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Entwurf-f)
.

eines Gesetzes, betreffend den Nogatabfchluß.
Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw.

verordnen mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtags der

Monarchie, was folgt:

§ 1

Die Staaatsregierung wird ermächtigt, zur Abwendung von Hoch-
wasser- und Eisgefahren

1. die Durchdeichung der Nogat bei Pieckel,
2. die Erweiterung der Dirschauer Weichselbrücken

nach Maßgabe der von den zuständigenMinistern festzustellendeu Ent-

würfe, dereu Kosten
zu 1. auf 11546000 M.

zu 2. auf 6560000 »

berechnet sind, herbeizuführen.
§ 2

Die Herstellung der im § 1 bezeichneten Anlagen erfolgt:
im Falle der Nr. 1 durch den Marienburger, Elbinger und

Einlage-Deichverband,.
im Falle der Nr. 2 durch den Staat

als Bartherren. «

Der Staat übernimmt auch die Bauausführung der von den

Deichverbänden als Vauherren herzustellenden Anlagen gegen eine

Paufchalentschädiguug von 8496686,07 M., von welcher
der Marienburger Deichverband . 1667771,95 M.

der Elbiuger Deichverband 1334613,00 »

der Einlage-Deichverband zl94301,12 »

dem Fortschreiten der Arbeiten entsprechend aufzubringen haben.

§ 8

Für Schädeu, die trotz fehlerfreier Ausführung durch die im § 1

—

UhYsDie fett gedruckten Stellen find von der Kommission geändert worden



Seit

bezeichneten Anlagen hervorgerufen werden, besteht keine Ersatz-
pflicht. Es sollen jedoch zur Oerhütung und Beseitigung etwaiger
Schädem welche

1. die Hasfischerei betreffen,
2. infolge der durch den Abschluß der Nogat eintretenden

vorübergehenden Erhöhung des Wasserspiegels der Weichsel
im Gebiete des Ialkenauer, Marienburger und Danziger
Deichverbandes entstehen,

geeignete Maßnahmen insoweit getroffen werden, als es der Billig-
keit entspricht und zwar im Falle der Nr. 1 vom Staate, im Falle
der Nr. 2 von jedem Deichverbande für sein Oerbandsgebiet.

Zur Durchführung der in Nr. 2 vorgesehenen Maßnahmen er-

lZåtlten
die Deichverbände aus den bereitgestellten Mitteln folgende

« eträge:
der Falkenauer Deichverband 270000 M.
der Danziger Deichverband . . 330000 »

der Marienburger Deichverband 210000 «

§ 4

Der Staat hat die ihm gehörenden Grundstücke, welche zur Bau-

ausführnng erforderlich sind, unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Jn
gleicher Weise haben die Deichverbände die ihnen gehörenden, zum
Umbau oder zur Verlegung der Deiche erforderlichen Grundstücke,
ferner der Marienburger Deichverband die bei der Nückoerlegungdes

Deiches gegenüber Dirschau frei werdende, zur Vorlands-Regulierung
erforderliche Deichfläche, der Marienburger, Elbinger und Einlage-
Deichverband endlich die ihnen gehörenden, zur Herstellung der An-

lagen ini Nogatgebiet, einschließlich der dort vorgesehenen Ent- und

Felilvässerungsanlagem
erforderlichen Grundstücke zur Verfügung zu

te en.

Für die anderen zur Vauausfiihrung erforderlichen eingedeichten
Grundstücke und Vorländer gehen die den Deichverbänden nach § 20

des Deichgesetzes vom 28. Januar 1848 (Gesetzsamml. S. 54) zustehen-
den Rechte auf den Staat über; die dort der Deichbehörde beigelegte
Befugnis, die Abtretung von Grund und Boden und die Ueberlassung
von Materialien anzuordnen, steht der mit der Ausführm g des Baues

beauftragten Staatsbehörde zu.
»

§ o

Von den nach § 1 herzustellenden Anlagen liegt die Unterhaltung der

neuen, die Nogatsabschließenden Weichseldeichstrecke zwischen den bis-
,

herigen Nogatdeichen dem Marienburger, Slbinger und Anlage-
Deichverband ob, falls sie nicht durch einen Deichverband allein
übernommen wird.

Die Unterhaltung:
1. derjenigen Deichstrecken der Deichverbände, welche umgebaut

oder verlegt werden,
Z. der Ent- und Bewässerimgsgräben

liegt



zu Nr. 1 den bisher uuterhaltungspflichtigen Deichverbänden,
zu Nr. 2, soweit sie nicht von Wassergenossenschaften oder

sonstigen öffentlichen Verbänden übernommen wird, den

Deichverbänden, in deren Vorlande oder Verbandsgebiete
die Gräben sich befinden,

Alle übrigen Anlagen sind vom Staate zu unterhalten.
Den Deichverbänden und dem Staate steht das Eigentum der

hiernach von ihnen zu unterhaltenden Anlagen, einschließlichdes Grund

und Bodens, auf dem sie hergestellt sind, zu. Soweit der Grund und

Boden vom Staate oder von den Deichverbäuden nach § 4 Abs. 1 zur

Bauansführung zur Verfügung gestellt ist, geht das Eigentum mit der

Fertigstellung der Anlagen auf den Unterhaltnugspflichtigen über. Den

Zeitpunkt, in welchem die Anlagen als fertiggestellt gelten, bestimmt
der Oberpräsident.

ob.

§ 6

§ 1 des Gesetzes, betreffend die Regulierung der Stromverhälts

nisse iu der Weichsel und Nogat, vom 20. Juni 1888 (Geseizsamrnl.
S. 251) wird aufgehoben, soweit er die Herstellung eines Eiswehrs bei

Kittelsfähre betrifft (Buchstabe e).

§ 7

Die Ausführung der Anlagen, die in dem Gesetze, betreffend die

Regulierung des Hochwasserprofils der Weichsel von Gemlitz bis Pieckel
vom 25. Juni 1900 sGesetzsammlJ S. Z49) vorgesehen sind, unterbleibt.

insoweit an deren Stelle anderweite Bauuusführungen auf Grund des

vorliegenden Gesetzes erfolgen. Dementsprechend werden die im § 2

des Gesetzes vom 25. Juni 1900 festgesetzten Zuschüsse um insgesamt
125313,93 IN.

und zwar:

1. des Marienburger Deichverbandes um

73918,75 M.,
2. des Dauziger Deichverbaudes um

39204,17 M.,
Z. des Falkeuauer Deichverbandes nm

5120,88
Zi. des Elbinger Deichverbandes um

7 ()70,18 M.

ermäszigt. Diese Deichverbände haben aber die vorgenannteu Beträge
als Jnteresseuteubeitrag zur Ausführung der im § 2 Nr. l bezeichneten
Anlagen an den Staat vorab zu entrichten.

§ 8 .

Die Staatsregierung wird ermächtigt, zur Deckung der im § 1

erwähnten Kosten, soweit diese nicht durch die Pauschalentschädigung
nach § 2 und den Jnteresseutenbeitrag nach § 7 aufzubringen sind,
Staatsfchuldverschreibnugen auszugeben·



An Stelle der Schuldverschreibungen können vorübergehend Schatz-
anweisungen ausgegeben werden. Der Fälligkeitstermin ist in den

Schatzanweifungen anzugeben. ,

Die Staatsregierung wird ermächtigt,
die Mittel zur Einlösung dieser Schatzanweisungen durch Ausgabe von

neuen Schatzanweisungen und von Schuldverschreibungeu in dem er-

forderlichen Nenubetrage zu beschaffen. Die Schatzanweisungen können
wiederholt ausgegeben werden.

Schatzanweisungen oder Schuldverschreibungen, die zur Einlösung
von fällig werdenden Schatzanweisungen bestimmt sind, hat die Haupt-
verwaltung der Staatsschulden auf Anordnung des Finanzminifters
vierzehn Tage vor dem Fälligkeitstermine zur Verfügung zu halten.
Die Verzinsung der neuen Schuldpapiere darf nicht vor dem Zeit-
Punkte beginnen, mit dem die Verzinsung der einzulösenden Schatz-
anweifungen aufhört.

9

Wann, durch welche Stelle und in welchen Beträgen, zu welchem
Zinsfuße, zu welchen Bedingungen der Kündigung und zu welchen
Kursen die Schatzanweisungm und die Schuldverschreibungen verans-

gabt werden sollen (§ 8), bestimmt der Finanzminister.
·

Jm übrigen kommen wegen Verwaltung und Tilgung der Anleihe
die Vorschriften des Gesetzes vom 19. Dezember 1869, betreffend die

Konsolidation Preußischer Staatsanleihen (Gesetzsamml. S. 1197), des

Gesetzes vorn 8. März 1897, betreffend die Tilgung von Staatsschulden
(Gesetzsamml. S. 43) und des Gesetzes vom Z. Mai 1903, betreffend
die Bildung eines Ausgleichssouds für die Eisenbahnverwaltung
(Gesetzfamml. S. 155) zur Anwendung.

§ 10
·

Die Ausführung dieses Gesetzes ist den zuständigen Ministern
übertragen.

Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift und bei-

gedrucktem Königlichen Jnsiegel.
Gegeben usw.

Zum Gesetzentwurf betr. den Nogatabschluß.
Elbing, 19. Mai 1910

Hohes Haus der Abgeordneten!
Ueber 20 Jahre sind verflossen, seitdem infolge des Nogatdeich-

bruchs bei Jonasdorf im Jahre 1888 durch Gesetz vom 20.. Juni 1888
den NogatsNiederungen der Schutz gegen das Weichseleis durch Her-
stellung eines Eiswehrs in der Nogat zugesichert wurde. Als die in
dem Gesetz festgesetzten Negulierungsarbeiten bis auf das Eiswehr aus-

geführt waren, wurde dem Deichverbande eröffnet, daß die Eiswehr-
anlage erst nach weiterer Regulierung der Weichsel von Geinlitz bis

Vieckel errichtet werden könnte. Die Regulierung dieser Strecke wurde

durch Gesetz vom 25. Juni 1900 festgelegt und der Elbinger Deich-



verband gegen seinen Willen zu den Kosten mit einem Beitrage von

200000 M. herangezogen. Wir haben seinerzeit unsere Weigerung
damit begründet, daß wir für den uns durch das Gesetz vom 20. Juni
1888 zugesicherten Schutz gegen das Weichseleis eine unverhältnis-
mäßig hohe Summe — etwa 1800000 M. —- bewilligt und an der
weiteren Regulierung der Weichfel kein Interesse hätten. Wir hatten
nun die Hoffnung, daß nach Regulierung der Strecke Gemlitz—Pieckel
die Königliche Staatsregierung unverzüglich die Eiswehranlage er-

richten würde. Unsere Hoffnung wurde aber nicht erfüllt. Die König-
liche Staatsregierung erachtete es vielmehr für notwendig, zunächst die

Erfolge der Weichsel-Regulierung abzuwarten. Die angestellten Be-

obachtungen haben, wie in einer von der Königlichen Staatsregierung
verfaßten Denkschrift eingehend begründet worden ist, ergeben, daß die

bisherigen Regulierungsarbeiten an der Weichsel nur dann ihren Zweck
erfüllen könnten, wenn durch einen vollständigen Nogatabschluß das

Weichselwasser zusammengehalten würde, um bei Eisgängen die Eis-

massen glatter in die See abzuführen und Eisversetzungen möglichst
zu verhindern. Hieraus folgt, daß der Nogatabschluß ausschließlich
im Interesse der Weichsel und der Weichsel-Niederungen fiir not-

wendig erachtet wird.
"

Die NogatsRiederuugen würden, wie in der Denkschrift anerkannt

wird, durch das Eiswehr gegen Ueberschwemmungsgefahreu vollkommen

geschiitzt werden.
Wenn die Königliche Staatsregierung in der Begründung zum

Gesetzentwurf anführt, daß das Eiswehr nur aus einzelnen Böcken und

Pfeileru bestehen sollte, so wird darauf erwidert, daß dem Elbinger
Deichverbaude ein Mehr von festester Bauart zugesichert worden ist.
Wir lassen zum Beweise die Erklärung des Herrn Laudwirtschafts-
ministers in der Sitzung des Abgeordnetenhauses am 17. Februar 1888

folgen, welche wörtlich lautete:

»Das Eiswehr soll auf das festeste konstruiert, mit Eisen
"

gepanzert und geeignet und bestimmt sein, das andringende
Eis zu einem Schutz aufzutiirmen und damit die Kupierung
der Nogat für diese Hochwasserzeit tatsächlich herzustellen.«
Wenn feruer in der Begründung zum Gesetzentwurs angeführt

wird, daß mit der Aufnahme des Eiswehrs in das Gesetz vom 20.

Juni 1888 nur eiuem ,,Wuusch« des Elbinger Deichverbandes ent-

sprochen sei, so sehen wir uns zu der Erklärung genötigt, daß der Bei-

trag des Elbinger Deichverbandes zu den Kosten der Weichsel-Rogat-
Regulierung nach dem Gesetz vom 20. Juni 1888 seinerzeit nur unter

der Bedingung der Errichtung des Eiswehrs bewilligt wurde. Dies

ist von Vertretern der Königlichen Staatsregierung im Abgeordneten-
und Herrenhause mehrfach anerkannt und betont worden. Wir ver-

weisen auf die Begründung zum Gesetze vom 20. Juni 1888, den Be-

richt über die Sitzung der AgrarsKommission vom 8- März 1888, den

Nachtrag zu dem Kommissionsberichte vom 23. April 1888 usw. Jn
dem Bericht über die Sitzung der AgrarsKommission vom 8. März 1888

heißt es beispielsweise Seite 6 wörtlich-



»Von anderer Seiie wurde entgegnet, daß beim Iortfall
des Siswehres ein großer Teil der Interessenten, z. B. der

Deichverband der rechtsseitigen Nogat-Mederung, zu den

Kosten des jetzigen Projektes nicht werde beitragen wollen.

Auch erklärte der Kommissarius des landwirtschaftlichen
Ministeriums die Beibehaltung des Giswehrs fiir eine eanditio
Eine qua« uon.« .

Es ist nun unverständlich,welche Gründe die Königliche Staats-

regiernng bewogen haben, uns zu den Kosten des projektierten Nogat-
avschlusses mit einem so nnverhältnisiniißig hohen Veitrage heranzu-
ziehen. Wir haben dem Projekte des Nogatabschlusfes nur zugeftimmt,
um endlich den uns gesetzlich zugesicherten Schutz gegen das Weichspsp
eis zu erhalten; wir haben uns auch auf besonders eindringliche Vor-

stellungen der Aufsichtsbehörden bestimmen lassen, unsern Beitrag auf
1 Million zu erhöhen, weil diese Summe ungefähr nach Verhältnis
der Fläche auf den Deichverband entfallen würde. Zu einer weiteren

Beitragsleistung sehen wir uns aber außer Stande, weil beim Abschluß
der Nogat die Vorteile des Marienburger Deichverbandes, sder von

jeher durch die Weichsel und Nogat bedroht war, die Vorteile des

Elbinger Deichverbandes bei weitem überwiegen. Obgleich die bei-

tragspflichtige Fläche des QNarienburger Deichverbandes ungefähr
doppelt so groß ist, als diejenige des Elbinger Deichverbandes und

ebenso die Strecke des vom Marienburger Deichverbande zu unter-

haltenden Nogatdeiches fast die doppelte Länge hat, als die von dem

Elbinger Deichverbande zu unterhaltende Deichstrecke, wird dennoch nach
§ 2 des Gesetzentwurfes vom Alarienburger Deichverbande nur eine

Summe von 1667000 M» vom Elbinger Deichverbande dagegen
eine Summe von 1334000 M. verlangt. Jn dieser ungleichen Ab-

wägung der Vorteile liegt eine ungerechte Behandlung des Slbinger
Deichverbandes. Wir können diese ungleichmäßige Behandlung um-

soweniger verstehen, als der Marienburger Deichverband an der Weichsel
und Nogat beteiligt ist, also durch den Abschluß der Nogat an diesem
Flußlauf dieselben Vorteile, wie der Elbinger Deichverband haben und

außerdem noch an der Weichsel besondere Vorteile genießen würde.

Jn der Begründung zum Gesetzentwurs wird von der Annahme
ausgegangen, daß man den Marienburger Deichverband nach Weichsel-
und Nogat-Niederung trennen müsse. Diese Annahme ist aber voll-

ständig nnzutreffend, wie die Verheerungen der Nogats und Weichsel-
Deichbrüche im Marienburger Werber bewiesen haben. Wir erinnern

nur an den Montauer Weichseldnrchbruch im Jahre 1855, der den

ganzen Marienburger Deichverband überschwemmte.Die gleiche Ueber-

schwemmung würde ein Deichbruch des linksseitigen Deiches im oberen

Laufe der Nogat verursachen. Sind nun die deichpflichtigen Grund-

stückedes Marienburger Deichverbandes an beiden Ilußläufen gleich
beteiligt, so ergibt sich daraus, daß diese Grundstücke aucb stärker
herangezogen werden müssen, als die nur durch einen Strom gefährde-
ten Grundstücke des Elbinger Deichverbandes



Es darf ferner nicht übersehen werden, daß durch die bisherigen
Weichfelregnliernngsarbeiten der von dem Marienburger Deichverbande
zu nnterhaltende Weichseldeich normalntäßig ausgebaut ist und dieser
Verband durch die Abdämmung der Elbinger Weichsel von der Pflicht
zur Unterhaltung der Deiche an diesem Flußlauf befreit worden ist-
Dagegen hat der Elbinger Deichverband von den bisherigen
Regulierungsarbeiten keinen Vorteil-

Bringt man von dem Beiträge des Marienburger Deichverbandes
die diesem Verbande durch die bisherigen Neguliernngen der Weichsel
abgenommenen Kosten für den Ausbau seiner Deiche an der ungeteilten
nnd der Elbinger Weichsel, die sich auf etwa vier Aiillionen belaufen
dürften, in Abzug, so beträgt die Leistung des Marienburger Deich-
verbandes trotz seiner fast doppelten Flächengröße nicht mehr, als die
des Elbinger Deichverbandes

Dem Elbinger Deichverbande wird in der Begründung des Ge-

fetjentwurfs vorgehalten, daß er durch den Abschluß der Nogat von

dem Ausbau und der Unterhaltung des rechtsseitigen Nogatdeiches
befreit wird. Es wird aber nicht hervorgehobeu, daß dieser Vorteil in
weit höhexernMaße dem Marienburger Deichverbande hinsichtlich des
Ausbans nnd der Unterhaltung des linksseitigen Nogatdeiches zugute
kommt. Jedenfalls würde bei der ziffermäßigen Berechnung dieser
Vorteile das Ergebnis für den Marienburger Deichverband schon um

-.deshalb ein weit 1nigünstigeressein, weil der linksseitigeDeich auch
nicht annähernd so ausgebaut ist, wie der rechtsseitige. -

Daß diese nngleichniäßigeBehandlung beider Deichverbände im

Elbinger Deichverbande eine allgemeine Oerbitterung hervorgerufen
bat, kann niemand wunder nehmen. Legt man der Verteilung der

Interessentenbeiträgedie beitragspflichtige Fläche zugrunde, dann würde
der Niarienbnrger Deichverband mindestens noch die über den Betrag
von l Piillion hinaus von dem Elbinger Deichverbande geforderte
Summe zu leisten haben. Es wäre aber recht und billig, daß dem

Marienburger Deichverbande feine doppelten Vorteile an Weichfel und

cNogat angerechnet würden.

Was nun die für die Deichverbände in Frage kommende Au-

schlagssunune von 11546000 TM anlangt, so sind in dieser Summe

Beträge enthalten, an deren Verausgabung die Deichverbände nicht
das geringste Interesse haben. Wir können uns wegen der Kürze der

Zeit anf eingehende Erörterungen nicht einlassen rtnd uns nur auf unsere
bisherigen Erklärungen beziehen.

Die Gesanitkosten des Projekts sind auf 18106000 M angenommen,
wovon diefür die Erweiterung der Dirschaner Brücken ausgeworfene
Sunnne von 6560000 IN nach § 2 des Entwurfs vorweg auf den
Staat übernommen ist, weil bei Anlage der Brücken aus Sparsanikeits-
rücksichtendas Profil eingeengt wurde und daher auch zweifelsohne auf
Staatskosten erweitert werden muß.



Von den noch verbleibenden . . . . . . . . . 115246000 M

sind in Abzug gebracht worden . . . . . . 680000 M -

für den Erwerb von Außenland, da der Staat

Eigentümer und Nutznießerdieses Außenlandes
wird, sowie die Ersparnisse für die im Gesetz
vom 25· Juni 1900 vorgesehenen und sich
erübrigenden Arbeiten mit . . . . . . . . 375939 M

insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055939 M

Der Nestbetrag von . . . . . . . . . . . . . . . . 10490061 M

ist auf den Staat und die Deichvcrdäude nach dem Verhältnis von

213: Istsverteilt. Hierbei ist übersehen worden, auch die Kosten für das

im Gesetz vom 20. Juni 1888 vorgesehene und nach Ausführung des

geplanten Nogatabschlusses sicherübrigendeEiswehr in Abzug zn bringen,
welche auf 1200000 M veranschlagt sind. Jst an sich schon die Kürzung
dieser ersparten Summe selbstverständlich,so entspricht sie auch der von

den oHerrenVertretern der Staatsregierung in der Verhandlung vom

1908 ausgesprochenen Ansicht, daß mit dem Fortfall dieses

Regulierungswerkes sowohl für den Staat als auch für die Deichver-
bände die Notwendigkeit zu weiteren Aufwendungen fiele. Nach Abzug
der Summe von 1 200 000 Mk. wären noch aufzubringen 9 290 061 Mk.,
wovon auf den Staat 213mit 6193374 Mk. und auf die Deichverbände

«

3096 687 Mk.

entfallen würden. Da die Deichverbände aber. . . . 3161000 »

bewilligt haben, so haben sie bereits . . . . . . . . 64 313 Mk.

über das von ihnen aufzubringende Drittel übernommen. Es liegt
also keine Veranlassung vor, den Deichverbänden noch weitere Beiträge
aufzubürden und dadurch den Abschluß eines Neguliernngswerkes von

so weittragender kultureller Bedeutung in Frage zu stellen.
Der § 5 des Gefetzentwurfs bedarf im ersten Absatz unter allen

Umständen einer Aenderung durch Festlegung der Unterhaltungspslicht
des Nogatkupierungsdeiches Beim Erlaß eines Gesetzes ist alles zu
vermeiden, was zu späteren Streitigkeiten führen könnte. Die Regelung
der Unterhaltungspflicht hätte in der Weise geschehen müssen,wie dies
der Ministerialerlaß vom 22. Juli 1908, der von dem Herrn Finanz-
minister, dem Herrn Minister der öffentlichenArbeiten und dem Herrn
Landwirtschaftsminister unterzeichnet ist, vorschreibt. Der den Kupierungs-
deich betreffende Abfatz zu ll h lautet wörtlich:

»Die Unterhaltung der staatlichen Weichseldeiche von der
neuen Einlaß- und Schifssschleuse bis zu den Deichen des

Marienburger Deichverbandes hat dieser gegen ein noch festzu-
stellendes Ablösungskapital zu siibernehmen.«
Das Ablösungskapital müßte im Gesetz festgesetzt werden. Jn

dem erwähnten Ministerialerlaß sind die Herren Minister unzweifelhaft
von der Voraussetzung ausgegangen, daß dieses Ablösungskapital vom

Staate zu zahlen ist, da durch den Deich lediglich die Schiffahrtsstraße
in der Nogat und die damit verbundenen Anlagen geschütztwerden.



Auf Grund der vorstehenden Ausführungen erlauben wir uns, an

das Hohe Haus die Bitte zu richten:
1. im § 2 des Gesetzentwurfs den Beitrag des Elbinger Deich-

verbandes auf 1000000 Mark festzusetzen.
2. dem Absatz 1 des § 5 folgende Fassung zu geben:

»Von den nach § 1 herzustellenden Anlagen liegt die

Unterhaltung der neuen, die Nogat abschlieszenden Weichsel-
deichstreeke zwischen den bisherigen Nogatdeichen dem

Marienburger Deichverbande ob. Für die Uebernahme
dieser Unterhaltungspslicht erhält der Marienburger Deich-
verband ein Ablösungskapital von .«

Die Höhe des Ablösungskapitals dürfte jedenfalls leichter zu er-

mitteln seii;, als die im § 1 und § 3 Abs. 2 festgesetzten Beträge.
Gestützt auf unser gutes Recht aus dem Gesetze vom 20. Juni

1888, durch welches uns der Schutz gegen das Weichseleis zugesichert
ist, hatten wir in 2 Petitionen an das Hohe Haus vom 10. Dezember
1907 und 10. November 1908 gebeten, .

die Königliche Staatsregierung um schleunige Ausführung
geeigneterVorkehrungen zur Abhaltung des Weichseleises
von der Nogat dringend zu ersnchen.

Beide Petitionen sind bis zum Schlusse der Sessionen nicht zur

Beratung und Beschlußfassung gelangt und uns als unerledigt wieder

zurückgegeben-
Wir haben aber das Vertrauen, daß das Hohe Haus unsere An-

träge und die Begründung derselben in diesem Falle einer eingehenden
Prüfung unterziehen und unsern Standpunkt als gerechtfertigt aner-

kennen wird.

Das Deichamt des Elbinger Deichverbandes.
·

Funk, Krueger,
Deichhauptmauu. Deichinspektor.

W. Döring-Königsdorf. L. Monath-Elbing. Froese-Klackendorf.
Tornier-Fischau. Grunwald-Neu Dollstädt. Pauls-Markushof.

Janzen—Ca1nPeuau. A. Salwey-Oberkerbswalde.
Klinge-Neuhos. Kämmer-Ellerwald.

Deichbezirksvertreter.
Wunderljch-Grunau. Froese-Schwansdorf. Hägner—Stütnswalde.

Quapp-Pr. Rosengart. G. Rogalsky—Ellerwald3.Tr. E. LietZ-Schönwiese.
R. Janssen-Oberkerbswalde. Fr. Mattern-Campeuan.

Riediger-Nogatau. G. Barwich—Bollwerk.

Stellvertr. Deichbezirksvertreter.
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Zum Gesetzentwurf betr. den Nogatabschluß
Elbing, den 26. Mai 1910.

Hohes Haus der Abgeordneten!
Unserer Petition vom 19. d. Mts hat die Begründung des

Gesetzentwurfs zugrunde gelegen, wie sie durch die Zeitungen ver-

öffentlicht worden ist. Nachdem die ,,Begriindung« ihrem Wort-
laute nach zu unserer Kenntnis gelangt ist, haben wir ersehen.
daß in den Zeitungen wesentliche Punkte, die zu Ungnnsten des

Elbinger-Deichverbandes sprechen könnten, nicht veröffentlicht
worden sind. Wir sehen uns daher genötigt, unsere Petition zu
ergänzen nnd die in den Zeitungen nicht wiedergegebenen unzu-

treffenben Annahmen und Angaben wie folgt richtig zu stellen:
. Begr. S. 10 Abs. 8. Die im Projekt vorgesehenen Staustufen
wären, wenigstens für den Elbinger Deichverband, sehr entbehrlich.
Sie sind aber, wie auch auf Seite 11 Abs. 4 zugestanden wird,
nach Abdämmung der Nogat im Schiffahrt-interesse unbedingt
notwendig-

. Begr. S. 13 letzter Absatz. Wenn hier behauptet wird,« daß die

Normalisierung der Nogatdeiche mit Niicksicht ans den Noguts
abschlnß erst zum kleinen Teile ausgeführt sei. so trifft diese Ve-

hauvtung fiir den rechtsseitigen Nogatdeich nicht zu. Dieser Deich
ist bis zum ersten Ueberfall in die Einlage so ausgebaut. daß ein

weiterer Ausbau der bei Eisgängen wichtigsten Deichstrecke in ah-

sehbarer Zeit ausgeschlossen ist. Von einer Ersparnis großer
Summen fiir den Ausbau des rechtsseitigen Nogatdeiches kann

daher nicht die Rede sein.
. Begr. S. 14 letzter Absatz. Es handelt sich im vorliegenden Falle

nicht Inn ein ,,Deich- und Meliorationsunternehnien«, sondern einzig
und allein um eine Stromregulierung. die die Anlage eines

Schiffahrtgkanals in der Nogat bedingt. Nicht die Deich)erbände
haben die ganz unziveckmäßigeAnlage des Pieckeler Kanals und

die Einengung des Stromprofils der Weichsel bei Dirschau ver-

schuldet. Diese Veränderung der Stromverhältnisse ist vielmehr
von dem Staate beim Bau der Ostbahn ausgeführt. Es wäre da-

her auch recht und billig, wenn. der Staat die Kosten siir die aus

dieser Stroinveränderung sich ergebenden weiteren Stromregu-
lierungen allein tragen würde.

«

. Begr. Seite 16 Abs. 4. Bei der Unterverteilung des von den

Deichverbänden geforderten Kostenbeitrages soll das Interesse der
Berbände an dem Unternehmen und daneben ihre Leistungsfähig-
keit in Erwägung gezogen worden sein. Gegen diese Erwägungen
an sich kann auch der Elbinger Deichoerband nichts einwenden.

Wie kann man aber zunächstzn dem Ergebnis kommen, daß das

Jnteresse des Elbinger Deichverbandes ein größeres sei als das
des Marienburger Deichverbandes? Der Elbinger Deichverbaud
hat stets den Standpunkt eingenonnnen, daß er zufriedengestellt ist,
wenn das Gesetz vom 20. Juni 1888 ausgeführt und das zu-



gesicherte Eiswehr errichtet wird, nnd nimmt diesen Standpunkt auch
heute noch ein. Derjenige Verband, der durch die Abhaltung des

Weichseleises von der Nogat nicht zufriedengestellt wird und der
den Nogat-Abschluß verlangt, ist der Marienburger Deichverband.
Dieser Verband bekundet damit sein überwiegend größeres Inter-
esse an dem geplanten Nogatabschluß und müßte daher auch ent-

sprechend höher als der Elbinger Deichverband zu dem geforderten
Kostenbeitrage herangezogen werden. Für seine stärkereHeran-
ziehung spricht überdies auch seine geringere Berschuldung und

daher größere Leistungsfähigkeit
. Begr. Seite 16 Abs. 5 und Seite 17. Trotz der hier ausgesprochenen

Ansicht müssen wir daran festhalten, daß der Elbinger Deichverband
feinen Beitrag von 1 Million Mark nur unter der ausdrücklichen
Bedingung bewilligt hat und bewilligen kann, daß er in Zukunft
von allen Beiträgen für die Weichsel und deren Deiche befreit ist.
Wenn dazu bemerkt wird, daß diese Bedingung nicht zur vor-

liegenden Sache gehört, so müssen wir uns nach unseren bisherigen
trüben Erfahrungen in Sachen der Weichsel-Nogat-Negulierung
durch die von uns aufrecht erhaltene Bedingung dagegen schützen,
daß man uns später trotz unserer hohen Leistungen gewaltsam von

Neuem zu Deichlafteu heranzieht.
. Begr. Seite 17 Abs. 3 und 4. Wir haben bereits in unserer

Petition vom 19. d. M. darauf hingewiesen, daß von den Leistungen
des Marienburger und auch des Danziger Deichverbandes die

diesen Berbänden abgenommenen Kosten für den Ausbau ihrer
Weichseldeiche, die sich für den Marienburger Deichverband auf
etwa Zt Millionen Mark belaufen, in Abrechnung zu bringen sind.

Daß dein Elbinger Deichverbande die Befreiung von der

Deichunterhaltungslast an der Aogat besonders hoch angerechnet
wird, wogegen die dem Marienburger Deichverbande an der Nogat
in weit größerem Niaße zuteil werdende Entlastung einfach über-
gangen wird, haben wir bereits in unserer Petition vom 19. d. M.

hervor-gehoben
. Begr. Seite 18 Abs. Z. Es wird hier erklärt, daß das Eiswehr

nicht erbaut werden kann und daß die dadurch ersparte Summe
bei Berechnung des jetzt vom Elbinger Deichverbande erforderten
Kostenanteils berücksichtigtworden sei. Diese Ausführungen sind
uns unklar. Bei Berechnung des von den Deichverbänden gefor-
derten Kostenanteils ist eben die Ersparnis der Kosten für das

Eiswehr nicht berücksichtigt -

. Begr. Seite 18 Abs. 3. Niemand wird bestreiten können, daß
der Elbinger Deichverband, wenn die Nogatdeiche ausgebaut werden

müßten, bei dem anerkannt besseren Zustand seiner Deiche nicht
annähernd die großen Aufwendungen zu machen hätte, wie der

Marienburger Deichverband. Der größere Vorteil beim Nogatsi
abschlußliegt also auch hier wieder beim Marienburger Deichverbande.

. Begr. Seite 18 Abs. 5 flgde. Von den zum Elbinger Deichver-
bande gehörenden deichpflichtigen Grundstücken sind 4716 ha nur
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mit 50 »sound·1273 ha nur mit 25 Os: beitragspflichtig, so daß
die beitragspflichtige Fläche nur auf rd. 33500 ha anzunehmen ist.

Die Grundstücke des Elbinger Deichverbandes sind bei der

Einschätzung zur Grundsteuer höher veranlagt, weil sie nur der

Ueberschwemmung durch die Rogat ausgesetzt sind, wogegen die

Grundstücke des Marienburger Deichverbandes durch die Nogat
und Weichsel bedroht sind. Die höhere Einschätzung der Grund-

stückerechts der Rogat ist keineswegs auf bessere Bodenverhältnisse
zurückzuführen. Es ist daher durchaus unzutreffend, wenn die

höhereVerschuldung des Elbinger Deichverbandes mit dem höheren
GrundsteiiersReinertrage in Verbindung gebracht wird.

Jm Absatz 8 Seite 18 wird die geringe Verschuldung des

Marienburger Deichverbandes dadurch erklärt, daß dieser ,,infolge
guter Wirtfchaft die Ausgaben des Gesetzes vom 25. Juni 1900

aus dem Reservefonds bezahlen konnte«. Jeder Unbefangeue muß
hieraus folgern, daß der Elbinger Deichverband nicht so gut ge-

wirtschaftet hat. Der in der Begründung der guten Finanzlage
des Marienburger Deichverbandes enthaltene Vorwurf gegen den

Elbinger Deichvetbaud wird entschieden zurückgewieseu. Die Aus-
sichtsbehörde des Elbinger Deichverbandes hat mehrfach unsere
sparsame Wirtschaft hervorgehoben und wird uns bestätigen, dasz
wir es an der guten Wirtschaft nicht haben fehlen lassen. Die

bessere Finanzlage des Niarienburger Deichverbandes ist leicht er-

klärlich. Der Elbinger Deichverbaud ist im Jahre 1876 durch den

Deichbruch bei Fischerskampe und im Jahre 1888 durch den Deich-
bruch bei Jonasdorf mit seinen schrecklichenFolgen und Verheerungen
heimgesucht worden. Wenn der Marienburger Deichverband in

der glücklichenLage war, seinen Reservefonds zur Deckung seiner
Regulieruugsbeiträge verwenden zu können, so war der Elbinger
Deichverband gezwungen, seinen Reservefonds zur Deckung der

Ausgaben für Herstellung seiner durch die Ueberschwemmung be-

schädigtenDeiche herzugeben. Jn dem Unglücksjahre 1888 konnten

nicht einmal Deichbeiträge erhoben werden, weil die Deichgenossen
keine Einnahmen hatten. Wenn der Elbinger Deichverband trotz-
dem seinen Rogatdeich so ausgebaut hat, daß derselbe nach mensch-
licher Berechnung auch unter außergewöhnlich ungünstigen Ver-

hältnissen Schutz bietet, so wird man daraus nicht folgern können,
der Elbinger Deichverbandhätte schlecht gewirtschastet.

Aus der unglücklichenUeberschwemmungszeit rührt eben die

höhere Verschuldung her, die nur durch die Folgen der damaligen
Verheerungen zu erklären ist. Ein klarer Beweis für die geringere
Leistungsfähigkeit ist das Verhältnis der Einkommensteuer in beiden
Verbänden. Während im Marienburger Deichverbande auf 1 ha

1,39 Mk. entfallen, ergibt sich im Elbinger Deichverbande nur eine

Einkonnnensteuer von 0,72 Mk. auf 1 ha. Jm Marienburger
Deichverbande ist also im Verhältnis zur Fläche die Einkommen-

steuer doppelt so hoch, als im Elbinger Verbande.
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11.

12.

13.

14.

Begr. Seite 19 Abs. 1. Es wird hier hervorgehoben, daß nach
Abzahlung der Schulden das Verhältnis für den Elbinger Deich-
verbaud sich günstiger gestalten wird. Wird dies denn in den

anderen Berbänden nicht ebenfalls der Fall fein?
Es wird ferner darauf hingewiesen, daß dem Elbinger Deich-

verbande nach Tilgung der Schulden nur noch die Unterhaltung
der Haffftaudeiche verbleibt. Wer soll denn die großen Borfluten
unterhalten, von denen die Regulierung der Thiene allein über

1 Millon Mark erfordert hat? Man darf nicht übersehen, daß der

Elbinger Deichverband von den Marienburger, Stuhmer, Pr. Hol-
lander und Elbinger Höhenlciudereieneingeschlossen wird und daß
die durch den Deichverband eutwäfferndenHöhenflächenweit größer
sind, als der Elbinger Deichverband felbft.

Es wird endlich hingewiesen auf die schwierigen Entwäfferungss
verhältnifse im Elbinger Deichverbande, die auch nach dem Nogat-
abschluß dieselben bleiben. 90 Dampffchöpfwerke müssen im

Elbinger Deichverbande unterhalten werden, um die Grundstücke
auf kiinstlichem Wege zu entwäffern.
Begr. Seite 19 Abs. 2. Die großen Mehrkoften der Binnen-

entwäfferung im Elbinger Deichverbauie dürften durch die Be-

merkungen zu 10 genügend aufgeklärt sein. Es wird in der Be-

gründung zugegebim daß im Elbinger Deichverband die Binnen-

entwäfferung mit erheblichen Kosten bereits ausgebaut ist. Wenn
nun ferner anerkannt wird, daß der Elbinger Deichverband für
feine Deiche und Binnenentwäfserung erheblich mehr getan hat. als

der Marienburger Deichverband, so kann man es uns nicht ver-

argen, wenn wir es als eine unberechtigte Zuriicksetzung ansehen
müssen, daß trotzdem auf Seite 18 Abf. 8 im Gegensatze zum

Elbinger Deichverbande »die gute Wirtschaft« des Marienburger
Deichverbandes betont wird.

Begr. Seite 19 Abf. 3. Die Gesamtbelastung der beiden Ber-

bände ist nur deshalb ziemlich gleich, weil im Marienburger Deich-
verbande die Städte Neuteich und Tiegenhof mit ihren hohen Ab-

gaben und Feuerverficherungsbeiträgenwesentlich ins Gewicht fallen.
Begr. Seite 19 Abf. 4. Die Bewohner des Marienburger Deich-
verbandes werden nicht besonders erbaut fein, wenn fie hören, daß
die Grundstücke des Elbinger Deichverbandes in höherem Kultur-

zustande sein sollen, als die ihrigen. Die Leistungsfähigkeit des

Elbinger Deichverbandes ift bereits vorstehend eingehend erörtert.
Begr. S. 20 Abs. 4. Es ist nicht richtig, daß der Elbinger Deich-
verband seine Beitragsleistung nach dem Gesetz vom 25. Juni 1900

freiwillig übernommen hat.
Unter Aufrechterhaltung unseren Antrages in der Petition vom

19.-d. M. bitten wir das Hohe Haus, die vorstehenden Aus-

führungen bei der Beschlußfassung über den Gesetzentwurf zu be-

rückfichtigen.
Das Deichamt des ElbilngerDeichverbandes.

un .
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Erste Beratung des Gesetzentwurss betreffend
den Nogatabschluß

v. Arnim, Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forstem
Meine Herren, solange geschichtliche Aufzeichnungen über das untere

Weichselgebiet existieren, hat dasselbe immer unter schweren Ueber-

schwemmungen nnd Deichbrüchen zu leiden gehabt: seit dem 14. Jahr-
hundert haben über 300 Deichbrüche stattgefunden. Die Gründe für
diese ungünstigen Verhältnisse im unteren Weichselgebiet liegen darin,
daß erstens der untere Teil des Stromes sich gewöhnlich noch in der

Eislage befindet, wenn in den südlichen Gegenden, im oberen Strom-

gebiet schon Eisgang eintritt, nnd zweitens darin, daß das ganze Unter-

gebiet ein sehr unregelmäßiges Stromprofil hat, sowohl Stromprofil für
Mittelwasser wie HochwasservrofiL Diese ungünstigen Zustände werden

dadurch verschlimmert, daß infolge des gänzlichen Mangels einer Ne-

gulieruug in dem russifchen Teil der Weichsel sehr starke Sandmengen
von der Weichsel herabgefiihrt und im Stromlauf abgelagert werden.

Diese ungünstigen Verhältnisse haben im Jahre 1887 die König-
liche Staatsregierung veranlaßt, Vrojekte zur Abwendung der Hoch--
wassergesahr aufzustellen. Von dem Regierungs- und Vaurat Alsen
und dem Baumeister Fahl wurden damals zwei Projekte aufgestellt.
Das erste Projekt ging dahin, sämtlicheAbzweigungen von der Weichsel,
also sowohl die Elbinger wie die Danziger Weichsel und die Nogat
abzuschließen,durch eine Durchbrechung der Nehrung eine neuere kürzere
Mündung für die Weichsel zu schaffen, den ganzen Stromschlanch aus-

zubauen nnd die Deiche soweit vor- respektive zurückzulegen,daß ein

einheitliches Hochwasserprofil von 1000 Mtr. Weite entsteht. Das

zweite weniger eingreifende Projekt ging dahin, an der Weichsel die-

selben Vorkehrungen zu treffen, aber von dem Abschluß der Nogat ab-

zusehen, nnd statt dessen die Nogat in der gleichen Weise wie die

Weichsel auszubauen, um sie mit zur Abführung des Hochwassers und

Eises zu benutzen.
Aufgrund dieser Vorarbeiten wurde im Jahre 1888 ein Gesetz er-

lassen, das vorläufig nur die Arbeiten an der Weichsel vorsah und die

Frage, ob Abschluß oder Regulierung der Nogat, vorläufig noch offen
hielt. Man entschied sich deshalb für dieses Projekt, weil sich die

Akademie für das Battwesen ans das entschiedenste gegen den Abschluß
der Nogat aussprach, und zwaxs deshalb, weil die Verbindung zwischen
Haff und Ostsee, das Pillauer Tief durch die Wasserumssen, die Zuflüsse
zum Haff bringen, gespiilt nnd dadurch tief erhalten wird, und man be-

fürchtete, daß eine zu starke Versaudnng des Pillauer Tiess stattfinden
nnd dadurch die Schiffahrt nach Königsberg behindert werden könnte.

Nach dem Gesetz von 1888 sollte nun die Mehrung durchbrechen
und eine neue Mündung für die neue Weichsel geschaffen werden;
zweitens sollte die Danziger und die Elbinger Weichsel kupiert, die
untere Hälfte des Weichselstromlaufs zwischen Mündung und Gemlitz
reguliert, ein Hochwasserprofil von 1000 Mtr. Breite geschaffen und



endlich viertens anf dringenden Wunsch der Rogatniederung ein Eis-

wehr bei der Abzweigung der Rogat in die Rogat eingebaut werden.

Die Arbeiten wurden bis znm Jahre 1895 ausgeführt bis auf das

Eiswehr. T on dessen Ausführung wurde Abstand genommen, weil die

Regierung ans eine vorn Abgeordnetenhause zum Gesetz von 1888 be-

fchlossene Resolution noch einmal Untersuchungen über die Rittzlichkeit
des Eiswehrs vorgenommen hatte, und weil auch die Akademie für
das Bauwesen sich ganz entschieden gegen das Eiswehr aussprach.
Man war aufgrund aller dieser Erwägungen zu der Erkenntnis ge-

kommen, daß es besser wäre, von dem Eiswehr Abstand zu nehmen.
Jm Jahre 1898 änderte nun die Akademie für das Vanwesen ihre bis-

herige Stellung; sie erklärte,daß der Abschluß,die Kupierung der Rogat,
angängig sei, wenn vorher eine Regulierung des Weichsellaufes von

der Rogat an bis zur Mündung stattfände. Aufgrund dieser neuen

cTatsache wurde dem Höhen Hause im Jahre 1900 ein Gesetz vorgelegt,
welches die Weichselregulierung von Gemlitz aufwärts bis znr Ab-

Zweigung der Rogat vorsah, nach denselben Prinzipien, nach denen der
untere Lauf reguliert worden war. Diese Arbeiten waren bis zum
Jahre 1907 fertiggestellt.

Der vorliegende Gesetzentwurf beabsichtigt nun, durch Kupiernng
der Rogat das ganze große Unternehmen zur Vollendung zu bringen.

Soviel über die historische Entwickelung der Angelegenheit Jch
komme nun zu den technischen Fragen. ,

Von dem Eiswehr ist Abstand genommen worden, weil, wenn

man es baute, folgende drei Möglichkeiten vorlagen. Entweder das
Eiswehr faßte das Eis, hielt es wirklich von der Rogat ab, oder blieb
m seinem unteren Teile offen, wurde nicht vom Eis versetzt nnd ließ
nur das Stromwasser in die Rogat abfließen. Das hat dann zur Folge,
daßnun die ganzen Eismassen in die Weichfel verwiesen wurden, es

hier aber an dem nötigen Wasser fehlte. um diese Eismassen unschädlich
abzufiihren. Die zweite Möglichkeit war, daß das Wehr Eis und

Wasserdurchließz und dann war die ganze Arbeit nutzlos. Die dritte

Möglichkeit,daß das Eiswehr sich vollständig zusetzte und nun weder

Wasser noch Eis durchließ; dann traten aber Zustände ein, die denen

vollständiggleichwaren, als wenn ein vollständigerAbschlußder Rogatstatts
gefunden hätte; es würden für diesen Fall Maßregeln im Laufe der

Weichsel notwendig gewesen sein, die vollständig den Maßregeln ent-

sprachen, die notwendig wären, wenn man die Rogat vollständig ab-

fchließt.-Demnach bleibt eben nur der feste Abschluß der Rogat übrig.
Der Abschluß der Rogat könnte nun in verschiedener Weise er-

folgen. Erstens in der Weise, daß ein absoluter Abschluß hergestellt
wird, ohne durch Schleusen Wasser in die Rogat zu lassen. Das hätte
zur Folge gshabt, daß der ganze Stromlauf der Rogat ausgetrocknet
wäre. Die umliegenden Ländereien, die vielfach Wiesen sind, wären
zu trocken geworden; die Fischerei wäre vollständig vernichtet, die

Schiffahrt unmöglich gemacht worden.
Die zweite Möglichkeit war —- und auch das ist erwogen worden

Mr
die höherenWasserstände abzuschließen,große Durchgangs-
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schleusen in den Abfluß einzulegen, sodaß die mittleren Wasserstände
noch die Nogat Passieren konnten. Dieses Vorgehen hätte aber wieder
die Gefahr mit sich gebracht, daß bei Mittelwasserständen nicht genügend
Wasser in der Weichsel war, um die Sandmasseu dort abzuführen und
ein gehöriges Strombett in der Weichsel offen zu halten.

Man hat sich deshalb dazu entschlossen, nur geringe Wassermassen
in die Nogat einzulassen, damit die Nogat mit den geringen Wasser-
massen aber nicht trocken läuft, die ganze Nogat zu kanalisieren, drei

Staustufen einzulegen und so also zu erreichen, daß einmal die Schiff-
sahrt nicht nur aufrecht erhalten, sondern verbessert wird, daß zweitens
die Fischerei verbessert wird, indem Gewässer geschaffen werden. die für
die Fischerei wesentlich geeigneter sind als die bis jetzt sehr scharf
fließende Nogat, in der die Fische im allgemeinen sich nicht sehr gut
halten, und man schaffte endlich die Möglichkeit, alle um die Nogat
liegenden Ländereien sowohl zu bewässern infolge Aufstaues in den

Statistufen und auch genügend zu entwässerm indem man sich nach der

unterliegenden Statistufe Borflut verschafft.
Meine Herren, dieser feste Abfluß der Nogat bedingt aber auch

noch eine Anzahl weiterer Maßnahmen. Dazu gehört die Beseitigung
einer Stromenge an dem untersten Lauf der Weichsel bei Schiewenhorst,
zweitens die Erweiterung der Dirschaner Brücke, die gegenwärtig nicht
in der Lage sein würde, das gesamte Hochwasser der Weichsel durchzu-
lassen, drittens eine Regulierung des Hochwasserprofils von der Stelle
vor Pieckel, bis wohin jetzt das Hochwasserprofil von unten herauf re-

guliert ist, bis zur Nogatabzweigung und weiter hinauf bis Warmhof
und Keinfelde. Die Regulierung des Hochwasserprofils erfordert die

Verlegung von Deichen, speziell des Falkenauer Deiches, und eine Er-

höhung der Deiche in der Gegend der Rogatabzweigung, weil zu er-

warten ist, daß in der ersten Zeit, solange der Stromschlauch nicht ge-

nügend bespült und vertieft worden ist, ein Aufstau durch die Kupierung
der Nogat in der Weichsel entstehen wird.

Jch komme nun zu der finanziellen Seite der Frage. Meine

Herren, die Gesamtkosten des Unternehmens sollen 18106000 Mk. be-

tragen. Davon sollen die drei beteiligten Deichverbände 3486 686 Mk.

übernehmen, und zwar der Marienburger Deichverband 1668 000 —

ich gebe Jhnen nur die runden Zahlen —, der Elbinger Deichverband
1335 000 Mk. und der Einlage-Deichverbatsd 494000 M. Sowohl
der Alarienburger wie der Einlage-Deichverband haben sich mit der

Uebernahme dieser Kosten einverstanden erklärt. D er Elbinger
Deichverband will aber nicht mehr als eine Million,
also 335000 Mk. weniger, bezahlen. Meine Herren, nach
Ansicht der Staatsregierung ist diese Weigerung ungerechtfertigt, und

daß sie unberechtigt ist, wollen Sie aus der Begründung zum Gesetz-
entwurf entnehmen; ich kann hier auf Einzelheiten nicht näher ein-

gehen. Jch will nur das anführen, daß der Elbinger Deichverband
gegenwärtig pro Hektar nur 7,5 Deichbeiträge aufzubringen hat, die sich
bei Ausführung des Nogatabschlusses noch um 2 Mk. vermehren
werden, daß demgegeniiber aber der Elbinger Deichverband, der nur
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Deiche gegen die Nogat und gegen das Haff zu unterhalten hat, seine
sämtlichenRogatdeiche, die natürlich die größten Unterhaltungskosten
erfordern, in Zukunft in Schlaf legen kann, weil die Nogat ja Hoch-
wasser künftig nicht mehr führen wird, wodurch der Deichverband ganz

erhebliche Ersparnisse machen wird. Jch kann also nur bitten, diese
Einwände des Elbinger Deichverbandes zu ignorieren.

Jch komme nun endlich zur rechtlichen Seite der Frage. Meine

Herren, Vauherr für die Arbeiten, die mit· der Erweiterung der

Dirschauer Brücke verbunden sind, soll der Staat sein. Bauherren für
den Rogatabschluß hingegen und die damit verbundenen Bauten sollen
die Deichverbände sein, in deren Interesse die ganze Sache gemacht
wird. Die Deichverbände haben sich nun geweigert, diese Bauherrens
Pflicht zu übernehmen, weil sie glaubten, damit die Verpflichtung zu

Schadenersatz übernehmen zu müssen, deren Tragweite sie nicht über-
sehen könnten. Meine Herren, die Deichverbände befinden sich inbezug
hieran in einem Rechtsirrtum. Denn nach Entscheidungen der höchsten
Gerichtshöfe ist, wenn eine Ermächtigung zur Ausführung gewisser
Arbeiten durch Gesetz erteilt wird, eine Entschädigungspflicht nur vor-

handen, wenn sie im Gesetz ausdrücklich ausgesprochen wird. Das

sollte in diesem Gesetz nicht geschehen; es ist sogar, um die Deich-
verbände zur Uebernahme der Vauherrenpflicht zu veranlassen, in dem

Gesetz ausdrücklich ausgesprochen, daß eine Entschädigung nicht statt-
finden soll. Meine Herren, ich würde Anstand genommen haben, mich
mit dieser Regelung der Entschädigungsfrage, ja auch nur mit einer

Fortlassung einer Regelung der Entschädigungsfrage im Gesetz ein-

verstanden zu erklären, wenn nicht im Gesetz in ausreichender Weise
für die Beseitigung jedes Schadens gesorgt worden wäre.

Meine Herren, es können Schäden entstehen: erstensmal an der

Weichsel dadurch, daß anfangs die Weichselwasserständehöher werden,
infolgedessen in den Deichverbänden mehr Drängewasser auftritt. ·Um
diese Schäden zu beseitigen und das Drängewasser abzufangen, es

eventuell durch Gräben und Dränagen zu beseitigen, sind den Deich-
verbänden nach dem Gesetz 810 000 Mk. zugewiesen worden. Das ist
nach Ansicht aller Sachverständigen durchaus ausreichend, um jeden
Schaden zu beseitigen. Jm übrigen ist zu erwägen, daß früher, als

mit der Gesamtregulierung der unteren Weichsel begonnen wurde, also
vor 1888, die Zustände dort viel schlechter waren insofern, als bisher
durch die Arbeiten der beiden Gesetze von 1888 und 1900 eine Ab-

fenkung des Wasserstandes eingetreten ist, die nur auf kurze Zeit durch
die besprochene vorübergehende Hebung wieder verschlechtert wird. Also
wenn den Deichverbänden dort diese 810000 Mk. zugewiesen werden,
so kann nach Ueberzeugung der Königlichen Staatsregierung von irgend
einer Schädigung nicht die Rede sein.

Es könnten nun zweitens Schäden an der Rogat entstehen. Nach
Ansicht sämtlicher Interessenten ist das aber ausgeschlossen, denn bei

der Rogat findet eine vollständige Regulierung der Wasserstände statt.
Die bisherigen Hochwasser, die an der Rogat sehr erheblichen Schaden
hervorrieer, teils dadurch, daß sie die Ernten vernichteten, teils da-

1
i
,

.



—20—.

durch, daß sie sehr starke Versandungen hervorbrachten, werden in Zu-
kunft abgehalten werden. Es werden im Gegenteil, wie ich mir schon
auszuführen erlaubte, gerade den Anliegern der Rogat durch die Ne-

gulierung der gesamten Wasserftände, dadurch, daß ihnen die Möglich-
keit gegeben wird, sowohl zu bewässern wie zu entwässern, ganz nach
Belieben, sehr große Vorteile zugeführt, sodaß von einem Schaden
überhaupt nicht die Rede sein kann.

Ebensowenig werden hier die Fischereiinteressenten der Nogat ge-

schädigt werden. Wie ich schon vorher sagte, ist die Nogat kein gutes
Fischwasser, weil sie einen außerordentlichstarken Strom hat und wenig
stille Gewässer, in denen die Fische sich aufhalten können. Nach den

Erfahrungen, die in den obersten Teilen der Nogat, der sogenannten
toten Nogat, gemacht worden sind, halten sich die Fische gerade in den

Stauwassern auf, und wenn wir jetzt die ganze Nogat von diesem
starken Strom befreien und nur soviel Frischwasser zulassen, wie nötig
ist, so ist zu erwarten, daß der Fischbestand in der Nogat besser wird.

Jm übrigen ist der größte Teil der Fischerei in der Nogat fiskalisch;
ein Teil gehört Kommunen, die aber sämtlich erklärt haben, daß sie
Schadenersatzansvrüchenicht geltend machten ; und nur ein geringer Teil
gehört Privaten, die allerdings nicht gehört worden sind.

Die Schäden können drittens entstehen bei der Haffischerei. Es
kann dadurch, daß weniger Frischwasser in das Haff fließt, eine

Aenderung des Fischbestandes in dem Hasf eintreten, und um Maß-
regeln hiergegen zu treffen, ist in dem Gesetzentwurf die Summe von

1 100 000 Mk. vorgesehen. Nach allen Gutachten von Sachverständigen,
die die Königliche Staatsregierung eingeholt hat, glaubt sie, daß damit

ikngenügender Weise allen etwaigen Schädigungen vorgebeugt werden
ann.

Jch bitte Sie also, das Gesetz so, wie es die Königliche Staats-—-
regierung Ihnen vorlegt, anzunehmen, und damit eines der größten
Kulturwerke, welche in letzter Zeit in Angriff genommen sind, zur Voll-

endung zu bringen. (Bravo!)
·

Präsident v. Kröchew Das Wort hat der Abgeordnete v. Oldenbnrg.
v. Oldenburg, Abgeordneter (kons.): Meine Herren, die Diogen-

kupierung bildet den Schluß des großenWerkes der Weichselregulierung,
und ich danke der Königlichen Staatsregierung, daß sie es möglich ge-
macht hat, noch in dieser Session uns die Vorlage zu bringen, die den

Anliegern in der Niederung endlich Sicherheit gegen die Gefahren ge-
währt, die ihnen Wasser und Eis bringen. Die Rede des Herrn
Ministers wird Sie davon überzeugt haben, daß in diese Frage so
viele Details hineinspielen, daß ich Sie namens meiner Fraktion, die
der Vorlage wohlwollend gegenübersteht, bitten möchte, diese Vorlage
einer besonderen Kommission von 21 Mitgliedern zu überweisen.
(Bravo! recl)ts.)

«

Präsident v. Kröchew Das Wort hat der Abgeordnete Meyer-
Nottmannsdorf.- -

MepcwRottmannSdorß Abgeordneter (freikons.): Pieine Herren,
im Namen meiner politischen Freunde kann ich mich den Ausführungen



Seiner Exzellenz des Herrn Ministers und meines Vorredners, des

Herrn v. Oldenburg, nur anschließen. Auch wir begrüßenden endlichen
Abschluß dieses Kulturwerkes der Regulierung der Weichsel mit Freude.
Schwierigkeiten erblicken wir in der Bemessung der

Beiträge zwischen den Deichverbänden und der

Königlichen Staatsregierung, die darüber in einer

gewissen Differenz sich befinden. Auch wir halten eine

ernstliche Prüfung dieser und anderer mit hineinspielender Dinge, die
bei dieser Gelegenheit wohl noch nicht zur Erörterung im Hause reif
sind, für so wichtig, daß wir auch bitten, den Gesetzentwurf einer Kom-

mission von 21 Mitgliedern zu überweisen. (Bravo! rechts).
«

Präsident v. Kirschen Das Wort hat der Abgeordnete Klocke.

Klocke, Abgeordneter (Zentr.): Meine Herren, auch meine

Frakiionsfreunde sind mit der Ueberweisung der Vorlage an eine Kom-

mission von 21 Mitgliedern einverstanden. Auch wir begrüßen die

Vorlage der Königlichen Staatsregierung in jeder Beziehung, denn sie
bringt ein großes und wichtiges Kulturwerk zum Abschluß, das viel
Kummer und Elend von der sonst so gesegneten Nogat-Weichsel-
Riederung fernhalten wird. Aber es sind in der Vorlage verschiedene
Punkte, die in der Kommission näher erörtert werden müssen. Jch will

dabei zunächst absehen von den rein technischen Fragen, die selbst-
verständlich zur Besprechung kommen werden; a b e r a u ch d i e Frage
der Kostenverteilung, die mein verehrter Herr Vor-
redner vorhin gleichfalls berührt hat, wird da wohl
des näheren noch zu prüfen sein. Weiter wäre noch be-

sonders die Frage wegen der Schadenersatzpflicht zu prüfen. Die Vor-

lage enthält die Bestimmung, daß für Schäden, die trotz fehlerfreier
Ausführung durch die in § 1 verzeichneten Anlagen hervorgeruer
werden, eine Ersatzpflicht nicht eintreten soll. Wenn auch anzuerkennen
ist, daß durch die Vorlage große Summen bereit gestellt werden für
Schäden, die man als wahrscheinlich eintretend vermutet, so ist daraus

doch e contrarjo schon gegeben, daß eben für andere Schäden eine

Ersatzpflicht nicht eintreten soll, (sehr richtigl im Zentrum) und es

können doch Fälle vorliegen, in denen Billigkeitsgrü nd e dazu
führen müssen, Entschädigungen zu normieren. Wenn eine N-.itnral-

obligation, eine moralische Verbindlichkeit des Staates eintritt, so sollten
wir uns doch nach der Richtung einer eventuellen Entschädigung der

Interessenten aussprechen. Jch erinnere besonders an die Verhand-
lungen über die Schadensersatzpflicht bei Gelegenheit der Beratung des

Kanalgesetzes
Wir möchten also auch bitten,. daß diese Punkte in der Kommission

demnächsterörtert werden.

Präsident v. Kröcher: Das Wort hat der Abgeordnete Lnsensky
Gohensalza).

Lusenskp (Hohensalza), Abgeordneter (nat.-lib.) : Der Standpunkt
meiner politischen Freunde ist im wesentlichen der gleiche, wie ihn die

Herren Vorredner dargelegt haben. Auch wir begrüßen die Vorlage
als den Abschluß eines hervorragenden Kulturwerks, sind aber eben-
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falls der Meinung, daß verschiedene Punkte noch der Rachprüfung in
der Kommission bedürfen, und stimmen infolgedessen dem Antrage, die
Vorlage an eine Kommission von 21 Mitgliedern zu überweisen, zu.

Jn technischer Beziehung hat es uns befremdet, daß die Bau-
akademie in verhältnismäßig kurzer Zeit zu einer vollständig entgegen-
gesetzten Beurteilung der Anlage kommen konnte. Während sie noch
im Jahre 1888 der Auffassung war, daß eine Kupierung der Rogat
nicht tunlich wäre, hat sie sich nachher doch dafür ausgesprochen. Dieser
Punkt wird jedenfalls in der Kommission zu prüfen sein-

Wir find ferner der Auffassung, daß auch die Kostenverteilung
einen Gegenstand der Prüfung in der Kommission bilden muß. Wir
sind gewiß damit einverstanden, daß die wesentlichen Kosten auf den
Staat übernommen werden, und ebenso damit, daß ein Teil der Kosten
durch die Interessenten, die von dem Unternehmen wesentliche Vorteile

haben werden, gedeckt wird. Aber diese Unterverteilung
ist bei dem Elbinger Deichverbande auf Einwände

gestoßen, die von vornherein nicht ganz unbegründet
z u se in sch e in e n, obgleich Gegenaussührungen in der Begründung
der Regierungsvorlage enthalten sind. Es wird Sache der Kommission
sein, diese Einwendungen des Elbinger Deich-
verbandes eingehend zu prüfen.

Endlich wird einer besonderen Prüfung die Frage bedürfen, ob
eine Schadensersatjpslicht durch das Gesetz auszuschließen ist. Es ist
ja zweifellos richtig, daß die Regierung in wohlwollender Weise er-

hebliche Beiträge zur Verfügung stellen will, ex aequo et bono den-

jenigen. die etwa Nachteile von dem Unternehmen haben, zu helfen.
Immerhin ist es nicht ganz unzweifelhaft, ob das genügt, und ob nicht
ein Rechtsanspruch zu konstruieren ist. Wir sind also mit der Ver-

weisung an eine Kommission von 21 Mitgliedern einverstanden.
Präsident v. Kröcherx Das Wort hat der Abgeordnete Gyßling
Gyßling, Abgeordneter (fortschr. V.-P.) : Meine Herren, dem An-

trag auf Verweisung der Vorlage an eine Kommission von 21 Mit-

gliedern kann ich mich namens meiner politischen Freunde nur au-

schließen. Ebenso möchte ich in ihrem Ramen der Freude darüber
Ausdruck geben, daß die Vorlage, die den Schlußstein eines Kultur-
werks im Jnterefse der Landesmelioration in Westpreußen und auch im

Jnteresse der Binnenschiffahrt für Oft- und Westpreußen bildet, uns

noch in dieser Session beschäftigt. Der Herr Landwirtschaftsminister
hat ja die Entstehungsgeschichte dieser Vorlage eingehend vorgetragen
und auch eine Reihe von technischen Seiten der Vorlage berührt. Jch
glaube, daß wir heute imgroßen und ganzen vielleicht Abstand nehmen

l

können, auf diese Fragen ausführlich einzugehen, so wichtig und inter-

essant sie auch sind. Einige Ausführungen möchte ich mir aber doch
zu machen erlauben.

Was zunächst die Interessen des Elbinger Deichverbandes
anlangt, so hat ja der Herr Vorredner schon dargetan, daß
sich der Deichverband in einer Eingabe an das Abgeordneten-
haus gewandt hat, in der er den ihm durch die Vorlage
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auferlegten Kostenbeitrag von 1334000 Mk. als zu hoch
erachtet und nur eine Million zahlen will. Die Darlegungen
des. Elbinger Deichverbandes sind ja zum Teil schon in den
Gründen der Vorlage zu widerlegen gesucht. Jch lasse es da-

hingestellt, ob die Widerlegung in allen Punkten zutreffend
ist. Aber ein Gesichtspunkt, den der Elbinger Deichverband
geltend gemacht hat, scheint mir keine oder wenigstens keine

hinreichende Widerlegung gefunden zu haben. Der Elbinger
Deichverband ist nämlich der Anschauung, daß seinen Inter-
essen dadnrch allein Genüge geleistet werden kann, daß das

Eiswehr gebaut wird. Wird es nicht gebaut und wird in
anderer Weise den Interessen des Elbinger Deichverbandes
Rechnung getragen, so erscheint der Standpunkt dieses Deich-
verbandes nichtsunberechtigh daß er nur in Höhe der Kosten
herangezogen werden kann, die das Eiswehr verursacht, da

ja dies feinen Interessen genügen würde. Es wird aber Sache
der Kommisssion sein, auch diesen Punkt eingehend darzulegen.

Eine wichtige Frage ist auch die des Schadensersatzes Die Bor-

lage fußt auf der Ansicht, daß nach der bisherigen Judikatur der Staat
nicht verpflichtet ist, den Schaden zu ersetzen, der durch Eingrifse in

Privatrechte gemäß einer gesetzlichen Ermächtigung verursacht wird.

Jch will diese Rechtsvrechung nicht im einzelnen kritisieren. Zu erheb-
lichen Bedenken gibt sie jedenfalls Anlaß. Die Nechtsprechnng ist doch,
wenigstens soweit ich es übersehe. lediglich ausgrund der Bestimmungen
des Allgemeinen Landrechts erfolgt, und es wird zu prüfen sein, ob v

und inwieweit die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches diese
Frage taugieren. nnd ob es mit Rücksicht aus die Bestimmungen des

Bürgerlichen Gesetzbuches zulässig ist, hier durch ein Landesgesetz die
·

Ersatzpflicht prinzipiell auszuschließen und nur aus Billigkeitsrücksichten
Schadensersatz zu gewähren. Die Regelung soll im Gesetz so erfolgen,—"
daß ein Rechtsanspruch den Geschädigten nicht gegeben wird, sondern daß
der Schaden nur aus Billigkeitsrücksichten ersetzt werden soll, und daß
gegen eine Versagung von Schadensersatznur die Beschwerde im Aus-

.

sichtswege zulässig ist. Hier ist eingehende Prüfung in der Kommission
erforderlich.

Was die Frage anlangt, ob und inwieweit die Interessenten-
verbände mit der in der Gesetzesvorlage vorgeschlagenen Regelung ein-

verstanden sind, so ist ein Einverständnis im großen und

ganzen ja erzielt worden« Dagegen ist dies, wie ich
bereits erwähnt habe, bei dem Elbinger Deich-
v erband nicht der Fall, und ebenso ist der Danziger Deich-
verband mit dem Betrage nicht zufrieden. der ihm zur Bestreitung der

Kosten der Schäden gegeben werden soll, die dadurch entstehen, daß
der Wasserspiegel der Weichsel erhöht wird. Zunächst wurden nur

180 000 Nik. für den Danziger Deichverband eingestellt und dann der

Betrag auf 830 000 Mk. erhöht. Der Danziger Deichverband macht
aber Anspruch auf etwa 550 000 Mk. Das sind so große Differenzen,
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daß man dieser Sache näher treten und prüfen muß, ob und inwieweit

die Interessen des Danziger Deichverbandes iu der Vorlage genügend
berücksichtigtsind.

Dann hat der Herr Landwirtschaftsminister bereits hervorgehoben,
daß man die Interessen der Fischerei im Frischen Haff durch die Vor-

lage dadurch zu wahren gesucht habe, daß man einen Betrag von

1 100 000 Mk. eingestellt hat. Darin, daß die Interessen der Fischer-ei
im Haff durch die Vorlage nicht geschmälert werden dürfen, werden-

wir wohl alle übereinstinunen. Es stehen wichtige Interessen der

tüchtigen Bevölkerung, die dort am Haff lebt, auf dem Spiele. Ich weise
auch darauf hin, daß die Fischerei im Haff insofern schon in Frage ge-

stellt ist, als in einem Prozeß. den die Stadtgemeinde Fischhausen gegen
den Fiskus führt, Gutachten dahin abgegeben worden sind, daß durch
den Seekanal die Fischerei in einem Teile des Haffs geschädigtworden

ist. Wir werden alle diese Interessen ernstlich im Auge behalten müssen,
und es ist mir sehr fraglich, ob der Betrag von 1 100 000 Mk. aus-

reicht —die näheren Berechnungen werden in der Kommission gegeben .

werden müssen -——, Schäden, die ans diesem Gebiete eintreten, müssen
in jedem Falle beseitigt werden. Daß aber solche Schäden eintreten

werden, ist in der Vorlage mit Recht ausgeführt. Sie haben zur Ur-

sache, daß einmal weniger Süßwasser infolge des Abschlusses der Nogat
ins Haff fließen wird, und ferner dadurch, daß nicht mehr soviel Sink-

stoffe sich im Haff lagern werden, sodaß die Fischnahrung eine geringere
wird.

Dann, meine Herren, will ich vor allem die Frage behandeln. ob
die Handels- und Schiffahrtsinteressen Pillaus und Königsbergs in
der Vorlage genügend gewahrt sind. Die Vorlage geht davon ans —-

und die Königliche Staatsregierung hat auch bisher stets denselben
Standpunkt vertreten —, daß der Staat verpflichtet ist, den Hafen offen
zu halten und so zu baggern, daß die Tiefe des Hafens erhalten bleibt,
wenn nicht erhöht wird. Nun geht die Vorlage davon aus, daß bei

dem Mangel der natürlichen Spülung des Hafens durch die Nogat-
wässer künstlicheMittel angewendet werden müssen, und es ist ein Be-

trag von 300000 Mk. ausgesetzt: ,,Anteil an den Beschaffungskosten
für Baggergeräte zur Freihaltung des Pillauer Hafens« Meine Herren,
der Herr Vorredner hat bereits davon gesprochen, daß die Akademie
des Bauwesens in ihren Gutachten gefchwankt habe. Das gibt meines

Erachtens zu großem Bedenken Anlaß. Die Akademie des Bauwesens
hat zwei Gutachten abgegeben, eins vom 7. Iuli 1883 und eins vom

6. Mai 1889. Nach diesen Gutachten ist aus der Absperrung der

Nogat, mag dieselbe dauernd durch einen festen Damm oder nur zeit-
weise bei Hochwasser durch eine bewegliche Vorrichtung bewirkt werden,
eine erhebliche Benachteiligung des Villauer Hafens zu erwarten. Die
Akademie des Bauwesens hat auf die zweite Frage, ob künstliche
Mittel ausreichen werden, um die Schäden zu beseitigen, die durch den

Absluß der Nogat entstehen können, gesagt, daß trotz der Fortschritte,
die auf dem Gebiete der Technik in neuerer Zeit gemacht worden seien,
kein zwingender Beweis erbracht worden sei, daß es ohne die Spin-
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kraft des Nogatwasfers und ohne große Velästigung der Schiffahrt zu-
ermöglichen sein werde, den Pillauer Hafeneingang durch Vaggerung
offen zu halten« Nun möchte ich dem Herrn Vorredner gegenüber be-

merken, daß allerdings schon in diesem Gutachten von der Möglichkeit
gesprochen ist, daß vielleicht durch Baggerungen die natürliche Spüls
kraft ersetzt werden könnte, und daß weitere Untersuchungen darüber

Angestellt werden müßten, ob man durch künstlicheMittel eine Aende-

rung wird herbeiführen können. Nun geht das letzte Gutachten vom
d- November 1898 allerdings dahin, daß die in neuerer Zeit gemachten
Erfahrungen mit Zuversicht erwarten lassen, daß durch die Tätigkeit
von für Pillau geeigneten Vaggerapparaten in genügender Zahl und
Stärke die Schädigungen wett gemacht werden können, welche durch
das Aufhören der vom Nogatwasfer herrührenden vermehrten Aus-

strfömungenim Pillauer Seegatt und Seeties herbeigeführt werden

möchten, und daß daher —- darauf lege ich besonderes Gewicht —

unter der Voraussetzung der Beschaffung undUuter-

kraltung genügender Vaggerapvarate für Pillau
für die Offenhaltung der Hafeneinfahrt daselbst die Ableitung eines
Teiles des Weichfelwassers durch die Nogat in das frische Hafs nicht
Mehr als notwendig anzusehen sei.

Dieses Gutachten stellt also ausdrücklich die Forderung auf, daß
genügend Vaggerapparate beschafft und unterhalten werden müssen«
Nun weiß ich nicht, ob seitens der Regierung die Akademie des Bau-
wesens darüber befragt worden ist, welche Apparate denn notwendig
seien, in welcher Zahl sie arbeiten müssen, und wie hoch die An-

fchaffungs-und Unterhaltungskosten sein werden. Nach dieser Richtung
hin, glaube ich. werden wir weitere Auskunft in der Kommission ver-

langen müssen. Die Akademie scheint leider hierüber nicht gehört
worden zu sein.

.

Das Vorsteheramt der Kaufmannschaft in Königsberg hat bereits

I»neinem früheren Stadium der Vtrhindlungen an den Herrn ""Mini.sterder

foentlichen Arbeiten das Ersuchen gerichtet, durch Vaggerarbeiteu den

Schäden vorzubeugen, die durch Abschlußder Nogat entstelten können.

Erfreulicherweise hat zwar der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten
dem Vorsteheramt der Kaufmanafchaft zugesagt, alle notwendigen Maß-
nahmen zu treffen, die zu diesem Zweck erforderlich sind. Aber er hat
nur in Aussicht gestellt die Bereitstellung eines neuen seetüchtigen
Vaggers für Zl Plonate Dem gegenüber hat die Kaufmannschaft mit

Recht hervorgehoben, daß dieser zweite Bagger nicht nur 4 Monate,
sondern dauernd bereitgestellt werden muß; denn wenn der Vagger
auch für andere Häer verwendet wird, wird der Pillauer Hafen in

Schwierigkeiten geraten, da die Schäden gleichzeitig bei verfchiedenen
Häfen vorkommen können. Diese gewichtigen Interessen von Königs-
berg und Pillau, mit denen die der ganzen Provinz verknüpft sind,
müssen durch das Gesetz selbst sichergestellt werden, mindestens muß die

Königliche Staatsregierung verbindliche Erklärungen dahin abgeben,
daß sie die nötigen Mittel bereitftellen wird, um den Pillauer Hafen
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offen zu. halten; denn die kleinste Schädigung würde unberechenbare

Nachteile für die ganze Provinz haben.
Jch mache diese Ausführungen aber selbstverständlichnicht, um

dieser Vorlage Schwierigkeiten zu bereiten, sondern im Gegenteil: auch

Ostpreußen hat sich stets in seinen Organisationen für dieses Projekt

ausgesprochen, und ich hoffe, daß allen diesen Bedenken in der Kom-

mission ausreichend Rechnung getragen werden kann, dasz wir ohne

Bedenken der Vorlage werden zustimmen können. (Bravo! bei der

fortschrittlichen Volkspartei.)
Präsident v. Firsehew Jch schließe die Besprechnng und stelle

fest, daß das Haus den Entwurf einer Kommission von

21 Mitgliedern überwiesen hat.

Zur Wahl dieser Kommission berufe ich sämtlicheAbteilungen des
v

Hauses unmittelbar nach der heutigen Sitzung. Die Vorstände der-

Fraktionen bitte ich, die Vorschlagslisten baldigst an das Bnreau ge-
·

langen zu lassen. Die Konstituierung der Kommission findet dann uns
,

mittelbar nach der Wahl in Saal 6 statt.

Auszug aus dem Bericht der 17. Kommission
des Hauses der Abgeordneten über den Gesetzentwurf betreffend

den Nogatabfchluß.

Die Ansprüche des

Slbinger Oerbandes

sinld
in der vom B erichte rstatter vorgetragenen Petition nieder-

ge egt.
Hierzu bemerkte ein Kommissionsmitglied, die Be-

rechtignng der Petition werde bei näherer Prüfung nicht in Abrede ge-

stellt werden können. Dieser Verband sei der kleinste von den hier be-

teiligten Verbänden und habe sich schon im Jahre 1888 bereit erklärt,

1800000 M. aufzubringen, wenn er durch ausreichende Vorkehrungen

gegen die Eisgefahr sichergestellt würde. Es sei damals ein Eiswehr

projektiert gewesen, welches die Nogat in Zukunft gegen jeden Eisgang

sichern sollte. Nachher habe man dieses Eiswehr aus Zweckmäßigkeits-

rücksichtenfallen lassen. nicht im Interesse des Elbinger Deichverbandes,

sondern in dem der Adjazenten an beiden Armen der Weichsel, haupt-

sächlich aber an der geteilten WeichseL weil man sich klar gemacht hätte,

daß an diesem Eiswehr bedeutende Eisftopfungen entstehen würden,

welche für die Vorflut an dem Hauptarm der Weichsel geradezu ver-

hängnisvoll werden könnten. D an a ch h a b e d e r E l b i n g e r

Deichverband auch das Recht, zu verlangen, daß
"

für die große-—-Summe von 1800000 M.. ihm die-

jenigen Leistungen erfüllt werden, welche durch das

Gesetz von 1888 ausdrücklich festgelegt worden

seien. Er habe ein wohlbegründetes Recht, dies

Ausführung des Eiswehrs oder jedenfalls einens



ausreichenden Schutz gegen die Eisgefahr zu ver-«-

langen, ohne zu weiteren Beiträgen herangezogen
zu werden. Inzwischen sei der Elbinger Deichverband durch ein

Gesetz von 1900 zu weiteren 200000 M. zu Regulierungskosten an

der geteilten Weichsel noch herangezogen worden, sodaß er im ganzen
mit 2 Millionen schon belastet worden sei. —- Nach der Vorlage sollten
ihm noch weitere 1334 000 M. auferlegt werden. Das gehe zu
weit und gehe auch über die Kräfte des Elbinger
D e ich v e r b a n d e s. Der Deichbruch des Jahres 1888 mit seinen
verhängnisvollen, einen Schaden von vielen Millionen verursachenden
Folgen habe fast allein den Elbinger Deichverband getroffen, der da-

mals kostspielige Anlagen habe machen müssen, utn überhaupt das

Wasser wieder los zu werden. Viele Besitzer in der Elbiuger Niede-

rung hätten noch heute unter den Folgen dieser Kalamität zu leiden.

Dem Elbinger Deichverbande eine so bedeutende

Summe aufzuerlegen nur im Jnteresse der übrigen
Deichverbände scheine ihm zu weit zu gehen. — Die

334000 M. auf die Staatskasse zu übernehmen, würde ein sehr glück-
licher Ausweg sein«

Ein R e g ie r n n g s v e r t r e ter führte hierzu aus: Der Elbinger
Deichverband habe sich geweigert, die volle von ihin verlangte Summe

zu zahlen; er wolle nur eine Million geben, sodaß 334 000 M. nicht
übernommen seien; die im Gesetzentwurf vorgesehene
Unterverteilung des Baukostengeschäftes auf die

beteiligten Deichverbände sei vom Oberpräsidenten
vorgeschlagen worden. Die beiden andern Deichverbände hätten sich
sofort mit der Uebernahme des auf sie entfallenden Anteils der Bau-

sutmne einverstanden erklärt. Auf Anfrage hätte der Marienburger
Deichverband erklärt, daß der Glbinger Deichverband nach seiner
Ansicht mit der verlangten Summe nicht überlastet werde, und er

hätte den Antrag gestellt, dem Elbinger Verband zwanggweise
seinen Anteil aufzuerlegen. anezug auf die Leistungsfähigkeit liege
nach den angestellten eingehenden Ermittelungen eine Ueberbürdung
des Elbinger Deichverbandes nicht vor. (?) Dieser behaupte das auch
eigentlich garnicht, sondern wende ein, er sei überlastet im Verhältnis
zum Marienburger Deichverband; auch habe er eigentlich überhaupt

( nichts beizutragen, da er laut Gesetz von 1888 ein Recht auf den Bau

eines Eiswehres habe. Durch feinen Beitrag zu den Kosten des

Wehres habe er sich seiner Verpflichtung zur Teilnahme an den Kosten
entledigt, und der Staat müsse sämtliche Kosten tragen, wenn er an

Stelle des Wehrs ein anderes Bauwerk ausführen wolle. Diese
Argumente seien nicht zutreffend. Einmal sei niemals der Bau des

Eiswehrs mit unbedingter Bestimmtheit gesetzlich festgesetzt worden, im

Gegenteil hätten von Anfang an Abgeordnetenhaus und Herrenhaus
sich auf den Standpunkt gestellt, daß es zweckmäßigwäre, dieses Eis-

wehr nicht zu errichten, sondern dafür den Abschluß oder die Regu-
lierung der Nogat vorzunehmen. Die Staatsregierung habe sich hierzu
nicht entschließenkönnen, weil das Gutachten der Bauakademie dem



entgegengestanden habe. Sie sei deshalb schrittweise vorgegangen und
habe das Werk in verschiedene Abschnitte zerlegt. Hierin liege auch, wie
er einschaltend einem der Borredner gegenüber bemerken wolle, der
Grund, weshalb gleich das richtige Prosil für den Ausbau der

Weichsel gewählt worden sei; hätte man ein engeres Profil genommen,
so würde es jetzt erweitert werden müssen. Man müsse die drei Pro-
jekte von 1888, 1900 und 1910 als ein einheitliches Werk ansehen.
Die Tendenz sei einheitlich, und die Finanzierung müsse so erfolgen,
daß die beteiligten Deichverbände nicht für jedes einzelne Projekt ihre
Beiträge leisteten, sondern das beitrügen, was ihrem Interesse an dem

ganzen zusammenhängenden Projekt entspreche. — Bei Beratung des

Gesetzes von 1888 habe die Kommission des Abgeordnetenhauses be-

schlossen, den Bau des Eiswehres durch den Abschluß der Rogat zu
ersetzen. Da die Staatsregierung hierauf wegen des Gutachtens der
Akademie des Bauwesens nicht eingehen konnte. habe das Abgeordneten-
haus den Bau des Eiswehrs zwar genehmigt, jedoch in einer Resolution
das Ersuchen ausgesprochen, neue Ermitttelungen darüber anzustellen,
ob durch Schließung nnd Kanalisierung der Nogat oder durch Regu-
lierung der Nogat besser der Ueberschwemmungsgefahr vorgebeugt
werden könne; bei der Beratung des Entwurfs habe der Abgeordnete
Sattler ohne Widerspruch festgestellt, daß der Beschluß über den Bau
des Eiswehrs den Rogatabschluß nicht präjudiziere, weil die Regierung
zu diesem Bau nicht verpflichtet, sondern nur ermächtigtwerde, und

daß die Herstellung des Eiswehrs unterbleiben müsse, bis die Ent-
scheidung hierüber auf Grund der gewünschten neuen Ermittelungen
getroffen werde. Daraus gehe hervor, daß das Abgeordnetenhaus
damals damit gerechnet habe, daß das Eiswehr vielleicht nicht gebaut
werde. Das Herrenhaus habe sich bei Annahme des Gesetzes von

1888 auf einen ähnlichen Standpunkt in einer Resolution gestellt, in
der der Wunsch ausgesprochen war, es- möge das Eiswehr nicht ge-
baut, sondern statt dessen die Rogat reguliert und zur Eisführung
tauglich hergestellt werden. — Die Akademie des Bauwesens habe so-

’·

dann im Jahre 1898 ihren Standpunkt geändert und sich dahin ge-
äußert, daß infolge der Erfindung der modernen Bagger das Pillauer
Tief auch durch Baggerung freigehalten werden könne, und daß nun-

mehr der Rogatabschluß vorgenommen werden könne, aber erst dann,
wenn die Regulierung der Weichsel von unten her bis zur Abzweigung .

der Rogat fortgeschritten sei. Die Staatsregierung habe dieses Gut-
achten in der Begründung des Gesetzes vom Jahre 1900 dem Landtage
mitgeteilt und dabei ausgeführt, daß der Bau des Eiswehrs auch des-

halb nicht erfolgt sei, weil die Akademie für das Bauwesen sich dagegen
ausgesprochen habe. Es sei in der Begründung ferner
dargelegtworden,daß diesämtlicheninteressierten
Deichverbände,nä.mlichderMarie.nburger,Danziger,
Falkenauer und Marienwerderer, gebeten hätten,
das Eiswehr aus keinen Fall zu bauen, während
lediglich der Elbinger Deichverband dessen Bau

wüns ch e. Auf Grund dieses Materials sei dann in der Begründung
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des Gesetzes vorgeschlageu worden, jetzt als zweite Etappe den Aus-

bau der Weichsel bis zur Nogatabzweigung auszuführen. Das Ab-

geordnetenhaus habe sich hiermit einverstanden erklärt und in einer

Resolution beschlossen: die Staatsregierung möge, sobald diese Regu-
lierung der Weichsel vorgenommen sei, den Nogatabschluß ausführen.
—- Aus diesem Hergange ergehe sich doch klar, daß der Landtag mit

der unbedingten Notwendigkeit des Baues des Eiswehrs nicht ge-

rechnet, sondern im Gegenteil die Unterlassung des Baues gewünscht
und genehmigt habe; infolgedessen könne der Elbinger Deichverband
kein Recht auf den Bau aus dem Gesetz von 1888 ableiten. — So -

dann beanspruche der Elbinger Deichverband, daß
wenn er von den Kosten des vorliegenden Gesetzes
nicht ganz frei gelassen werde —- was ihm eigentlich
zustehe, da er durch seinen Beitrag zu den beiden

ersten Gesetzen seiner Pflicht vollständig genügt
habe —, ihm wenigstens sein Anteil an den Kosten
des Eiswehres angerechnet werde. Dieser Anspruch sei
deshalb nicht begründet, weil der Elbinger Deichverband zu den Kosten
des Eiswehres keinen Pfennig beigetragen hobe. Bei der Borlegung
des Gesetzes vom Jahre 1888 habe die Regierung vorgeschlagen, die

beteiligten Deichverbände sollten die Hälfte der auf 20 Millionen be-

rechneten Kosten beitragen. Das Abgeordnetenhaus setzte den Kosten-
beitrag auf ungefähr ein Drittel herab, indem es beschloß, daß die

Deichverbände nur die Kosten der eigentlichen Deicharbeiten (7 230000 QN·),
der Staat aber die übrigen, für Stromarbeiten bestimmten Kosten auf-
bringen sollte. Jm besonderen wurde wegen des Eiswehrs bemerkt,
daß der Staat dieses auf eigene Kosten errichten müsse, weil es in

dem Reguliermigsplan von 1847 vorgesehen gewesen wäre, welcher
durch die Allerhöchste Verordnung vom 12. April 1848 (Gesetzsamml.
S. 126) zur Ausführung auf Kosten des Staats bestimmt worden sei.
Wenn man aber der Ansicht wäre, daß der Elbinger Verband auch zu
den Kosten des Eiswehrs beigetragen habe, so könnte es sich nur um

einen geringfügigen Beitrag handeln; denn für das Eiswehr sei der

Betrag von 1200 000 M. eingesetzt gewesen, davon hätte der Staat

nach der Kostenverteilung des Gesetzes von 1888 213und die beteiligten
Deichverbände III beigetragen und von diesem Drittel komme anteil-

mäßig der größte Teil auf den Marienburger Deichverband, so d aß
der Elbinger Deichverband sich höchstens 150000 Ni.

anre ch ne n könnte. Das spiele aber keine Rolle. Die im Gesetz-
entwurf vorgeschlagene Verteilung der auf die Deichverbände entfallen-
den Zuschüssebetrachte die nach den Gesetzen von 1888 und 1900 und

die jetzt auszufiihrenden Arbeiten als einheitliches Werk und setze die

von den Deichverbäuden zu leistenden Beiträge nach dem an diesem
Werk bestehenden Interesse fest. Der Marienburger Deichverband sei
nun ungefähr nicht ganz noch einmal so groß wie der Elbinger Deichs-
verband, habe also nach der Grundsläche nichtganz das doppelte Inter-
esse wie der Elbinger Verband. Wenn man die drei Projekte zu-

sammenrechne, so habe der Marienburger Deichverband verhältnis-

;

.
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mäßig größere Summen zu zahlen als der Elbinger Deichverband,
nämlich 71i2 Millionen, gegenüber 3112 Millionen, also mehr als

noch einmal so viel. Der Danziger Deichverband, der etwas
kleiner als der Elbinger Verband sei, trage entsprechend weniger
als letzter . Verband bei. so daß es vollständig der Varität ent-

spreche, wenn man unter Zugrundelegung der Fläche jetzt vom Elbinger
Verband ungefähr 1334 0000 Mk. verlange. Zu berücksichtigensei
hierbei aber, daß der Marienburger und Danziger Verband die sehr
kostspielige Unterhaltung der Weichseldeiche behalte, während der

Elbinger Verband die Unterhaltung seiner Deiche fast ganz verliere.

Abgesehen hiervon sei der Elbinger Verband sehr leistungsfähig, da
er sehr guten Boden habe, die Verschuldung sei zwar nicht unerheblich,
stehe jedoch nicht außer Verhältnis zum Wert des Grund und Bodens.
Die durch die Uebernahme des jetzt auszusühreudenWerkes entstehende
Mehrbelastung werde den Elbinger Deichverband nicht erdrücken. Es
komme inbetracht, daß die berechnete Mehrausgabe von 2 Mk. für
1 ha nur zu einem geringen Teil in die Erscheinung treten werde;
denn die Nogatdeiche könnten zum Teil in Schlaf gelegt werden, so-
daß ihre Unterhaltung keine Kosten mehr verursache. ·Wenn 2 Mk.

Mehransgabe berechnet sei, so handle es sich nur um die Bauzeit.
Sobald der Nogatabschluß fertig sei, würden die in Schlaf gelegten
Deiche keine Ausgaben mehr machen, und es würden sich um deren

Betrag die Deichbeiträge vermindern. Es handle sich bei dem Elbinger
Verband ungefähr um 15 Kru. Deiche, die in Zukunft vollständig fort-
fallen könnten, gegenüber 30 Kru. bei dem Marienburger Deichverbaude.
Und auch die übrigen Deichstreckem die wegen des Haffrückstausnoch
unterhalten werden müßten und die jetzt auch dem Hochwasser der

Nogat standhalten müßten, kedürften in Zukunft erheblich geringerer
Unterhaltung, weil der Haffrückstaunicht so hoch sei wie das Hochwasser
der Nogat Aus allen diesen Gründen sei es gerechtfertigt, daß der

Elbinger Deichverband die von ihm geforderte Summe aufbringe,
namentlich auch deshalb, weil der Elbinger Verband, wenn das andere

Projekt ausgeführt wkirde, mit ganz anderen Stimmen belastet werden
würde. Die Statuten des Weichsel-Nogatdeichverbandes schrieben die

Höhe der Nogatdeiche vor. Die Deiche des Elbinger Ver-
baudes seien allerdings in den letzten Jahren schon
verstärkt, aber noch nicht in dem Umfange, den das

Statut v o r s ch r e i b e. Wenn das Eiswehr, dessen Errichtung aus-

geschlossen sei, wegfalle, und statt seiner der Ausbau der Nogat treten

sollte, sei das Bedürfnis, die Deiche zu verstärken, sogar noch größer.
Vor allem müßten die Deichengen, die jetzt noch vorhanden seien, mit

erheblichen Kosten beseitigt werden. Dazu trete die spätere Unterhaltung
der Deiche. Der Elbinger Verband komme also am billigsten fort,
wenn er jetzt den von ihm verlangten Zuschuß leiste.

«

Ein zweites Kommissionsmitglied bemerkte, wer die

Verhandlungen von 1888 studiert habe,- müsse die Ueberzeugung ge-
winnen, daß die Staatsregierung auf den jetzt von ihr beschrittenen
Weg von beiden Häusern des Landtages gedrängt sei. Wenn die Vor-
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lage jetzt eingebracht sei, dürfe sie nicht wegen 334 000 Mk. zum

Scheitern kommen.

Der V e richte r st a t t e r führte noch aus, nach der Begründung
komme beim Elbinger Deichverbande der Schutz von 30000 ha, beim

Marienburger Deichverbande 68000 ha in Frage; das ergebe an-

nähernd ein Verhältnis von 1 : 2. Dann würden 30 km Deiche beim

Marienburger Deichverbande und 15 km beim Elbinger Deichverbande
in Schlaf gelegt; wiederum ein Verhältnis von 1 : 2. Danach würde
das Verhältnis der Leistungen zwischen beiden Verbändeu nicht richtig
sein; man müßte den Beitrag des Elbinger Deich-
verbandes herabsetzen, nnd insofern würde die

Petition
des Elbinger Deichverbandes begründet

ein.

Der Regierungsvertreter bemerkte folgendes:
Die für den"f"Elbinger:Zund denIMarienbnrgerHDeichverband zu

erwartenden Vorteile des Rogatabschlusses beständen in folgendem.
Der Elbinger Verband erhalte für sein über 36 000 ha großes Verbands-

gebiet vollen Deichschutz, während für den Marienburger Verband
immer noch die Gefahr einer Ueberschwemmung von der Weichsel her
bestehe. Wie hoch man diesen Schutz anrechnen wolle,« sei vom sub--
jektiven Ermessen abhängig. Es seien Verechnungen über die Höhe der

eintretenden Wertsteigerung der Grundstücke angestellt, die den Ver-

bänden mitgeteilt worden seien, ohne deren Zustimmung zu finden;
eine Einigung hierüber sei nicht möglich. Die Größe des abzuwenden-
den Schadens ergebe sich jedoch daraus, daß der im Jahre 1888 ein-

getretene Deichbruch von Jonasdorf einen Schaden von 30 Millionen
Mark verursacht habe. Ferner würden folgende Vorteile eintreten.

Durch die Staustufen erhielten die Riederungen einen gleichmäßigen
Wasserstand, das Drängewasser würde fortfallen, und den in die Rogat
entwässernden Riederungsgebieten werde jederzeit eine gute Entwäfse-
rung ermöglicht. Die Kosten der Unterhaltung der Rogatdeiche würden
entweder ganz fortfallen oder doch sehr vermindert werden.

Der erste Redner wandte sich gegen die Ausführung,
daß der Elbinger Deichverband sich wegen der feiner Zeit
gefaßten Resolutionen nicht auf das Gesetz von 1888 berufen
konne. Eine Resolution sei kein Gesetz; das Gesetz stehe so
lanae fest, bis es im Wege der Gesetzgebung geändert fei-
Das sei mit dem Gesetze von 1888 noch nicht geschehen;
die inzwischen gefaßten Resolutionen beseitigten keine Einzel-
bestimmung dieses Gesetzes. Der Elbinger Deichverband
hJabe vollkommen das Recht, sich auf dieses Gesetz und dar-

aus zu berufen, daß ihm damals das Eiswehr, der voll-
kommene Schutz gegen Eisgefahr, versprochen worden sei,
wenn er sich dazu verpflichte. 1800000 M. aufzubringen.
Wenn der Verband an dieser Zusage festhalte, so müsse man

eben auch daran festhalten und die Sicherung gegen Eis-

gefahr so aussuhren, wie sie damals verheißen worden sei.



Wenn darauf hingewiesen werde, daß der Elbinger Deich-
verband zwar mit einer höheren Deichlast als der Marien-

burger Verband beschwert sei, daß dies aber nicht so schlimm
wäre, weil die Grundstücke im Elbinger Deichverbande aus-

weislich der Grundsteuereinschätzung von besserer Qualität

seien, so liege das daran, daß bei der Grundsteuer-
einschätzung auf die Gefährdung durch Hochwasser Rücksicht
genommen worden sei und der Marienburger Deichverband
von zweiSeiten von Ueberschwemmungsgefahr bedroht
sei und daher die dortigen Grundstücke niedriger als
die im Elbinger Deichverbande eingeschätzt wäreti,wo
die Ueberfchwemmungsgefahr nur von einer Seite drohe.
Die Grundstücke im Elbinger Deichverbande seien im

allgemeinen qualitativ nicht besser als die in der

Niarienburger Riederung Der Elbinger Deichverband
sei also nicht leistungsfähiger, habe nicht bessere Grund-

sti«.cke, sei nicht geeignet, einen höheren Beitrag zu

tragen als der Marienburger. Er bitte deshalb um recht
wohlwollende Behandlung der Wünsche des Elbinger
Deichverbandes.

Ein weiteres Kommissionsmitglied bemerkte

hierzu, bei dem Elbinger Deichverbande handle es sich
garnicht in erster Linie um die Summe, sondern darum,
dass die Interessenten sich ungerecht behandelt fühlten,
weil der1888 mit der Regierung abgeschlossene Pakt
nicht gehalten werden solle; sie hätten 1800000 M.

bezahlt; dafür habe die Regierung das Eis abzuwehren.
Wie sie das mache, ob durch Eiswehr oder durch Ku-

piernng, sei gleichgültig Auch nach den Ausführungen
der Regierungsvertreter habe er nicht den Eindruck ge-
winnen können, daß die Elbinger mit ihrer Ansicht ab-

solut im Unrecht seien. Er bitte, zu erwägen, ob es

nicht möglich sei, vielleicht durch Uebernahme des Be-

trages auf die Staatska e oder wenigstens durch erheb-
liche Ermäßigung des Elbinger Beitrages dahin zu
wirken, daß die Elbinger über diese Angelegenheit hin-
wegkon1men. — Die Vorteile der Berbände würden wohl
durch die Summen ziemlich richtig zum Ausdruck gebracht
sein, die schließlich nach Vereinbarung mit dem Ober-
präsidenten festgestellt worden seien, bis auf diese
384000 M.

Inzwischen war der Antrag 8 eingelanfen, durch
welchen der Beitrag des Elbinger Deichverbandes aufl
Million unter gleichzeitiger entsprechender Herabsetzung
der von den Berbänden aufzubringenden Gesamtsumme
herabgemindert werden sollte.

D er Regierungsvertetcr bedauerte lebhaft, dem Antrage
8 entgegentreten zu müssen. Es sei ausgeführt worden, daß im
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Elbinger Deichverbande große Erbitterung herrsche, nicht weil den Inter-
essenten der verlangte Beitrag zu hoch erscheine, sondern weil sie glauben,
im Verhältnis zum Marienburger Deichverbaud zu stark herangezogen
zu werden. Bezüglich des Eiswehres wiederholte Redner kurz seine
früheren Darlegungen. Der Elbinger Deichverbaud habe seinerzeit aus
den Parlamentarischen Verhandlungen wissen müssen, als er einen Bei-

trag nach dem Gesetz von 1888 bewilligte, daß das Eiswehr nicht ge-
baut würde, falls der Abschluß der Rogat hergestellt werden sollte.
Das sei im Abgeordnetenhause bei verschiedenen Verhandlungen so
klar zum Ausdruck gekommen, daß der Elbinger Deichverbaud kein

Recht habe, irgendeinen Anspruch auf Errichtung eines Eiswehres her-
zuleiten. —- Aus Verhandlungen, die die Staatsregierung mit dem

Elbinger Deichverbande wegen Aufbringung der Mittel zum vorliegenden
Gesetz geführt habe, sei auch ihm bekannt, daß dort das Gefühl der

Kränkung darüber bestehe, daß der Marienburger Deichverbaud nicht
verhältnismäßig höher herangezogen werde. Tatsächlich werde der

Elbinger Verband nicht zu hoch, sondern in einem durchaus auge-
messenen Verhältnisse herangezogen. Der QNarienburger Deichverbaud
habe 68 000 ha Fläche, trage zu dem Gesamtwerte 7 se Millionen bei
und behalte die gesamte Unterhaltung der Weichseldeiche weiter, die

sehr viele Kosten verursachten, während der Elbinger Deichverbaud bei
36 000 ha Fläche nur 3112Millionen trage, also 4 Millionen weniger .

als der Marienburger und dabei die ganze Unterhaltung der Negat-
deiche, soweit sie nicht gegen Haffrückstau diene, verliere. Auch der

Danziger Deichverbaud, der nicht ganz so groß wie der Elbinger Ver-
band sei und fast ebensoviel wie dieser beitrage, müsse außer seinem
Beiträge die Deichunterhaltung weiter tragen. Es werde also mit der

Vorlage ein angemessenes Verhältnis zwischen den drei Deichverbänden
hergestellt. Der Elbinger Deichverbaud werde zwar, wenn seine jetzigen
Deichlasten dieselbe Höhe behielten, 2 M. mehr zu zahlen haben als
der Marienburger Deichverbaud; da aber für ihn die Unterhaltung
der Rogatdeiche zum größtenTeil fortfalle, würden sich seine Deichlasten
nach Abschluß der Rogat wieder verringern. Wenn man zusammen-
rechne, was der Marienburger Deichverbaud ausgrund des vorliegenden
Gesetzes zu leisten und außerdem für die Unterhaltung der Weichsel-
deiche auch weiterhin zu zahlen habe, so ergebe sich, daß die Leistungen
sich tatsächlichungefähr die Wage halten würden. Die Varität sei nach
allen Richtungen gewahrt und der Elbinger Deichverbaud sei sehr wohl
in der Lage, den auferlegten Beitrag zu leisten.

Der Antragsteller des Antrages 8 ergänzte seine
Ausführungen dahin: Die Grundstücke des Elbinger Deich-
verbandes seien einmal etwas höher zur Grundsteuer einge-
schätzt, weil sie nur von einer Seite, nämlich von der Rogat
her, durch Hochwasser bedroht seien, während der Marien-

burger Riederung Hochwasser von zwei Seiten drohe. Der

Marienburger Deichverbaud sei gegenwärtig mit 5,37 Ni.

Pro ha, der Elbiuger Verband aber mit 7,54 M., also mit

2.20 M. pro ha mehr beschwert. Alle angeführten Gründe
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sprächen dafür, daß die dem Elbinger Deichverbande jetzt noch
aufzuerlegende Last von 334000 M. nicht richtig bemessen
sei. Er bitte deshalb, seinem Antrage zuzustimmen.

Ein zweites Kommissionsmitglied unterstützte den

Antrag 8. Der Elbinger Verband habe für die Deiche große
Aufwendungen gemacht und sehr bedeutende Binnenentwässe-
rungen für die von den Höhen kommenden ziemlich erheblichen
Gewässer ausgeführt. Es seien einige 90 Schöpfwerke vor-

handen. Die Entwässerung sei namentlich in der Gegend
des Drausensees ganz besonders schwierig. Alles das

habe dazu geführt, daß tatsächlich die Umlagen des Elbinger
Deichverbandes erheblich höhere seien. als die des

Marienburger Verbandes. Der Elbinger Verband be-

zweifel·e, daß die Deichlasten erheblich niedriger werden

nach Abstoßung des jetzt zu zählenden Vetrages Die

Firktienentwässerungverbleibe, und diese sei die teuerste
. :: age.

Ein anderes Kommissionsmitglied erklärte, ihm
sei der Antrag Nr. 8 sympathisch, denn er habe die

Ueberzeugung gewonnen, daß der ElbingerDeich-
verband reichlich, vielleicht zu reichlich belastet

·

werde. Wenn man die Belastung nach den Vorteilen

einrichte, so sei zu berücksichtigen, daß der Elbinger
Deichverband 15 km, der Marienburger 30 km

Deiche zu unterhalten habe, und daß der Marien-

burger Verband auch mit einer weitaus größeren
Fläche interessiert sei. Eine neue Verteilung nach dem Vor-
teile eriibrige sich aber, nachdem die meisten Verbände sich schon ver-

pflichtet hätten. Er glaube aber, daß die Annahme des Antrages Nr. 8

das ganze Gesetz zum Scheitern bringen würde, weil der Staats-

regierung noch weitere 334000 M. auferlegt würden, und die König-
liche Staatsregierung sich demgegenüber vollständig ablehnend verhalte.
Das Scheitern der Vorlage wolle er aber nicht verantworten. Schließ-
lich seien die Vorteile, die auch der Elbinger Verband habe, doch so
erheblich, daß er auch noch die etwas höhere Summe aufbringen könne.

Der Antragsteller meinte demgegenüber, die Besorgnis, daß
an der Annahme seines Antrages die ganze Vorlage scheitern könne,
gehe etwas zu weit. Die Regierung könne ein solches Werk ersten
Ranges nicht scheitern lassen, weil von dem Gesamtkostenbetrage von

18 Millionen 300000 M. nicht gedeckt seien.
Der Ministerialdirektor erklärte, er sei beauftragt,

die ganz bestimmte Erklärung abzugeben, daß die Vorlage
scheitere, wenn nicht die Summe aufgebracht werde, die

in der Vorlage den Deichverbänden zugemessen sei. Wenn
die Deichverbände diese Summe unter sich anders ver-

teilten, so bleibe ihnen das überlassen. Aber die Staats-

regierung müsse daraus bestehen, daß die eingestellte
Summe aufgebracht werde. .
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Der Unterstaatssekretär im Ministerium der

öffentlich en Arbeiten warnte dringend davor, den Antrag 8

anzunehmen. Es hätten sehr eingehende Verhandlungen über die Höhe
der Beiträge der Deichverbände zwischen den Nessorts stattgefunden,
auf Grund deren er glaube, bestätigen zu können, daß die Annahme
dieses Antrages die Vorlage nicht nur gefährden, sondern zum Scheitern
bringen werde. Alle beteiligten Ressorts seien der Ansicht, daß seitens
der Staatsregierung in dieser Vorlage alles Entgegenkotnmen gezeigt
fei, das billigerweise erwartet werden könne, und daß es Aufgabe der

Deichverbände sei, die fehlende Summe aufzubringen. Wenn durch
die Weigerung der Deichverbände, diese Summe aufzubringeu, die Vor-

lage scheiterte, so würde die Schuld in dieser Hinsicht nicht der Staats-

regierung, die ihre volle Pflicht getan habe, sondern lediglich den Deich-
verbanden bez. den Häusern des Landtages zuzuschieben sein.

Der Vertreter des Finanzministeriums teilte mit,
nachdem er noch heute dem Finauzminister Vortrag gehalten habe,
könne er erklären, daß der Finanzminister unbedingt daran festhalte,
daß die Staatsregieng mit den Leistungen, wie sie nach dem Gesetz-
entwurf in Aussicht genommen seien, bis an die äußerste Grenze ge-

gangen sei und ein weiteres Entgegenkommen ans die Wünsche der

Interessenten im Sinne des Antrages 8 auf keinen Fall zu erwarten sei.
Der Antrag wurde a ng en o mm en.

uZ
§ 5

lag der Antrag 4 vor:

statt des Abs. 1 zu setzen:
Von den nach § 1 herzustellenden Anlagen liegt die

Unterhaltung der neuen Weichseldeichstrecke,die die Nogat
abschließt, bis die Unterhaltungspflicht der angrenzenden
fiskalischen Deiche geregelt ist, dem Staate ob.

Einer der Antragstelle r begründete ihn dahin, die Strecke

liege mitten im Königlichen Revier, die anderen Deichverbände könnten

nicht an sie herankommen Das Objekt sei nicht groß, es könneaber

zu allen möglichen Streitigkeiten Anlaß geben, wenn die vorgeschlageue
Bestimmung nicht angenommen würde.

Auch die Petition des Elbinger Deichverbandes be-

schäftigt sich, wie der Berichterstatter vortrug, mit dieser
Frage. Sie verlangt die Uebertragnng der Unterhaltungs-
pflicht für diese Strecke an den Marienburger Deich-
verband gegen Bezahlung einer Ablösungssumme durch
den Staat.

Ein R e g i e r un g s v e r t r e t e r bemerkte hierzu : es sei aller-

dings in Aussicht genommen, eine Ablösung vorzunehmen, in der

Weise, daß einer der beteiligten Deichverbände, am besten der Platten-

burger Deichverband, die neu zu erbauende Deichstrecke einschließlichder

anschließenden fiskalischen Deiche übernähme. Eine solche Ablösungsei
aber bisher nicht zustande gekommen. Die Staatsregierung konnehier-
über zur Zeit ausreichendes Material nicht vorlegeuz es set deshalb
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nicht möglich, im Gesetz irgend etwas darüber zu bestimmen. — Was
den Antrag Nr. 4 anlange, so beständen prinzipielle Bedenken dagegen.
Das Gesetz gehe davon aus, daß diese Deichstrecke ein neuer selbst-
ständiger Deich sei, durch welchen Land in Deichschutzkäme; ein solcher
Deich müsse von den Interessenten, d. h. den drei beteiligten Deich-
verbänden, unterhalten werden, wenn nicht ein Deichverband im Wege
de Einigung die Unterhaltung allein übernähme. Ein Provisoriumztcszchaffembis die Einigung erzielt sei, wäre nicht notwendig. Es
handle sich um eine Deichstrecke von 860 m. Wenn der Deich gut

hergestellt werde, so werde er in den ersten Jahren, bis die Ablösung
"

nnd Einigung zustande gekommen fei, nicht irgendwelche Ausgaben ver- ;

ursachen. Wenn der Staat die Unterhaltung prooisorisch übernähme,
würden die Deichverbände schwerer geneigt sein, auf die Ablösung der I

Anschlußdeicheeinzugehen als im anderen Falle.
Einer der Antragsteller erwiderte, die Unterhaltungspflicht

nach Ausführung des Baues sei bis jetzt nicht geregelt. Für den
Staat könne durch ihre Uebernahme kein Schaden entstehen; denn
wenn der Deich erst hergestellt sei, würden kaum Unkosten sich ergeben.

Der e«rste Antragsteller machte noch darauf aufmerksam,
daß die kurze Strecke von 360 m zwischen zwei fiskalischen Deichen
liege. Der Weg für die Angestellten des Piarienbnrger nnd Elbinger
Deichverbandes sei weit nnd führe über fremde Ländereien.

Ein Ko mmissions tsnitglied beantragte eine Aend ern ng
des Antrages Zt durch Streichnng der PJorte ,,bis die U nter-

haltunsgspslicht der angrenzenden fiskalischenDeiche
gerezge It is.« Dann liege die Unterhaltung der neuen Weichsel-
deiehstrecke dein Staate ob. Es stehe dem Staate immer noch frei, sich
mit den Verbiinden zu einigen, ob er die eine oder andere Strecke den
Berbänden übertragen wolle. Er halte es für sehr bedenklich, ein

Niittelstüekzwischen zwei Staatsstrecken einem anderen Berbande zu
geben, der nicht sofort zur Stelle sein könne znr Verteidigung des
Deiches gegen Hochwasser. Dadurch könne der Zweck des Deiches ganz
illusorisch gemacht werden. Bis die Interessenten den weiten Weg
zurückgelegthätten, könnte schon längst ein Unglück Passiert sein.

Die Antragsteller nahmen die vorgeschlagene Abänderung
in ihren Antrag auf, der darauf in dieser Fassung ebenso wie der hier-
durch abgeänderte § 5 angenommen wurde-

Zweite u. dritte Beratung des Abgeordnetenhauses
über den Gesetzentwurf betreffend den Abgatabschlitsz.

(Sitjung vom 11. Juni 1910.) -

·F"tloeke,Berichterstatter (Ztr.): Pieine Herren, der Entwurf zum
Abschluß der Nogat hat in der Kommission mehrfache Abänderungen
erhalten. Zunächst ist in § 2 eine Abänderung dahin getroffen, dasz
die Summe, die von den beteiligten Deichverbiinden aufzubringen ist,
um den Betrag niedriger normiert worden ist, den der Elbinger Deich-
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verband nicht zahlen zu können glaubte. Trotzdem seitens der Ne-

gierungsvertreter in der Kommission bemerkt worden war, daß eine

höhere Aufwendung vom Staat nicht gemacht werden könnte, als sie in

der Vorlage vorgesehen worden war, hat die Mehrheit der Kommission
sich der Auffassung nicht verschlossen, daß es vielleicht doch möglich fein
würde, auch nach dieser Richtung noch mehr Beihilfen seitens der

Staatsregierung zu erhalten.
Eine weitere Abänderung ist in § 3 getroffen worden, der zu

langen Erörterungen in der Kommission geführt hat. Die Deichverbände
sollen als Banherren austreten und als solche die Unterhaltungspflicht
übernehmen. Damit war die Frage aufgerollt, ob und inwieweit sie
verpflichtet seien, auch diejenigen Schaden zu ersetzen, auf die nach
gesetzlichen Vorschriften ein Anspruch besteht. Die Deichverbände haben
eine Schadensersatzpslicht abgelehnt. Bei den Verhandlungen mit den

Deichverbänden ist seitens der Königlichen Staatsregierung darauf auf-
merksam gemacht worden, daß nach der geltenden Rechtsprechung in

diesem Falle eine Schadensersatzpslicht aufgrund des § 75 der Einleitung
zum Allgemeinen Landrecht nicht entstehe bezw. nicht vorhanden sei,
und demgemäß, um allen Bedenken der Deichverbände entgegenzutreten,
die Staatsregierung in die Vorlage die Bestimmung aufgenommen habe,
daß jeder Schadensersatzanspruch ausgeschlossen sei. Die Mehrheit der

Kommission hat sich aber nicht dazu bereit finden können, einer der-

artigen gesetzlicheu Bestimmung zuzustimmen, die ein für allemal einen

gesetzlich begründeten Schadensersatzanspruch nicht mehr gewähren will

und auch mit Rücksichtdarauf, daß es hier heißenmuß: principiis obsta,
da man nicht weiß, wohin man kommt, wenn man in einem Gesetz
einen ganz allgemein gesetzlich bestehenden Anspruch ausschließen will.
Die Art und Weise, wie nun die Angelegenheit zu regeln ist, hat zu
vielen Erörterungen in der Kommission geführt. Die beteiligten Deich-
verbände legen besonderen Wert darauf, daß nicht langwierige Prozesse
geführt zu werden brauchten, sondern baldige, klare nnd kurze Ent-

scheidungen gegeben würden. Die Beschlüsse der Kommission finden
Sie in der Drucksache.

Inzwischen ist ein Antrag Nr. 602 eingegangen, welcher den

Paragraphen etwas anders formulieren will. Dieser Antrag ist nicht
offiziell in der Kommission verhandelt worden, weil die Kommissions-
beratung schon geschlossen war und mit Rücksichtauf die Geschäftslage
des Hauses eine zweite Lesung nicht stattfinden sollte. Er ist aber

Gegenstand unverbindlicher Besprechungen gewesen bei Gelegenheit der

Feststellung des Kommissionsberichtes, nnd ich glaube sagen zu können,
daß er die Auffassung der Mehrheit der Kommissionsinitglieder wieder-

gibt, insbesondere auch zunächst die erste Bestimmung im § 3, in dem

normiert ist, für welche Schädeu der Ersatz geleistet werden soll. Nun

ist in der neuen Fassung wohl die Auffassung der Kommission am

schärfstennnd richtigsten wiedergegeben.
Eine weitere Aenderung gegenüber der offiziellen Konnnissions-

fassung finden Sie in der Bestimmung, daß hier eine Entscheidung oder

Beschlußfassungüber den Schadensersatz durch den Bezirksausschußer-
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folgen soll, während die Kommission ein Schiedsgericht vorgeschlagen
hatte. Die Aendernng ist deswegen geschehen, weil uns die Mitteilung
geworden war, daß nach den Erkenntnissen des Reichsgerichts und
der Auffassung des Justizministeriums die Einführung eines Schieds-
gerichtes durch Landesgesetz reichsgeselzlich unzulässig wäre, und weil
uns dann nichts anderes übrig blieb, als nun ein anderes Gericht
festzustellen, nnd da erschien wohl allen Kommissionsmitgliederu der

Bezirksausschuß als das geeignetste.
Es ist dann noch eingehend über die Anspriiche des Elbinger

Deichverbandes, des Danziger Deichverbaudes und über die Ansprüche,
die die Verteilung der Summe in den §§ 2 und 3 unter die Deichverbiiude
betreffen, verhandelt worden. Jch glaube mich nach diesen Richtungen
hin aller weiteren Ausführungen enthalten zu können, weil ich ver-

muten darf, daß die Ansichten der beteiligten Kreise hier in diesem-
Hohen Hause in dieser Verhandlng noch von anderer Seite werden
vertreten werden. -

Präsident v. Rröehew Das Wort hat der Abgeordnete Liiseriskh.
Lufensky (Hohensalza), Abgeordneter (nat.-lib.): Meine Herren,

ich hatte bei der ersten Lesung der Vorlage bemerkt, daß bei uns ge- .

wisse Bedenken gegen die Vorlage mit Rücksichtdarauf obwalteten, daß
die Vauakademie bezüglich der Kupiernng der Rogat in verhältnismäßig
kurzer Zeit ihren Standpunkt gewechselt hatte. Diese Bedenken sind
erfreulicherweise durch die Konnnissionsverhandlungen zerstreut worden.
Die Vauakademie hatte sichursprünglich gegen die Nogatkupierung aus-

gesprochen mit Rücksicht auf die möglichen Folgen für das Pillauer
Tief. Sie war der Auffassung, daß im Fall der Kupierung der Nogat
die Spülung des Pillauer Tiefes nicht ausreichen würde, um es vor

Versandung zu sichern, und daß auch Niitteh um die Versandung
hintanzuhalten, nicht vorhanden wären. Wenn die Bauakademie ihre
Auffassung später geändert hat, so ist das mit Rücksicht darauf ge-
scheheu, daß es inzwischen der Technik gelungen ist, Bagger von außer-
ordentlicher Leistungsfähigkeit, wie man sie früher nicht kannte, herzu-
stellen, und daß die bestimmte Erwartung gehegt werden kann, daß auf
diese Weise den Schiffahrtsiuteressen Rechnung getragen werden kann.

Für die Bagger ist ein Anteil zu den A nsch affungskosten
in der Vorlage eingestellt. Es war aber in der Kommission Einigkeit
darüber vorhanden, daß die Kosten der Unterhaltung dieser Vagger
von der Staatsregierung getragen werden sollten. Ebenso hat die

Staatsregierung erklärt, daß etwaige Mehraufwendungen, welche im

Interesse der Aufrechterhaltung der Schiffahrt notwendig sein würden,
der Regierung zur Last fallen würden. Sie hat ferner auch ausge-
sprochen, daß, obgleich sie sich nicht verpflichten könne, für alle Zukunft
in Aussicht zu stellen, daß eine Aenderung der Hafenabgaben nicht
eintreten würde, doch aus etwaigen Mel)raufwendungen, welche mit

Rücksicht auf die Folgen der Rogatkupierung notwendig sein würden,
eine Erhöhung der Hafermbgaben nicht stattfinden sollte. Hierdurch ist,
glaube»ich,den berechtigten Interessen des Handels und der Schiffahrt
von Konigsberg Genüge geschehen, und wir meinen deshalb, daß das
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Bedenken, das sich ursprunglich mit Rücksicht auf die vorher von mir

vorgetrageue Aenderung in der Stellung der Bauakademie den Lesern
der Regierungsvorlage aufdrängte, als beseitigt gelten kann.

Das Wichtigste für das Haus ist naturgemäß die Deckung der
Kosten. Ich möchte hier rühmend hervorheben, daß die Königliche
Staatsregierung sich in äußerst larger Weise an dem Unternehmen be-
teiligt. Die Kosten werden 18 Millionen Niark betragen, und davon
will der Fiskus 14132Millionen übernehmen. Dies ist ein ganz un-

gewöhnlich hoher Betrag, selbst wenn man berücksichtigt,daß es natur-

gemäß ist, daß die Verbreiterung der Eisenbahnbriicke bei Dirschau zu
Lasten des Fiskus erfolgt. Die verbleibenden 31s2Millionen sollen auf
die beteiligten Deichverbände nnterverteilt werden. und die Deich-
derbände waren auch mit den Beträgen, mit denen sie zur Kostendecknng
beitragen sollen, einverstanden, mit Ausnahme des Elbinger Verbandes,
der den Betrag von 1330 000 M. für zu hoch erachtet und den Wunsch
hat, nur mit einer Million herangezogen zu werden. Sie werden aus
den Kommissionsbeschliissen ersehen, daß die Kommission diesem Wunsch
entsprochen, und den § 2 entsprechend geändert hat. Hierdurch scheint .

nun eine kritische Situation fiir die Vorlage insofern entstanden zu sein,
als in der Kommission regiernngsseitig erklärt worden ist, daß bei Anf-
rechterhaltung dieses Beschlusses die Gesetzesvorlage die Zustimmung
der Staatsregierung nicht finden werde.

Meine Herren, es ist naturgemäß sehr schwer, sich ein Urteil dar-—-
über zu bilden, ob die Herauziehnng der einzelnen Deichverbände den

Vorteilen, die sie von der Sache haben, durchaus entspricht. Jch habe
nach all den eingehenden Verhandlungen, die wir in der Kommission
gepflogen haben, den Eindruck, als ob der ElbingerDeichverband nach
der Regierungsvorlage zu hoch herangezogen worden sei. (Sehr
richtigl) Auf der andern Seite will ich allerdings nicht in Abrede stellen,
daß mir die Ermäßigung bis auf eine Million zu weit zu gehen scheint«
Das Nichtige würde nach meiner Ansicht in der Mitte gelegen haben.
Jch habe den Eindruck gewonnen, als ob der Oberpräfident, der die

Kostenverteilung vor-geschlagen hat, bei feinen diesbezüglichen Vor-

schlägenkeine ganz glückliche Hand gehabt hat. Es scheint, als ob außer
den dreizu Beiträgen heraugezogenen Deichverbäuden noch andere Ver-
bände an der Sache auch ein recht erhebliches Interesse haben, welches
es wohl gerechtfertigt haben würde, daß sie ebenfalls zu den Kosten
beitragen. Jnsbesondere gilt dies bezüglich des Marienwerderer Ver-

bandes, und es wurde auch in der Kommission von einer Seite an-

geregt, den Elbinger Verband in der Weise zu entlasten, daß man

seinen Beitrag um 100 000 M. kürzte und diese Summe dein Marien-
werderer Deichvetbande zur Last legte. Dieser Ausweg erschien mir

beim Studium der Vorlage recht sachgemäß. Gegen den Antrag, der

schließlichzuriickgezogen wurde, sprach jedoch der Umstand, daß bei den

Vorverhandlungen dem Marienwerderer Verband nicht genügend Ge-
legenheit gegeben war, Stellung zu nehmen.

Also, meine Herren, auf der einen Seite erkenne ich an, daß die

Belastung des Elbinger Deichverbandes nach der Regierungsvorlage
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beiden anderen Verbänden, besonders dem Marienburger Verband,

aber auch dem Einlagedeichverband angesonnen wird. Andererseits

«
muß ich allerdings erklären, daß die nicht ganz gleichartige Behandlung
des Elbinger Deichverbandes doch nicht die Tragweite haben kann,

daß man deshalb ein so wichtiges Unternehmen, das sowohl für die

Landeskultur wie für die Abwehr der Hochwassergefahrvonder erheb-

lichsten Bedeutung ist, scheitern lassen darf. Jch werde abwarten, welche

Erklärung die Königliche Staatsregierung abgeben wird. Jch hoffe,

daß sie sich doch schließlichmit dem § 2 der Kommissionsbeschlüsseein- E

verstanden erklären wird, in welchem Falle das Gesetz ohne weiteres

. die Zustimmung der großen Mehrheit des Hauses, vielleicht die ein-

stimmige Annahme durch das Haus finden wird.

Der Herr Berichterstatter hat schon vorgetragen, daß in der Kom- (
mission sehr eingehend über § Z, der die Schadensersatzpflicht betrifft,

beraten worden« ist. Die Schadensersatzpflichtkommt nur insoweit in

Frage, als es sichum Schäden handelt, welche o h n e V e r s ch u l d e n

der den Bau ausführenden Organe eintreten ; denn alle Schäden, »

welche auf ein Verschulden zurückzuführensind, sind selbstverständlich
i

—- das möchte ich zur Klarlcgung der Fassung des § 3 ausdrücklich (
bemerken —- nach den Grundsätzen des Bürgerlichen Gesetzbuches zu

s

beurteilen. Für ohne Verschulden eintretende Schäden besteht folgender (
Rechtszustand: Wenn in einem Gesetze die Ermächtigung zur Aus- s

führung öffentlicher Anlagen erteilt wird und in dem Gesetze eine Be- i

stimmung über die Ersatzpflicht für Schäden, die trotz fehlersreier Aus- s
führung eintreten, nicht enthalten ist, kann ein Schadensersatzansprnch
nicht geltend gemacht werden. Dem Drängen der Deichverbändefolgend, i
die sich durch die Möglichkeit beunruhigt fühlten, daß die Rechtsprechung

diesen Grundsatz, der bisher allerdings in ständiger Praxis festgehalten
worden ist, doch gelegentlich aufgeben könnte, hat die Regierung die

der bestehenden Rechtslage entsprechende Bestimmung in den § 3 der

Vorlage aufgenommen, daß ein Schadensersatz ans p rnch für unver-

schuldete Schäden nicht entstehen solle. Um indessen nicht gegen die

Gebote der Billigkeit zu verstoßen,sind den im § 3 bezeichneten Deich-

verbänden die dort angegebenen Summen zur Verfügung gestellt, teils

um Schäden vorzubeugen, teils um etwaige Geschädigte nach den

Grundsätzen der Billigkeit schadlos zu stellen. Die Kommission hat

nun geglaubt, sich nicht auf diesen Standpunkt stellen zu dürfen. Sie

war im Gegenteil der Auffassung, man sollte den der Billigkeit wenig

entsprechenden allgemeinen Rechtszustand für dieses Gesetz ausdrücklich

ausschließen und in das Gesetz die Bestimmung aufnehmen, daß für

.

die Schäden, welche ohne Verschulden —- also bei sachgemäßerAus-

führung der Bauarbeiten —- entstehen, Ersatz zu leisten ist. Dieser Er-

fatz soll aber nicht weiter gehen, als er gehen würde, wenn die Bau-

arbeiten ohne gesetzliche Ermächtigung ausgeführt werden. Außerdem

soll der Ersatz nur insoweit stattfinden, als die Billigkeit die Schadlos-

haltung rechtfertigt. Auf dieser Basis, der die großeMehrheit der
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Kommission zustimmte, sind auch meine politischen Freunde geneigt, die

Regelung der Schadensersatzpflicht vorzunehmen
Meine Herren, die Fassung, welche in § 3 der Kommissions-

beschliisse vorliegt, bringt diesen Gedanken nicht so präzise, wie wir es

wünschen, zum Ausdruck. Jch habe deshalb, wie der Herr Bericht-
erstatter bereits erwähnt hat, im Verein mit Herrn v. Vrandenstein und
dem Herrn Verichterstatter den Antrag auf 602 der Drucksacheu gestellt,
der meiner Ansicht nach das Gewollte präziser darstellt. Dieser Antrag
Nr. 602 weicht im übrigen auch materiell von den Kommissions-
beschlüssenin einzelnen Punkten ab. Erstens darin, daß die Ent-

scheidung über die Schäden, welche nach dem Kommissionsbeschlusse
einem Schiedsgericht überwiesen worden ist, durch den Vezirksausschuß
erfolgen soll. Der Grund für diese Abweichung liegt darin, daß Zweifel
entstanden sind, ob es überhaupt zulässig ist, eiu Schiedsgericht vorzu-
sehen, welches unter Ausschließung des Rechtsweges entscheidet.
Während die Herren Regierungsvertreter bei der Beratung in der

Kommission sich für das Schiedsgericht ausgesprochen haben, ist ihnen
später diese Auffassung bedenklich geworden, und gerade von ihrer Seite

ist in Zweifel gezogen worden, ol) die Konstituierung eines solchen
Schiedsgerichts mit den Grundsätzen der Reichsgesetzgebung vereinbar

ist. Sie haben sich nunmehr auf den Standpunkt gestellt, daß es vor-

zuziehen sei, einer Anregung, die bereits in der Kommission gegeben
war und welche die Entscheidung dem Bezirksausschuß überlassen wollte,
zu entsprechen

Eine zweite Aeuderung gegenüber den Kommissionsbeschlüsseuist die,
daß, während die Präklusivsrist für die Erhebung von Ersatzausprüchen
in den Kommissionsbeschlüssenallgemein auf 5 Jahre festgesetzt ist, Jhneu
in unserem Antrage nunmehr vorgeschlageu wird, sie für Fischereischäden
aus 10 Jahre zu erhöhen. Wir gehen dabei von der Hoffnung aus,
daß es innerhalb der ersten 5 Jahre nach der Herstellung der Anlagen
noch nicht möglichsein wird, mit Bestimmtheit zu beurteilen, ob Fischerei-
schädeu, und in welchem Umfange sie entstanden sind. Wir hoffen,
daß ein 10jähriger Zeitraum ausreichen wird, um hinsichtlich dieser
Frage Klarheit zu schaffen.

Eine letzte Aenderung in unseren Anträgen ist die, daß, während
noch in der Regierungsvorlage der Staat die Haftung für Schädeu
lediglich der Haffischerei übernehmen sollte, er nunmehr auch die Haftung
für Schäden der Rogatfischerei tragen wird. Jch glaube, alle die

Aenderungen, die unser Antrag herbeiführen will, sind Verbesserungen,
und ich bitte Sie deshalb, dem Antrage zu entsprechen.

Jch kann mich dahin resumieren, daß ich in der Voraussetzung,
daß der Antrag unter Nr. 602 die Zustimmung des Hauses findet, die

Zustimmung meiner Freunde für den ganzen Gesetzentwurf in Aussicht
stellen kann. (Bravol links)
Präsident v. Kirschen Das Wort hat der Abgeordnete Meyer-

Rottmannsdorf.
Meper-Rottmannsdorf, Abgeordneter (freikons.): Meine Herren,

auch ich kann mich namens meiner Partei im großen und ganzen dem
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Herrn Berichterstatter und dem Herrn Vorredner anschließen. Wir in

Westpreußen wissen es besonders zu würdigen, daß endlich diese Re-

gulierung der Weichsel und Nogat zu einem festen Abschluß kommen

soll, und daß Vieles Unglück, welches schon früher geschehen ist, und

für die Folge auch unvermeidbar gewesen wäre, damit verhütet
werden soll-
Bezüglich der Rechtsfrage stehen meine Freunde auch auf dem-

selben hier entwickelten Standpunkt. Es war ihnen nicht möglich, der

Regierungsvorlage zuzustimmen, die die Ersatzpflicht überhaupt grund-
sätzlichausschloß. Sie sind auch der Mejnung, daß die Beschlüsse in

der Kommission in § 3 nicht einen so guten nnd befriedigenden Ans-
druck gefunden haben, wie sie in dem Antrage Nr. 602 jetzt durch die

Herren v. Brandenstein, Klocke und Lusensky zum Ausdruck gebracht
sind. Sie halten auch die Regelung durch den Bezirksausschnß für
besser als die durch ein Schiedsgericht Letzteres hätte doch auch noch
den Nachteil, daß in allen Fällen, wo, wie bei der Dirschauer Brücke
und bei der Fischerei, der Staat selbst beteiligt ist, der Staat einen

Beigeordneten und den Obmann, also immer zwei Leute seiner Farbe,
im Schiedsgericht hätte und immer in der Majorität gewesen wäre.
Außerdem ist ja aber auch ausgeführt, daß rechtliche Bedenken der

Einsetznng eines Schiedsgerichts widersprechen·
Nicht einverstanden sind wir nur mit der Belassung des § Z, so-

weit der Danziger Deichverband darin mit 330000 M. erscheint. Wir

wünschen,daß auch dem Elbinger Deichverband die Ermäßigung seines
Veitrages nach dem Beschlüsse der Kommission auch im Plenum zuge-
standen werden möge, ohne daß die Königliche Staatsregierung dann
ein Veto gegen das ganze Gesetz ausspricht. Jch habe einen Antrag
eingebracht, den ich auch schon in der Kommission gestellt hatte, die

Schadensabfindung für den Danziger Deichverband von 330000 M.

auf 480000 M. zu erhöhen. Der Danziger Deichverband ist in einer

ganz exzeptionellen Lage. Seine Deiche sind schon durch die Gesetze
von 1888 vollständig reguliert, und er hat als der wenigst leistungsfähige
von diesen Verbänden mit 35000 ha und nur 24 M· Grundsteuer-
reinertrag pro Hektar über 3 Millionen zu diesem großen Werke be-

willigt, ebensoviel wie der Elbinger Deichverband, der dieselbe Größe
hat, aber 11I2malso großen Grundsteuerreinertrag, und verhältnismäßig
sehr viel mehr als der Marienburger Deichverband, der die- doppelte
Größe und auch einen wesentlich höherenGrundsteuerreinertrag hat als
der Danziger Deichverband. Nun ist ja sowohl in der Regierungs-
vorlage als auch in der Einführungsrede Seiner Exzellenz des Herrn
Landwirtschaftsministers zum Ausdruck gekommen, daß diese Abfindungs-
summen in § 3 nach der Ansicht der Regierung nicht vollständig ge-
nügen sollen zur Schadensverhütung und Entschädigung und daß der

Falkenauer, der Danziger und der Marienburger Deichverband für
diese Aufwendungen keine Summen aus eigener Tasche zuzahlen sollen.
Die Differenz besteht nur darin, daß die Sachverständigen der König-«
lichen Staatsregierung für den Danziger Deichverband 330000 M. für
angemessen und genügend erklärt haben, während der Deichhauptmann

i
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und die Beamten des Dauziger Deichverbandes erklärt haben, daß dies

ganz ungenügend sei, daß sie zur Berhütung der Schäden 630 000 Pi.

haben müßten.
Es ist nun sehr schwer, bei Wassersachen vorher zu sagen, wer

recht hat. Jch könnte Jhuen hier aus der Denkschrift für 1907 an-

führen, wie sich auch die Sachverständigen der Königlichen Regierung
über die Ausspülungen geirrt haben, die infolge des Durchstiches an

der Weichselmünduug eintreten sollten. Es heißt in dieser Denkschrift
auf Seite 17 über die hochwasferfreien Abschliisse im Jahre 1907 wörtlich:

Eine genauere Angabe läßt sich hierüber nicht machen, weil sich
das Fortschreiten nnd das Maß der durch die größereWasser-
zufiihrung entstehenden Ausspiilung der Stromsohle nicht ab-

sehen läßt; eine Vorausbestimnntng in dieser Hinsicht ist um so
schwieriger, als die absenkenden Wirkungen des Nehrnugss
durchstiches

—- von 1888 bis 1907 —

noch immer nicht ganz zum Abschluß gelangt sind, und ebenso
diejenigen der jetzt erst vollendeten Hochwasserregnliernug Gemlitzs
Pieckel noch nicht begonnen haben.

Die Hauptschäden werden ja durch Drängewasser eintreten. Jch
habe mir erlaubt, die neueste geologische Karte des Danziger Deich-
verbandes auf den Tisch dieses Hauses zu legen, und bitte die Herren,
die dafür einiges Interesse haben, sie etwas zu studieren; sie war mir

bei der Kornmissionslmatung noch nicht zngängig. Jch habe dort schon
ausgeführt, daß in keinem Deichverbande soviel Sanduntergruud ist wie

im Danziger. Daraus resultiert ja auch die schlechteBonität zur Grund-

steuer. Das in der geologischen Karte links rot eingeklaiumerte Feld
bezeichnet Sand, und die ganze Strecke durch finden Sie diese Boden-

mischnng auf der ganzen Seite des Danziger Deichverbandes, aus der

linken Weichselscite. Auf der and-ern Weichselseite, wo der Marien-

burger Deichverband ist, finden Sie in der geologischen Karte lediglich
Schlick und Lehm und nur in Schöneberg eine kleine Stelle desselben
saudigen Bodens. Daraus ergibt sich, daß das Drängewasser, das

naturgemäß durch den Sand leicht durchzieht uud eine viel schärfere
Wirkung ausübt gegenüber dem undurchlässigeu Unterboden, wo es

eventuell garnicht in Erscheinung zu treten braucht, seine schädlichen
Wirkungen in weitem Umfange auf der Danziger Seite ausüben muß
und sehr erhebliche und große Aufwendungen zur Verhütung derselben
erforderlich sind. Es liegt ja auch keine Differenz vor zwischen den

Sachverständigen der Königlichen Staatsregierung und denen des

Deichamtes über die Art der Beseitigung der Schäden, sondern nur

über den Umfang der Arbeiten, die zu ihrer Beseitigung notwendig sind.
Meine Herren, da möchte ich noch auf eins hinweisen. Während

die Deichbeamteu jahraus, jahrein durch Jahrzehnte ganz genau die

Weiä».selauf den Grundwasferstand, auf den Wasserstaud überhaupt
untersuchen, sind diese Hauptuntersuchnngen von der Königlichen Staats-

regierung als Vorbereitung für dieses Gesetz im Frühjahr 1908 aus-

geführt. Dieses Jahr war außerordentlich trocken. Der Grundwasser-
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stand erreichte lange nicht die Höhe, die er im Durchschnitt der anderen

Jahre hatte. Aus dieser für den Danziger Deichverbaud so ungünstigen
Beschaffenheit wurde nun das Gutachten der Sachverständigen der

Königlichen Staatsregierung begründet, die natürlich annahmen und

annehmen mußten, daß dies der normale Zustand wäre, während der

Grundwasserbestand ein ganz anormal niedriger war.

Jch bitte Sie, diesem meinem Antrage doch stattzugeben und

möchte auch die Königliche Staatsregierung bitten, ihn zu würdigen-
Meine Herren, es ist ja, wie ich nochmals wiederhole, klar ausgesprochen,
daß diesen 8 Deichverbänden zur Schadensverhütung voller Ersatz für
ihre Aufwendungen gegeben werden solle, und ich möchte noch wörtlich
«itieren, was Seine Exzellenz der Herr Landwirtschastsminister in feiner
Einsührungsrede gesagt hat. Er sagte:

Meine Herren, ich würde Abstand genommen haben, mich mit

dieser Regelung der Entschädigungsfrage im Gesetz einverstanden
zu erklären, wenn nicht im Gesetz in ausreichender Weise für
die Beseitigung jedes Schadens gesorgt worden wäre.

Und das möchte ich noch betonen gegenüber allen Anfeindnugen,
die der Danziger Deichverband gefunden hat, und das werden mir die

Herren Vertreter« der Königlichen Staatsregierung bestätigen: nie hat
der Danziger Deichverband gewünscht oder gehofft oder dahin gestrebt,
ein Geschäft aus dieser Sache zu machen und das Geringste daran zu
verdienen. Von Anfang an hat er sich geweigert, die Schäden zu
normieren und in Zahlen auszudrücken; von Anfang an hat er ge-

beten, daß die Königliche Staatsregierung, ohne ihn mit der Sache
überhaupt zu befassen, diesen Schaden regulieren möchte,und nur von

der Königlichen Staatsregierung gedrängt und gezwungen, hat er Zahlen
im Interesse des Zustandekommens der Nogatkupierung angegeben und

seine Berechnungen angestellt für die Summen, die er für notwendig
hält, um ihn vor Schaden zu schützen. Er hat bei den schon seit 1908

schwebenden Verhandlungen immer wiederholt, daß es ihm lieber sei.
aus der Sache herausgelassen zu werden und von der Ausführung be-

freit zu sein. Er hat es immer abgelehnt, ein Geschäft daraus machen
zu wollen.

Jm übrigen begrüßen es meine Freunde auch mit Dank, daß die

Königliche Staatsregierung, soweit ich unterrichtet bin, sich nicht dagegen
ausgesprochen hat, die Ersatzpflicht für die Nogatfischerei auch zu über-

nehmen. Es war dies eine von den Deichverbänden sehr gefürchtete
Last. Sie ist auch an dem Ausfluß der Nogat schwer zu trennen von

der Hasfischerei, die da beginnt. Es wird das Zustandekommen des

Gesetzes sehr erleichtert und den andern Deichverbänden auch ein kleiner
Vorteil gebracht. Wir bitten nochmals um Annahme des Gesetzes
und um wohlwollende Berücksichtigung der Forderungen des Elbinger
und Danziger Deichverbandesz ganz besonders den letzteren möchte ich
Ihnen sehr warm ans Herz legen. Er hat für dies Werk von allen

Deichverbänden sowohl nach Vorteil wie nach Leistungsfähigkeit die

meisten Beiträge gezahlt und hat erhebliche Opfer gebracht; verschonen
Sie ihn wenigstens bei dieser Sache, die ihn nichts weiter angeht, von
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Kosten, die nur sehr schwer zu tragen sein würden, zumal da er unter

anderem jetzt in seinem Deichverband noch die Mottlauregulierung
durchzuführen hat, die ihn allein 800000 M. kosten wird, wodurch
seine Deichbeträge sehr hoch steigen werden. (Bravo!)
Präsident v. Kirschen Das Wort hat der Abgeordnete Dinslage.
Dinslage, Abgeordneter (Zentr.): Ueber die technische Seite der

Vorlage kann ich mich als Laie nicht auslassen. Wir müssen hoffen
und erwarten, daß die Sachverständigen das Richtige getroffen haben,
und daß es besser ist, die Rogat ganz abzuschließen,als das früher
geplante Eiswehr zu errichten.

Eine große Rolle hat in der Kommission die Frage der Unter-—-

verteilung der von den drei Deichverbänden, dem Marienburger Deich-
verbande, dem Elbinger Deichverbande uud dem Einlagedeichverband,
aufzubringenden Pauschalentschädigungssummegespielt. Jch muß dem

Abgeordneten Luseusly beistiinmen, daß es nach den Erläuterungen in

der Kommission den Anschein gewann, als ob der Elbinger Deich-
verband schlecht weggekommen sei bei der Unterverteilung der Kosten.
Aber eine volle Ueberzeugung davon, daß die Berechnung, wie sie in

der Vorlage vorgenommen worden ist, falsch sei, haben wir nicht ge-
winuen können. Auch muß ich zugestehen, daß die Abstimmung dar-

über, welche Entschädigungssumme der Danziger Deichverband be-

kommen soll, vielleicht durch eine unrichtige Angabe der Regierung
anders ausgefallen ist, wie sie sonst bei richtiger Angabe ausgefallen
wäre. Trotzdem glauben wir, der Vorlage in der jetzigen Fassung mit

den noch geplanten Aenderungen zustimmen zu müssen.
Wenn man bedenkt, welche großen Schäden der Deichbruch von

Jonasdors im Jahre 1888 verursacht hat, dann kann man die Ver-

antwortung für das Scheitern der Vorlage nicht aus sich nehmen. Der

damalige Deichbruch hat einen Schaden von zirka 30 Millionen her-
vorgerufen. Wir sind deshalb geneigt, der Vorlage zuzustimmen.
Unser Bedenken, das in der ersten Lesung gegen den Entwurf aus-

gesprochen ist, bestand hauptsächlichdarin, daß die Schadensersatzpflicht
ganz ausgeschlossen war. Wir glaubten einer solchen Bestimmung
nicht zustimmen zu können. Diese Schadensersatzpflicht ist aber in der

Kommission anders geregelt worden. Mir persönlich hätte es mehr zu-
gesagt, wenn die Regelung der Schadensersatzpflicht so erfolgt wäre,
wie es im Gesetz von 1904 geschehen ist. Rath dem Kanalgesetz von

1905 soll der Schaden ersetzt werden, soweit die Billigkeit nach den

Umständen es erfordert, gleichviel ob die bestehenden Gesetze solche
Schadensersatzansprüchezubilligen oder nicht. Hier ist die Sache nach
dem Kommissionsbeschlusse wesentlich anders geworden. Es kommt

darauf zn, ob nach den bestehenden Gefetzen ein Schadensersatzanspruch
den einelnena Geschädigteu zusteht, und ob außerdem auch die Billig-
keit für den Ersatz des Schadens spricht. Hiernach soll wesentlich dem

einzelnen Deichverband und dem Staat ermöglichtwerden, die Vorteile,
die durch die Ausführung dieser großen Anlage dem Einzelnen er-

wachsen, zu kompensieren gegenüber den Nachteilen, die durch Dränge-
wasser oder sonstige Umstände herbeigeführtwerden. Allerdings spricht
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Jahre 1905; denn der Kaual durchschneidet weite Flächen, deren Eigen-
tümer garnicht am Bau des Kanals interessiert sind. Hier kommen aber
nur Eigentümer von solchen Grundstiicken inbetracht, die von der An-

lage große Vorteile haben, und deswegen kann man auch der Regelung
der Schadensersatjpflicht, wie die Kommission sie beschlossen hat, zu-
stimmen.

Wir werden also dem Gesetzentwurf mit den geplanten Aendes

rungen zustimmen. und müssen es ablehnen, an dem Umstande, daß
dem El inger Dxihverbtnde nicht g:nii3end Recht geworden ist,
die ganze Vorlage scheitern zu lassen.
Präsident v. Kirschen Das Wort hat der Abgeordnete Gyßling
Gyßling Abgeordneter (fortschr«V..-P.): Meine Herren, meine

politischen Freunde sind bereit. für die Vorlage zu stimmen, weil es

sich hier, wie ich auch in der ersten Lesung schon ausgeführt habe, utu

ein Kulturwerk ersten Ranges handelt, das in erster Linie die Landes-

interessen, in zweiter Linie die Interessen der Schiffahrt fördern soll.
Jch will hoffen, daß das Werk so ausgeführt werden wird, daß es den

in Frage konunenden Landesteilen auch wirklich zum Segen gereicht.
Was die Frage anlangt, ob der Elbinger Deichverband mit dem

Betrage herangezogen werden soll, wie die Vorlage es will, oder mit

dem, welchen die Kommission eingesetzt hat, so bin auch ich durch den

Inhalt der Petition und die Verhandlungen in der Kommission zu der

Ansicht gekommen, daß die Konuuissiou bei der Herabsetzung des Vei-

trages das richtige getroffen hat. Wir erwarten, daß die Königliche
Staatsregierung diesem Kommissionsbeschlußbeitritt.

Was den Dauziger Deichverband aubetrifft, auf den sich der An-

trag des Herrn Kollegen Met)er-Rottmaunsdorf aufDrucksache Nr. 603

bezieht, so war ich bereits bei der ersten Lesung im Plenum der An-

sicht, —- und ich bin darin durch die Verhandlungen in der Kommission
nicht wankend geworden —, daß der Danziger Deichverband bei der

Regierungsvorlage doch zu schlecht wegkommt. Nach der Petition dieses
Deichverbandes befindet sich in der Begründung der Vorlage insofern
ein Irrtum, als der Deichverbaud ursprünglich nicht 515000 M., sondern
696 000 ,M. verlangt hat; was die Regierungsvorlage bewilligen will,
bleibt also noch weiter zurück, als es anfangs schien. Die Regierung
sollte auch nach dieser Richtung hin den Wünschen des Danziger Deich-
verbandes entgegenkomtnen nnd eine dem Antrage des Herrn Kollegen
Meyer-Rottmannsdors zustimtnende Erklärung abgeben.

Was weiter die Frage der Schadensersatzpflicht anlangt, so ist es

mit Freuden zu begrüßen, daß die Kommission das Prinzip. auf dem

die Vorlage beruhte, nicht angenommen, sondern eine Schadensersatz-
pflicht statuiert hat.

Dagegen muß ich votn juristischen Standpunkt aus erklären. daß
ich den Abs. 1 des § 3 nicht für glücklich gefaßt halte. Jch fürchte,
daß einen Juristen auße:halb dieses Hauses, der den § 3 liest, doch
ein Erschrecken erfassen wird, und die ganze Regelung, die der § 3

vorsieht, ist nur tolerierbar, wenn die ordentlichen Gerichte sich nicht
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damit zu befassen haben; denn sie würden sonst in juristische Untieer
geraten, die für diejenigen, die solche Prozesse zu führen haben, nicht«
gerade angenehm sein würden-. Gerade von diesem Standpunkte aus

begrüße ich es mit Freuden, daß die endgültige Entscheidung dem

Bezirksausschuß übertragen wird: wir dürfen annehmen, daß dieser die

Sache nicht zu streng juristisch behandeln wird; über der ganzen Sache
muß die goldene Aequitas schweben, und der Bezirksansschusz wird

hoffentlich mehr nach Billigkeit als nach streng rechtlichen Gesichts-
punkteu entscheiden. Jedenfalls kann man aber zu dem Bezirks-
ansschuß volles Vertrauen haben, und schon deshalb, von den juristi-
schen Bedenken, die gegen den Antrag sprechen, abgesehen, möchte ich
dem Bezirksausschuß vor einem Schiedsgericht den Vorzug geben.

Gegen den Abs. Z, der eine Bestimmung über die Frist für die

Geltendmachnng von Schadensersatzansprüchen feststellt, muß ich aller-

dings Widerspruch erheben, wenn ich freilich auch nicht annehmen kann,
daß mein Widerspruch eine Aenderuug herbeiführen wird. Jn s S,
Abs. 3 soll nach dem Antrage auf Drucksache Nr. 602 nicht etwa eine

Verjährungsfrist eingeführt werden für die Ansprüche, die auf Grund
des § 3 erhoben werden, sondern eine Präklnsivfrist. Es sollen also
nicht die Grundsätze der Verjährung, also auch nicht die die Verjährung
unterbrechenden Gründe, sondern die Grundsätze für Präklnsivfristeu
angewendet werden; es kommt nicht daran an, wann derjenige, dem
ein Schaden entstanden ist, Kenntnis davon erlangt, sondern dieser
Anspruch geht unter allen Umständen verloren, wenn die in der

stimmnng festgesetzte Frist seit Ausführung eines Teils der Anlage, die
den Schaden verursacht hat, abgelauer ist,

Nun wird die Frist ans 5 Jahre und bei Fischereischäden auf
10 Jahre normiert. Jch halte mindestens die Frist für die eFischerei-
entschädigung für viel zn kurz. Wer das in den Motiven der Vor-

lage angezogene Gntachten des Sachverständigen Schiemenz liest, wird

zu der Ueberzengung kommen, daß diese Fischereischäden erst viel später
in die Erscheinng treten können. Auch in dem Gutachten der Akademie
des Bauwesens wird gesagt, daß sich die Schäden, diedie Anlage ver-

ursacht, erst nach und nach zeigen und stärker werden können.

Dann wollen Sie auch bei dieser Frist beachten, daß nach der

Vorlage, wie auf Seite 22 der Begründung ausgeführt ist, Niaßs
nahmen getrofer werden sollen, welche die Fischereischiideir, also die
Gründe beseitigen sollen, aus denen der Fischbestand geringer werden
kann. Dann wird es aber um so schwieriger sein, innerhalb 10 Jahren
festzustellen, ob ein Schaden entstanden ist, man wird in 10 Jahren
nicht feststellen können, ob diese Anlage auf den Fischreichtum einge-
wirkt hat. Auch von diesem Gesichtspunkte aus scheint mir die Frist
viel zu kurz zu sein.

Jch hoffe aber, daß die Königliche Staatsregierung auch nach
Ablauf Dicka Frist. wenn Schäden entstanden sind, und es handelt
sich nur um den Staat, der verpflichtet sein soll, Fischereischädenzu er-

setzen — ans Billigkeitsriicksichteu im Jnteresse der armen Fischerei-
bevölkerungErsatz leisten wird.
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Dann, meine Herren, möchte ich noch um die Erlaubnis bitten,
über die Bedenken sprechen zu dürfen, die gegen die Vorlage vom

Standpunkte Königsbergs und Ostpreußenswegen des Villauer Hafens
geltend zu machen sind. Hier darf ich nur rekapitulieren, daß das

Werk, welches jetzt durch die Vorlage geschaffen werden soll, bisher
immer daran scheiterte, daß die Gutachten — es handelt sich besonders
um das Gutachten der Akademie des Vauwesens —- davon ausgingen,
daß infolge des Nogatabschlusses der Pillauer Hafen, das Pillauer
Tief und das Pillauer Seegatt versanden könnten. Das war selbst-
verständlich ein erheblicher Grund gegen die Vorlage ; denn die Frei-
haltung des Pillauer Hafens — das ist auch in der Kommission zum
Ausdruck gekommen —- ist dringend erforderlich. Es handelt sich da
unt eine Lebensfrage für Königsberg und für die ganze Provinz, weil
er der einzige Hafen von Erheblichkeit in Ostpreußen ist, da Memel

wegen seiner entfernten Lage nicht so erheblich inbetracht kommen kann.

Nun ist das Gutachten der Akademie des Bauwesens davon aus-

gegangen, daß durch den Rogatabschluß eine Versandung des Hafens
in erheblichem Maße nicht herbeigeführt werden wird, und jedenfalls
eine Versandung durch Vagger beseitigt werden kann. Dieses Gut-

achten hat die Einbringung der Vorlage bewirkt.

Aber, meine Herren, wenn man auch von den Bedenken absieht,
die trotz dieses Wechsels in der Anschauung der Akademie des Bau-

Iriesens bestehen, so kann man, wie gerade auch aus dem Gutachten der
Abtdemie des Banwesens hervorgeht, betonen, daß man diese Vorlage
nur dann billigen kann, wenn in genügender Zahl und in genügender
Kraft Vaggerapparate inPillaustationiertwerden. Nach dieser Richtung
hat die Vorlage meines Erachtens nicht Geniigendes geschaffen. Es

ist aber in der Kommission darüber verhandelt worden, und diese Ver-

handlungen haben doch ein Resultat gehabt, das im allgemeinen als

befriedigend zu erklären ist. Die Kommission hat nämlich hinsichtlich
des Pillauer Hafens folgende Resolution angenommen:

die Königliche Staatsregierung zu ersuchen, die nach Abschluß
der Rogat zur Offenhaltung des Pillauer Tiefs und Seegatts
in bisheriger Tiefe erforderlichen Beträge zur Herstellung. Unter-

haltung und Benutzung von Baggergeräteu, insoweit sie nicht
nach vorliegendem Gesetze oder sonst zur Verfügung stehen,
r e ch tz eitig durch den Staatshaushaltsetat anzufordern.

Die Resolution hat in der Kommission die Zustimmung der Staats-

regierung gefunden, und ich darf hoffen, daß auch heute vom Regierungs-
tische aus diese Zustimnnmgserklärung wiederholt wird.

Ebenso sind von dem Herrn Vertreter der Staatsregierung in der

Kommission noch Erklärungen abgegeben worden, auf deren Wieder-

holung im Plenum ich auch Wert lege, und unt-die ich daher bitte.
Der Herr Unterstaatssekretär im Ministerium der öffentlichenArbeiten
hat, nachdem ein Kommtssionsmitglied die Verhältnisse eingehend ge-

schildert und die Wünsche dargelegt hatte, die Königsberg und auch
Osipreußenmit Rücksichtauf diese Vorlage haben müssen,folgendes erklärt :
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Er halte es für selbstverständlich,daß die Stadt Königsberg
bezüglich ihres Handels durch die Vorlage nicht schlechter ge-
stellt werde als vorher, und fei der Ansicht, daß, wenn zur

Verhiitung einer Schädigung Königsbergs weitere Mittel nötig
werden sollten, als die Vorlage vorsehe, auch diese Mittel

staatsfeitig fliissig gemacht werden müßten. Er könne diese Er-

klärung namens seines Ehefs und im Einverständnis mit dem

Kommissar des Finanzministers hier abgeben.
Und er hat ferner erklärt:

Er wolle anerkennen, daß aus den Qiaßnahmem die durch das

vorliegende Gesetz nötig werden, eine Erhöhung der Schiff-

xahrtsabgabenund der Hafengelder nicht hergeleitet werden
onne.

Es bestand nämlich die Befürchtung. daß, selbst wenn die König-
liche Staatsregierung ihrer Pflicht zur Offenhaltnng des Ticfs nach-
komme, die erforderlichen Baggerapparate stelle nnd auch unterhalte, sie
sich vielleicht dadurch schadlos halten würde, daß sie die bei uns be-

stehenden Schiffahrtsabgaben, die den Handel ja belasten, und auch
das Hafengeld in Pillan erhöhen würde. Das wäre natürlich eine

Regelung, die dem Königsberger Handel nnd den Interessen Ost-—-
vreußens entgegenlaufen würde. Deshalb bitte ich, daß diese
kiärung auch hier im Plenum wiederholt werde, damit die Ve-
fürchtungen, welche die in Betracht kommenden Kreise hegen —— und
man kann ihnen das auch Wahrlich nicht verdenken —, dadurch be-

ruhigt werden.

Dann, meine Herren, noch etwas darüber, in welchem Umfang-e
nun die Vaggerungen stattfinden sollen, und welche Schäden auch sie
selbst für Königsberg und die Provinz haben können. Wenn selbst
durch noch so intensive Vaggerungen die Versandnngen beseitigt werden,
so tritt eine Störung der Schiffahrt doch ein; denn durch die Tätigkeit
der Bagger im Seegatt wird die Haseneinfahrt erschwert, sodaß eine

Schädigung, eine kleine Schädigung will ich sagen, dadurch selbst bei

bester Baggerung zweifellos für die Schiffahrt, für den Handel eintritt.
Das erkennt auch das Gutachten der Akademie des Bauweseus durch-
aus an. Die Akademie des Bauwesens sagt darüber auf Seite Z

folgendes:
Die Belästigung bei den Hovperbaggern ist eine geringere als
die bei den andern Vaggern.

Es steht also auf dem Standpunkt, daß eine Belästigung der

Schiffahrt durch ein intensives Baggern eintritt. Um so mehr ist daher
zu verlangen, daß wenigstens die Staatsregierung alles das tut, was

auf diesem Gebiete zn tun möglich ist, um die Schiffahrt nicht zu stören
und nicht zu hemmen.

Dann, meine Herren, ist auch darauf Gewicht zu legen, daß die

Königliche Staatsregierung rechtzeitig Gutachten darüber einholt, in

welcher Zahl nnd in welcher Stärke die Vaggerapparate dort zu be-

schaffen sind, um die Versandungen zu beseitigen. Plan muß früh-
zeitig damit vorgehen, damit man bei eintretender Gefahr schon voll
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gerüstet ist. Das ist eine, wie ich glaube, gerechtfertigte Forderung,
die ich weiter nicht zu begründen brauche.

Soweit sichdie Sache jetzt übersehen läßt, ist es, glaube ich, durch-
aus erforderlich, dasz mindestens 2 seetüchtige Hopperbagger dauernd
in Pillau stationiert werden, um alle Gefahren zu beseitigen. Man

musz insbesondere dabei bedenken, daß diese Vagger, wenn sie auch
ständig da sind, nicht immer tätig sein können, sondern daß sie nur

arbeiten können, wenn die See nicht zn hoch ist. Man hat heraus-
gerechnet, daß nur 56 0.0 aller Arbeitstage für die Vaggerarbeit in

Betracht kommen. Um so mehr wird aber das Verlangen begründet
sein, daß Hopperbagger in Pillan dauernd stationiert sind. An den

Plätzen, fiir die sie aber gleichzeitig dienen sollen, kann die Notwendig-
lett der Baggerung zu derselben Zeit wie in Pillau eintreten, und es
würde dann den ber:chtigten Ansprüchen Pillaus nicht Rechnung ge-

tragen werden können. Die Freihaltung des Pillauer Hafens ist ein

dringendes Erfordernis und kann auch garnicht bestritten werden. Sie

ist um so mehr erforderlich, als die Kaufmannschast von Königsberg
nnd die Stadt Königsberg sehr erhebliche Ausgaben gemacht haben,
die ins Wasser geworfen sein würden, wenn nicht alles das für den

Hafen geschieht, was geschehen muß. Der Seekanal ist mit erheblichen
Kosten gebaut worden, der Hafen ist ausgebaut worden, die Kaufmann-
schaft hat einen Eisbrecher beschafft. Kurz, es ist von dieser Seite
alles geschehen, um die Interessen des Handels nnd der Schiffahrt von

Königsberg zu befriedigen. Wenn also die geringste Gefahr besteht,
dafz dieser Pillauer Hafen Schaden leidet, so hat die Königliche Staats-

regierung allen Anlaß, alles zu tun, was zur Beseitigung der Schaden
erforderlich ist« Jch wiederhole die Bitte an die Königliche Staats-

1«egierttttg,meinem Wunsche nachzukommen, die Zustimmung zu der

Resolution zu erteilen, die wir in der Kommission angenommen haben,
nnd die Erklärung aus der Kommission, die ich verlesen habe, im

Plenum zu wiederholen. (Bravo! bei der fortschrittlichen Volkspartei.)

b
Präsident v. Kröthem Das Wort hat der Abgeordnete v. Olden-

nrg.
v. Oldenburg, Abgeordneter (kons.): Die Befürchtung des Herrn

Vorrredners, dass die Nogatkupierung einen so nachteiligen Einfluss auf
den Pillauer Haer haben wird, wenigstens eventnell haben könnte,
wird hoffentlich nicht in Erfüllung gehen. Selbstverständlich aber stehen
meine politischen Freunde vollkommen auf detn Standpunkt des Herrn
Borredners, dasz es durchaus notwendig ist, dasz der Pillaner Hafen
offengehalten wird, und wir nehmen an, dasz die Königliche Staats-

regierung Mittel und Wege finden wird, dieses zu tun. Denn wenn

der Pillauer Hafen nicht offengehalten würde, so würde das nicht nur

ftir die Stadt Königsberg, sondern ftir die ganze Provinz Ostprenfzen
von wesentlichem Nachteil sein-

Der dritte Abschnitt des großen Werkes der Weichselregulierung
soll nun in Szene gehen. Es hat zu den allergrößten Bedenken bei

den Deichverbiinden geführt, daß bei diesem dritten Abschnitt im Gegen-
sah zu den beiden ersten die Bauherrnpflichten nicht vom Staate über-



nommen werden, sondern daß die Deichverbändesie übernehmen sollen.
Wir hoffen, daß es durch die Fassung des § Z, wie sie hier in dem
Antrag Nr. 602 formuliert worden ist, möglich sein wird, den Schäden
billig Rechnung zu tragen und Prozesse zu vermeiden, die sowohl für
die Bauherren als auch für diejenigen, die sich benachteiligt glauben
oder benachteiligt sind, sehr kostspielig und von sehr fragwürdigem Er-

folge sein würden-
Jm Gegensatz zu dem Herrn Vorredner, der die Einsetzung des

Bezirksansschusses als endgültige Instanz begrüßt, glaube ich, daß die

Deichverbände als solche es lieber gescheit hätten, wenn ein Schieds-
gericht hätte eingesetzt werden können. Da aber der Herr Justizminister
erklärt hat, daß dieses Schiedsgericht seine Villigung nicht finden würde,
so bleibt uns garnichts übrig, als den Bezirksausschuß als endgültige
Jnftanz zu akzeptieren.

Durch die Kommissionsbeschlüsseund durch diesen Antrag Ar.
602 sind drei sehr erhebliche Vorteile gegenüber der Regierungsvorlage
geschaffen worden. Erstens wird die Fischereiabfindung nicht nur im

Hafß sondern auch in der Nogat vom Staate übernommen, oder es

liegt vielmehr das Ersuchen an die Königliche Staatsregierung vor,
dies zu tun, und eine Entschädigung der Fischerei herbeizuführen· Es

ist auch nötig, daß die Haffischerei und die Nogatfischerei zusammen-
gefaßt werden; denn es ergibt sich nicht ohne weiteres, wo das Hasf
aufhört und die Nogat anfängt.

Was den Punkt anlangt, daß eine zehnjährige Verjährung der

Fischerei ins Auge gefaßt ist, so hoffen auch wir, daß, wenn sich her-
ausstellen sollte, daß diese 10 Jahre nicht genügen, die Königliche
Staatsregierung Billigkeitsrücksichtenwalten lassen wird auch über diese
Zeit hinaus.

Die zweite Verbesserung besteht in dem Antrag an die Königliche
Staatsregierung, ihrerseits die Jnstandhaltung des Aogatkupierungss
deiches, welcher ja nur 350 Mtr. lang ist, zu übernehmen. Nach den

Erklärungen des Herrn Negieruugskommissars dürfen wir hoffen, daß
diesem Punkte Schwierigkeiten nicht entgegengesetzt werden. Es wäre

die Justandhaltnug und Verteidigung für die Deichverbände schon des-

wegen sehr schwer, weil ja diese Nogatkupiernngsdeiche mitten im Ge-
biete der staatlichen Deiche liegen.

Der dritte Punkt —- der Hauptpunkt für den Kreis Elbing —

war der, daß die 334000 M-, durch welche sich der Deichverband
Etbiug benachteiligt glaubt, durch die Kommifsionsbeschlüsseannulliert

sind und die Bitte an die Königliche Staatsregierung vorliegt, diese
Summe ihrerseits zu übernehmen. Jch kann diese Bitte nur noch ein-

mal wiederholen. Meine Herren, es handelt sich nicht nur um diese
334000 M., sondern die Erwägungen der Kommission gaben doch den

Etbingeru insoweit Recht, daß hier zunächst ein Gesetz beseitigt wird,
aufgrund dessen sie den Anspruch erworben haben, durch ein Eiswehr
vor dem Nogateis geschütztzu werden, und daß erst dieses Gesetz durch
die Regierungsvorlage beseitigt wird. Sie werden dadurch um ein

Recht gebracht, welches sie erworben hatten, und sie werden nun ge-
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zwungen, durch dieses Gesetz 334 000 M. über ihre Verpflichtung hin-
aus zu zahlen. Jch hoffe, der Herr Minister wird in der Lage sein,
die Annahme auch dieses Wunsches der Elbinger und dieses Be-

schlusses der Kommission zu akzeptieren.
Wenn dies geschähe und wenn auch der berechtigte Wunsch des

Danziger Verbandes Berücksichtigungfinden könnte, eine Erhöhung der
Summe zu erlangen, welche zur Beseitigung der durch Drängewässer
entstehenden Schäden ihm gewährt wird, so würde dieses ganze Werk

zur Zufriedenheit aller Beteiligten ausgeführt werden, während, wenn

diese beiden pekuniären Punkte, die ja im Verhältnis zu der ganzen
großen Bausumme von 18 Millionen Mark keine so erhebliche Rolle

spielen —- namentlich für den Staat nicht, während sie doch für die

Betroffenen sehr groß sind —- vom Staate übernommen würden, die

ganze Abwicklung eine allgemein zufriedenstellende und glatte wäre.
Jm Ramen meiner Fraktion richte ich die Bitte an das Hohe

Haus, die Kommissionsbeschlüsseanzunehmen, ergänzt durch den Antrag
Nr. 602, und an den Herrn Minister richte ich namens meiner poli-
tischen Freunde und ganz besonders in meinem eigenen Ramen als
Vertreter des Wahlkreises ElbingsMarienburg die Bitte, die Kont-

missionsbeschlüsseauch seinerseits akzeptieren zu wollen. (Bravo!)
Präsident v. Kröchew Der Herr Regierungskommissar hat das

Wort.

Wesener, Piinisterialdirektor, Wirklicher Geh. Oberregierungsrat,
Regierungskommissar: Meine Herren, mein Chef, der Herr Minister
für Landwirtschaft, ist zu seinem großen Bedauern durch ein plötzliches
Unwohlsein verhindert, die Vorlage zu vertreten, und hat mich deshalb
beauftragt, folgende Erklärung abzugeben:

Die Herren Minister sind mit den Aenderungen einverstanden, die
die Regierungsvorlage in der Kommission erfahren hat, allerdings mit

einer Ausnahme, und zwar mit Ausnahme des Beschlusses, der sich
auf den Beitrag des Elbinger Deichverbandes bezieht. Rach der

Regierungsvorlage sollte der Elbinger Deichverband rund 1300 000

beitragen. Die Kommission hat beschlossen, diesen Beitrag auf eine

Million zu erinäßigen. Die Herren Minister sind nicht in der Lage,
diesem Beschluß zuzustimmen. Die Gründe sind in den Beratungen
der Kommission eingehend dargelegt worden, so daß ich glaube, nicht
darauf zurückkommenzu dürfen. Jch glaube deshalb auch, nichtan
die Worte eingehen zu brauchen, die der Herr Abgeordnete v. Olden-

burg eben noch zur Empfehlung des Antrages gesprochen hat, Die

Herren Minister sind, wie ich schon sagte, zu ihrem Bedauern nicht in
der Lage, diesem Antrag zuzustimmen. Rach Ansicht der Herren
Minister würde die Vorlage gescheitert sein, wenn das Hohe Haus diesem
Antrag der Kommission, der sich auf den Elbinger Deichverband bezieht,
zustimmen würde. Jm übrigen sind die Herren Minister mit den Be-

schlüssender Kommission einverstanden.
Jn dem Antrag Nr. 602 sehen die Herren Minister eine Ver-

besserung der Kommissionsbeschlüsseund empfehlen ihn deshalb. Was
die Bestimmung in § 3 Abs. 3 dieses Antrages angeht, wonach bei
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Fischereischädenvor dem Ablauf von 10 Jahren nach der Ausführung
des Teiles der Anlage, die den Schaden verursacht hat, die Ent-

fchädigungsanträgegeltend gemacht werden sollen, so halten die Herren
Minister diesen Zeitraum für angemessen. Nach dem Gutachten be--

rufenster Sachverständiger genügt diese Zeit, um Schäden zu erkennen,
und sie genügt auch, um die Maßregeln zu ergreifen, die zur Vor-

beugung und Abstellung etwaiger Schäden notwendig sind. Die Herren
Minister sind weiter einverstanden mit den in § 3 a im ersten Absatz
unter Nr. 2 getroffenen Aenderungen, wonach der Staat nicht allein

die Haftung wegen der Schäden der Haffischerei, sondern der Fischerei

nnhallgefmeinenübernimmt, worunter auch die Nogatfischerei zu be-
zie en it.

Der Antrag Nr. 603 Meyer-Nottmannsdorf, betreffend den

Danziger Deichoerband, ist für die Herren Minister ebenso wie der
eben erwähnte Antrag bezüglich des Elbinger Deichverbandes unan-

nehmbar. Es ist richtig — und ich möchte das hier im Plenum noch
ausdrücklich betonen ——, daß in der Kommission insofern ein kleiner

Irrtum untergelausen ist, als einer der Herren Regierungsvertreter da-
von ausging, daß die Endforderung des Danziger Deichverbandes ur-

spriinglich 515 000 M. gewesen sei, während er von Anfang an

690000 M. gefordert hatte. Aber dieser Jrrtum ist für die Staats-

regierung und für ihre Erwägung irrevelant. Sie muß an dem fest-
halten, was die Regierungsvorlage in dieser Beziehung vorsieht, und
kann weitere bestimmte Zusagen nicht machen. Dagegen bin ich er-

mächtigtworden, folgende Erklärung bezüglich des Danziger Deich-
Verbandes abzugeben: Wenn die technischen Annahnien, welche der

Berechnungder dem Danziger Deichverband zugebilligten Entschädigungs-
fumme von 830 000 M. zugrunde gelegt sind, wider Erwarten sich als

Unzutreffend erweisen und der Danziger Deichverband infolgedessen mit
dem gewährten Pauschbetrag auch bei sparsamer und wirtschaftlicher
Verwendung nicht auskommen sollte, so würde die Staatsregierung

ereit sein, die Gewährung eines angemessenen, der Leistungsfähigkeit
des Danziger Deichverbandes entsprechenden Zuschusses in Erwägung
zu ziehen.
, Präsident v. Kröchem Das Wort hat der Herr Unterstaatsfekretär
Im Ministerium der öffentlichenArbeiten.

.

Dr. Frhr. v. Soels v. der Brügghem Unterstaatssekretär, Re-

Qlerungskommissar: Meine Herren, seitens des Herrn Abgeordneten
Gyßlingsind Bedenken wegen einer Versandung des Königsberger
Tiefes durch die Nogatkupierung geäußert worden. Namens der

KoniglichenStaatsregierung kann ich erklären, daß sie der Resolution,
Welchedie Kommission über diesen Gegenstand beschlossen hat, zustimmt.
sJchkann auch im übrigen die Erklärungen hier wiederholen, welche ich
idclrüber in der Kommission abgegeben habe. Die Staatsregierung wird

Es für ihre Pflicht erachten, alle Maßnahmen zu treffen, die erforder-
lichsind, um den Handel und die Schiffahrt Königsbergs gegen etwaige
Vecinträchtigungenzu schützen,welche durch die Nogatkupicrung ent-

stehen können. Sie wird diese Maßnahmen rechtzeitig in Aussicht



nehmen. Ueber den Umfang der Maßnahmen möchte ich mich heute
nicht auslassen; in dieser Beziehung muß das praktische Bedürfnis ent-

scheidend sein. Aber das ZäeL das die Staatsregierung dabei im

Auge hat, wird dasselbe sein wie dasjenige, welches von den Inter-
essenten als notwendig hingestellt worden ist.

Jnsbesondere kann ich noch hervorheben, daß die Staatsregierung
nicht beabsichtigt, etwaige Mehrkosten, welche- im Pillauer Tief infolge
der Nogatkupierung entstehen, durch eine Erhöhung von Schiffahrts-
abgaben oder Hafengebühren wieder einzubringen. (Bravo t)
Präsident v. Rröchew Das Wort hat der Abgeordnete Kirsch.
Hirsch (Düffeldorf)- Abgeordneter (Zentr.): Meine Herren, nach

den Erklärungen der Herren Regierungskommissare scheint sich bei dem

vorliegenden Entwurf die Streitfrage auf die Höhe der Beiträge des

Elbinger Deichverbandes und des Danziger Deichverbandes zu kon-

zentrieren.
·

Zur Sache selbst wollte ich aber, da zur Zeit eine Generaldebatte

stattfindet, einen etwas allgemeineren Gesichtspunkt hervorheben. Die

Mitglieder des Abgeordnetenhaufes sind mit wenigen Ausnahmen wohl
alle nicht wasserbautechnisch borgebildet, und für sie ist, wenn sie nicht
an Ort und Stelle gewesen sind. das Verständnis für die Vorlage da-

durch sehr erschwert, daß zum Teil im Gesetzentwurf, aber noch mehr
in der Begründung vielfach rein wasserbautechnische Ausdrücke gebraucht
worden sind, obwohl die Vorlage nicht bloß vom Herrn Arbeitsminister,
sondern auh von zwei anderen Herren Ministern ausgegangen ist. Jch
möchte bitten, wenn uns in Zukunft ähnliche Vorlagen zugehen, daß
solche wasserbautechnischen Ausdrücke in Ausdrücke umgesetzt werden,
die allgemeiner verständlich sind und mit der üblichen Gesetzessprache

E

übereinstimmen. Es wird hier beispielsweise von gewissen Teilen von
»

Deichen gesagt, daß sie »in Schlaf gelegt« würden. Man kann sich ja J

das vorstellen; aber unsereins hat doch höchstens, als er jung vers ;

heiratet war, Kinder in den Schlaf gelegt, aber keine Deichstrecketi.j
Dann wird beispielsweise auf Seite 9 der Begründung gesagt: s

Die Abdämmung des WeichselsNogiit-Kiiiials soll durch zwei
1

Querdämme erfolgen, in deren Stau der rechtsseitige Weichsel-
deich durch den Kanal durchgeführt werden soll.

Man muß sich sehr viel Mühe geben, wenn man verstehen will,
was damit gemeint ist.

Jch erwarte also, die Königliche Staatsregierung möge sich für
die Folge Mühe geben, derartige Ausdrücke in ein gemeinverständ-
licheres Deutsch umzusetzen. Da für die meisten schon durch jene Aus-

drucksweise die Vorlage schwer verständlichgemacht ist, habe ich mich I

eigentlich gewundert, daß die Kommission, um ein tieferes Eindringen
in die Sache zu bekommen, nicht an Ort und Stelle gefahren ist. Die
ganze Frage wird sich nicht so einfach und nicht so leicht erledigen l

lassen, wie es nach der Vorlage aussieht. Man muß doch berück-
sichtisgen, daß bei Wasserbanten, was den Erfolg anbelangt, immer eine

größereVorsicht geboten ist als bei anderen Bauten. Wir haben das
nicht nur bei den Verhandlungen über die früheren Kanäle, sondern
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auch bei anderen Verhandlungen erfahren, die ursprünglich ange-
nommenen Summen mußten überschritten werden, weil eben die Flüsse,
sobald sie verarbeitet werden, anderer Ansicht sind als die Herren
Wasserbautechniker, wenn sie Eindämmungsvorschläge für dieselben
machen. Die Gewässer verlieren ihre Natur auch bei Eindeichungen

Pielhh
und die Vorlage, fürchte ich, wird deshalb noch Rachforderungeu

)a en.
-

Also, meine Herren, ich hätte es lieber gesehen, wenn die Kom-
mission an Ort und Stelle gegangen wäre, um sich die Sache gründ-
licher anzusehen. Es gibt ja einige Herren hier, wie den Herrn Ab-
geordneten v. Oldenburg, die das Terrain genau kennen ; aber die

Mehrzahl der Abgeordneten kennt es nicht, und wir übrigen würden
uns viel leichter mit den Konnnissionsbeschlüssenvertraut gemacht haben.
ihnen größeres Vertrauen entgegenbringen, wenn die Kommissions-
mitglieder sich eben durch Augenschein überzeugt hätten.

Jch könnte noch einen Schritt weiter gehen und sagen, der Gesetz-
eutwnrf hätte eigentlich die- Veranlassung sein müssen, die uns gütigst

: bewilligten Freifahrtkarten dahin auszudehnen, daß sie für die ganze
Monarchie gelten; aber soweit will ich nicht gehen. Indessen, ich hoffe,
daß für die Folge, wenn solche schwierigen, eigentlich nur durch Orts-
kenntnis verständlichen Borlagen kommen, es wenigstens den Mit-

gliedern der Kommission möglich gemacht wird, selbst an Ort und Stelle
zu gehen.
Präsident v. Kröcherx

Wir kommen zur Abstimmung.
Der § 1 ist nicht angegriffen; er ist b ewilligt.
Zu § 2 hat das Wort der Abgeordnete Dr. Krüger (Marieuburg).
Dr. Krüger (Marienburg), Abgeordneter (kons.): Meine Herren,

zu meinem Bedauern hat der Herr Regierungsvertreter erklärt, daß die

Die Besprechng ist geschlossen.

- Annahme des § 2 in der Fassung der Kommission für die Regierung
unmöglich sei. Jch glaube, die Regierung geht hier von einem falschen
Standpunkt aus. Auch der Herr Abgeordnete Lusensky ist der Au-

sicht, daß die Regierung schon in sehr weitherziger oder, wie er sich
ausdrückte, in larger Weise den Deichverbänden entgegengekommen sei.

E Jch kann dies nicht finden. Denn gerade in der Denkschrift sind die

Interessen der Regierung, die sie selber an dem Abschlusse der Rogat
hat, nicht so berücksichtigt,wie sie hätten berücksichtigtwerden müssen.

? Jch will kurz sein, denn es ist heiß und die Stunde schon weit vorge-
T rückt. Die Regierung hat ein wesentlich-es Jnteresse daran, daß die

Mündung bei Schiewenhorst offengehalten wird.·« Die Kosten, die die

Baggerung der Schiewenhorster Mündung verursacht, sinds doch sehr
bedeutend und müßten von dem Betrage, den die Regierung zu dem

Unternehmen gibt, abgerechnet werden« Ferner ist die Eisenbahn bei
einer Katastrophe, wie sie 1888 eintrat, außerordentlich gefährdet. Die
Dämme sind seit jenem Jahre erhöht. 1888 drang das Wasser in die
Stadt Atarienburg ein, die Langgasse wurde überschwemmt, ein Kalk-

lager geriet in Brand· Derjenige, welcher Marienburg kennt, wird auch
«

das Standbild Friedrichs des Großen vor dem Schlosse gesehen haben.



Das Wasser stand hier so hoch, daß die Spitzen des Gitters, das das

Standbild umgibt, aus dem Wasser hervor-ragten. Meine Herren,
wenn nun die Deiche seit 1888 erhöht sind, wird die Eisenbahnlinie
noch mehr gefährdet sein. Schon 1888 war die Eisenbahnverbindung
unterbrochen; ein Teil des Dammes war weggespült. Wenn wieder

solch ein Hochwasser kommt, ist die Verbindung zwischen Marienburg
nnd Elbing völlig unterbrochen. Vei einem Kriege ist die Verbindung
zwischen dem westlichen Deutschland und Ostpreußen von außerordent-
licher Bedeutung. Die Bedeutung ist schon daraus zu ersehen, daß
Marienburg ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt ist, daß es zu einer

Festung umgeschaffen ist. Jch glaube, die Regierung hat hier ein

wesentliches militärisches Interesse. Nun übernimmt aber das Reich
die Summen, die aus militärischen Forderungen entstehen. Trotzdem
steht aber in der Denkschrift». daß für militärische Forderungen
850 000 M. angerechnet werden sollen, und diese müssen die Deich-
verbände mitbezahlen.

Ein anderes wesentliches Interesse hat die Regierung an der

Schiffbarmachung der Rogat Jch habe schon im vorigen Jahre aus-

geführt, daß durch die Anlegung des Pieckeler Kanals die Rogat ver-

sandet ist, daß die Schiffahrt durch diese Maßregel fast völlig aufgehört
hat, ja daß die Rogat sogar zur Flößerei nicht mehr oder sehr selten
gebraucht werden kann, während sie vorher schiffbar war. Rach § 79 ll 18

des Landrechts hat die Regierung die Verpflichtung, die nötigen An-

stalten zur Bequemlichkeit und zur Sicherheit der Schiffahrt in den schiff-
baren Strömen zu treffen, und in den Entscheidungen der höchsten
Gerichtshöfe ist anerkannt, daß der Staat zur Jnstandhaltung der

Wasserstraßenverpflichtet ist. Gerade die Regierung hat aber hier ge-
tan, was die Schiffbarkeit der Nogat fast ganz aufhob ; die Rogat ver-

sandete nach der Anlage des Pieckler Kanals, die Schiffahrt auf der

Nogat erlosch, Handel nnd Gewerbe der Städte wurden aufs tiefste
geschädigt. Die große alte Berbindungsstraße zwischen Königsberg,
Elbing, Marienburg, Graudenz und Thorn wurde durch die falsche
Maßnahme der Regierung geradezu zerstört.

Run, meine Herren, als 1888 die große Katastrovhe bei Jonas-
dorf eintrat, hat die Regierung 8 Millionen zur Unterstützung der

Geschädigten hergeben müssen. 273 ha sind versandetz diese hat meines

Wissens die Regierung angekauft. Die Bewohner der Rogatniederung
haben bis zum Herbst purnpen müssen, um das Wasser, das durch die

Katastrophe in die Riederung gelaufen war, herauszubekommen.
Run, meine Herren, sagt der Regierungskommissar: diese 334000

M., die der Elbinger Deichverband nicht zahlen will, könne die Re-

gierung nicht zulegen, trotzdem sie selbst ein wesentliches Jnteresse an

der Rogatregulierung hat wegen der Gefährdung der Eisenbahnlinie,
wegen der Schiffahrt, wegen der Schäden, die ihr 1888 so viel gekostet
haben, und die immer wieder eintreten können.

Aber, meine Herren, auch die Rechnung, die die Regierung auf-
stellt, ist meines Erachtens nicht richtig. Sie sagt: wir tragen zwei
Drittel der Summe, die Deichverbände tragen ein Drittel. Sie rechnet ?

»

.



aber hier die Erweiterung der Eisenbahnbrücke bei Dirschau hinzu.
Meine Herren, die Eisenbahnbrüekehätte schon beim Bau der Eisen-
bahn so erweitert werden müssen, wie sie heute erweitert werden soll.
Der Marienburger Deichverband hat damals energischen Widerspruch
erhoben, daß der Damm näher an die Weichsel gelegt werde und das

Hochwasserbett verengt würde, und sie hat die Regierung dringend auf-
gefordert, die Brücke so lang zu bauen, wie sie heute gebaut werden

foll. Aus Sparsamkeitsrücksichtenhat die Regierung es damals unter-

lassen. Diese Unterlassungssünde soll nun jetzt gewissermaßen den Be-

wohnern der Niederungen angerechnet werden. Wenn wir nun diese
6560000 M., die für die Erweiterung der Dirschauer Brücke ange-

rechnet sind, abrechnen, so bleiben 10860000 M. übrig, von denen der

Staat zwei Drittel übernimmt —- das sind 7244000 M. —; die Deich-
verbände, die Einlage, der Marienburger und der Elbinger Deich-
verband, übernehmen 3496000 M. Nun sind aber in diesen 10860000

M. etwa 2830 000 M. enthalten, welche allein der Schiffbarmachung
der Nogat und militärischen Interessen dienen. Meine Herren, die

Schiffbarmachung der Nogat hat für die Niederung gar kein Interesse;
nur der Abschluß der Nogat, welcher das Hochwasser der Weichsel ab-

hält, und die drei Staustnfen, durch die das Grundwasfer geregelt
werden soll, liegen in ihrem Interesse. Die drei Deichverbände müssen
aber mitbezahlen für die große Schiffahrtsschleuse und die Schiffahrtss
schleusen in den Staustufen. Wenn man diese militärischen und Schiff-
fahrtsinteressen auf 2880000 M. berechnet -—— und dies ist sehr billig
berechnet — nnd ferner noch rund eine Million hinzurechnet, die der

Staat für den unterlassenen Bau des Eiswehrs erspart hat, wozu er

doch durch das Gesetz von 1888 verpflichtet war, so würden 6776 000 M.

zur Verteilung auf Staat und Deichverbände kommen. Also die Deich-
verbände hätten nur 2258600 M. zu gebeu. Tatsächlichwollen sie
aber 8187000 Pi. zu dem großen Unternehmen, das sie für außer-
ordentlich wichtig und notwendig halten, zuschießen. Also die Deich-
verbände sind dem Staate sehr weit entgegengekonnnen. Leider kommt
aber der Staat dem Elbinger Deichverband nicht so entgegen, wie dieser
es wohl hoffen durfte und konnte. Diese Erwägungen, die ich hier nur

kurz skizziert habe, hätten von der Königlichen Staatsregierung eben-

falls berücksichtigtwerden müssen —— und sie wäre besonders dem

Elbinger Deichverbande gegenüber zu einem anderen Ergebnis ge-
kommen. (Bravoi rechts.) .

Präsident v. Kröchew Das Wort hat der Abgeordnete Graf
v. Kanitz. .

Graf v. Kanitz, Abgeordneter (kons.): Jch habe mich zum Worte

gemeldet, um die besonderen Wünsche des Elbinger Deichverbandes
zu vertreten. Auch ich muß bedauern, daß die Herren Vertreter der

Königlichen Staatsregierung soeben den auf Ermäßigung seines Bei-

trags gerichteten Wunsch des Elbinger Deichverbandes und den dies-

bezüglichen Kommissionsbeschluß für unannehmbar erklärt haben.
Gleichwohl möchte ich nicht versäumen, die Berechtigung dieser Wünsche
darzutun. Jch gebe die Hoffnung nicht auf, daß doch die Königliche



Staatsregierung noch anderen Sinnes wird und eine so wichtige Vor-

lage wie diese hier nicht an einer Differenz über den verhältnismäßig
kleinen Kostenbeitrag scheitern lassen wird. Gestatten Sie mir zunächst
einen kurzen Rückblick auf die geschichtliche Entwicklung der Frage des

Rogatabschlusses
Fast alljährlich im Frühjahr, wenn in dem weiten Stromgebiet

der Weichsel, also besonders in Russisch-Polen der Schnee schmilzt »

wälzen sich große Massen von Eis und Wasser die Weichsel herunter,
und nehmen entweder ihren Weg durch den Hauptarm der Weichsel,
die jetzt kürzlichdurch den Durchstich bei Schiewenhorst einen neuen

Ausfluß nach dem Meere gewonnen hat, oder durch die Rogat, welche
in das Frische Haff mündet. Je nachdem der Schmelzprozeß des

Schnees schneller oder langsamer vonstatten geht, ist die Hochwasser-
gefahr natürlich eine mehr oder minder große. Aber das unterliegt
keinem Zweifel, daß die Hochwassergefahr sehr viel größer ist, wenn das

Wasser und das Eis durch die Nogat und nicht durch den Hauptarin
der Weichsel seinen Weg nimmt; denn die Nogatmünduug liegt in der

Zeit des Eisgangs fast regelmäßig noch unter einer festen Eisdecke,
während das Hochwasser, wenn es seinen Weg durch die Weichsel
nimmt, bei der Mündung in das Meer dort offenes Wasser findet.
Diesen Umständen hat man bereits seit einer ganzen Reihe von Jahren
Rechnung getragen, und vor länger als 60 Jahren schon, als das

Projekt der Osibahn und der Ueberbrückung der Weichsel ausgearbeitet
wurde, waren die Techniker darin einig, daß die Hochwasser der Weichsel
stets durch den Hauptarm der Weichsel und nicht durch die Rogat ge-
leitet werden dürften. Deswegen hat die Weichselbriieke eine dreimal

größere Länge erhalten als die Rogatbrücke. Außerdem wurde der

Pieekler Kanal gegraben, welcher an Stelle der bisherigen Rogats
miindung das durch die Rogat fließende Wasser auf ein bestimnttes
geringes Quantum reduzieren sollte, und ferner wurde der Pieckler
Kanal mit einem Eiswehr versehen, welches eine Reihe von Jahren
hindurch auch funktioniert hat. Dann aber kam das Eiswehr in Ber-

fall, und 1888, als wiederum das Hochwasser seinen Weg durch die

Nogat nahm, war von den Wirkungen des Eiswehrs überhaupt nichts
mehr zu spüren. Da trat der große Deichbrnch bei Jonasdorf ein.

Es ergab sich die Notwendigkeit, Vorkehrungen gegen die Wiederkehr
solcher Kalamitäten zu treffen, und so entstand das Gesetz vom 20. Juni
1888, an dessen Beratung ich teilgenommen habe. Es wurde damals
den Bewohnern des Elbinger Deichverbandes eine vollständige Ab-

schließung der Rogat durch ein neues festeres Eiswehr versprochen,
und im Vertrauen darauf, daß diese Zusage erfüllt werden würde, hat
der Elbinger Deichverband sich zu dem verhälinismäßig sehr hohen
Kostenbeitrag von 1800000 M. bereit erklärt. Der damalige Land-

wirtschaftsminister sagte wörtlich:
Das Eiswehr soll auf das festeste konstruiert, mit Eisen

gepanzert und geeignet und bestimmt sein, das andringende
Eis zu einem Schutz auszutürmen und damit die Kupierung
der Nogat für diese Hochwasserzeit tatsächlichherzustellen.
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Etwas weiteres als das, was damals versprochen nnd durch den

Mund des Landwirtschaftsministers zugesagt ist, wünschen die Be-

wohner des Elbinger Deichverbandes auch heute nicht. Wenn man

das Projekt des Eiswehrs hat fallen lassen, weil man fürchtete, daß
die vor dem Eiswehr sich auftürmenden Eismassen keinen Abfluß finden
würden, so geschah diese Aenderung nicht im Interesse des Elbinger
Deichverbandes, sondern der Adjazenten an be i d en Weichsel-
münduugcn, also auch der beiden anderen Deichverbände, und die Ve-

wohner des Elbinger Deichverbandes müssen es als eine Härte, als

ein Unrecht empfinden, daß sie jetzt mit einem so hohen Beitrag zu den

Kosten der Regulierung herangezogen werden, von der sie selbst nicht
den geringsten Vorteil haben. Das ist auch in der Kommission aner-

kannt worden. Die Kommission hat mit einer allerdings nur geringen
Majorität sich für den von mir eingebrachten Antrag anf Ermäßignng
des dem Elbinger Deichverband auferlegten Kostenbeitrages ausge-
sprochen. Hieran möchte ich aber festhalten. Es ist uns zwar in der

Kommission erwidert worden, daß der Elbinger Deichverband leistungs-
fähiger sei als der Marienburger Deichverband, weil er einen höheren
Grundsteuerreinertrag aufzuweisen habe. Jedoch diese Argumentation
trifft nicht zu. Der Elbinger Deichverband ist bei der Grundsteuer-
veranlagung deshalb höher geschätztworden, weil ihm die Gefahr einer

Uebersehwemmung infolge Deichbruchs nur von einer Seite, von der

Nogat her, drohte, währen d der Marienburger Deichverband von zwei
Seiten, nämlich von Nogat und Weichsel, von der Hochwassergefahr
bedroht wird. Die Qualität der Grundstücke im Glbiuger Deichverband
jedoch ist durchaus nicht besser sondern eher niedriger als im Marien-

burger Deichverband. Dann, meine Herren, beziffern sich die Deich-
lasten, die nunmehr der Elbiuger Deichverband zu tragen haben wird,
in Summa auf 7,75 Ni. pro Hektar, im Marienburger Deichverband
nur auf 5,37 cAli-; also der Elbinger Deichverband wird um 2 M. pro
Hektar höher belastet.

Das ist meiner Ueberzeugung nach ein Unrecht, und ich kamt

deshalb die Hoffnung nicht aufgeben, daß die Königliche Staats-

regierung diese Wünsche des Elbinger Deichverbands, die ich hier
nochmals zum Vortrag zu bringen mir erlaubt habe, doch noch als

berechtigt anerkennen wird. Jrh danke den Herren Vorrednern, ins-

besondere auch den Herren Abgeordneten Lusensky und Gyßling dafür,
daß sie sich auch heute wieder für die Berechtigung der Wünsche des

Eibinger Deichverbandes ausgesprochen haben. Wie gesagt, meine

Herren, ich kann mir nicht denken, daß die Königliche Staatsregierung
ein so eminentes Kulturwerk, wie die Regulierung der Weichsel-
mündungen speziell durch den Nogatabschluß es ist, an einer Differenz
über eine verhältnismäßig so geringe Summe sollte scheitern lassen.
Das ganze Unternehmen soll 18 Millionen Mark kosten; hier handelt
es sich um die Kleinigkeit von 334 000 M., also um etwa Iss Million.

Jch bitte Sie, meine Herren: nehmen Sie den Kommissionsantrag nn-

«verändert an in der Voraussetzung, daß die Königliche Staatsregierung
ihren Widerspruch noch fallen lassen wird. (Bravoi rechts.)
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Präsident v. Kröchen Das Wort hat der Herr Regierungs-
kommissar. —

.

Wesener, Ministerialdirektor, Wirklicher Geh. Oberregiernngss
rat, Regierimgskommissar: Der Herr Abgeordnete Graf Kanitz scheint
noch die Hoffnung zu hegen, daß die Herren Staatsminister die Frage
der Beiträge des Elbinger Deichverbandes einer nochmaligen Er-

wägung in dem Sinne eines Entgegenkommens gegen den Elbinger
Deichverband unterziehen werden. Um jedem Mißverständnis vorzu-
beugen, halte ich mich zu der Erklärung für verpflichtet, daß diese
Hoffnung nicht begründet ist. Die Herren Minister haben die Gesamt-
verhältnisse auf das eingehendste und vorsichtigste geprüft und sind dann

zu dem Entschluß gekommen, die Summen, die die Regierungsvorlage
enthält, für dieses große Knlturunternehmen zur Verfügung zu stellen.
Sie haben geglaubt, dieses weite Entgegenkonnnen, das als solches von

Herren der verschiedensten Fraktionen bei den Kommissionsberatungen
auch ausdrücklich anerkannt worden ist, zeigenin können in der Voraus-

setzung — aber auch nur unter dieser Voraussetzung —, daß die Deich-
verbände ein genügendes Interesse an dem großenUnternehmen zeigen.
Ein solches kann die Königliche Staatsregierung nur dann als vor-

liegend anerkennen, wenn die Deichverbände die Summen zur Ver-

fügung stellen, die die Regierungsvorlage von ihnen verlangt. Sollte
die Staatsregierung sich irren und sollte das Hohe Haus der Abneigung
insbesondere des Elbinger Deichverbandes, die Summe von rund
1300000 M. zu zahlen, entgegenkommen, indem es den Antrag der

Kommission annimmt, so würde —- das muß ich nochmals mit aller

Bestimmtheit sagen die Gesetzesvorlage gescheitert sein.
Präsident v. Kröehem Das Wort hat der Abgeordnete v. Flottwell.
v. FlottwelL Abgeordneter (freikons.): Meine Herren, meine

politischen Freunde stehen gleichfalls aus dem bisher von allen

Fraktionen geäußerten Standpunkt, daß sie die Forderung des Elbinger
Deichverbandes als überwiegend berechtigt anerkennen. Aus denselben
Gründen, die der Herr Abgeordnete Graf Kanitz soeben der Königlichen
Staatsregierung, in Wunschform gekleidet unterbreitet hat, würden wir

auch unter allen Umständen an dem Kommissionsbeschlußfesthalten.
Nach der letzten Erklärung des Herrn Regierungsvertreter-s sehen wir

allerdings kaum eine Möglichkeit, diesen Kommissionsbeschlnß durch-
zubringen, ohne die Vorlage zu gefährden.

· Wir bedauern das sehr ;
denn auch für den Fall, daß das Gesetz nicht nach den Kommissions-
beschlüssen,sondern nach der Regierungsvorlage zustande kommen sollte
—- und das ist wohl zu erwarten —, wird immerhin bei uns das eine

unangenehme Gefühl bestehen bleiben müssen, daß der Elbinger Deich-
verband nicht zu seinem Rechte gekommen ist. (Abgeordneter Graf
v. Kanitz: Sehr richtig t) Aber, meine Herren, in dieser Hinsicht muß
auch ich in Uebereinstimmung mit meinen Freunden sagen, daß ein

solches lokales Interesse, so schwer es unter Umständen auch die Ve-

teiligten trifft, ein Kulturwerk von dieser Bedeutung, auf das wir schon
seit über 20 Jahren warten, und das jetzt gekrönt werden soll, nicht
zum Scheitern bringen darf. So schwer es uns, namentlich denen, die
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in der Kommission für den Antrag Kanitz gestimmt haben, wird, so
habe ich zu erklären, daß wir dennoch zum größten Teile einer Be-

schlußfassungim Sinne der Regierungsvorlage zustimmen werden.

Präsident v. Kirschen Das Wort hat der Abgeordnete Klocke

Klocke, Abgeordneter (Zetttr.): Als Verichterstatter wäre ich
eigentlich verpflichtet, im Sinne der Kommissionsbeschliisse zu sprechen,
und deswegen erlaube ich mir jetzt, nicht als Verichterstatter, sondern
als Abgeordneter Sie zn bitten, diesem Teil der Kommissionsbeschliisse,
der sich um den Elbinger Verband dreht, Jhre Zustimmung nicht zu

geben. dagegen dem anderen Teil der Kommissionsbeschliisse in § 2,
der sich aus die Verteilung des Veitrages zwischen dem Einlage-
deichverband und den sogenannten Kampen bezieht, zuzustimmen. Der

letzte Punkt ist von keir«er Seite bestritten worden, die Frage ist schon
unter den Interessenten geregelt, und es hat mehr eine formale Ve-

deutung, daß der Betrag von zwei Ausgaben hier getrennt vorkommt.

Jch bitte also, bei der Abstimmung, die geteilt vorgenommen werden

muß, im ersten Teil den Kommissionsbeschlußabzulehnen.
Wir sind hier an den springenden Punkt der Vorlage gelangt,

und es handelt sich darum. ob die Rogat reguliert werden soll oder

nicht« Jch kann mich da nicht den Hoffnungen anschließen, die Herr
Graf Kanitz ausgesprochen hat; ich möchte erst recht nicht diese Hoff-
nungen an dem Grabe dieser Vorlage aufpslanzen. Nach den deut-

lichen Erklärungen der Königlichen Staatsregierung bleibt eben nichts
anderes übrig. Jch hätte dem Elbinger Deichverband gewünscht, daß
er mit seinen Ansprüchen weiter durchgedrungen wäre; denn ich persön-
lich habe auch den Eindruck gehabt, als ob vielleicht die Kosten-
verteilung zwischen dem Elbinger und dem Marienburger Deichverband
nicht überall den Vorteilen entspricht, die jeder Verband von dem

großen Kulturwerk hat, das wir hier beschließen sollen. Andererseits
ist aber der Betrag von rund 300000 M., der nun auf den Elbinger
Verband mehr fallen wird, wenn Sie gegen die Kommissionsbeschliisse
und für die Regierungsvorlage st.tn1nen, doch nicht so groß, daß darum
das Werk für den Elbinger Deichverband unrentabel wird. Die Vor-

teile, die die Vorlage auch den Ländereien dieses Verbandes bringt,
sind doch so groß, daß sie auch die 300000 M. schließlich noch mehr
bezahlen können.

Jch bitte Sie also, den ersten Teil des § 2 in der Kommissions-
fassung abzulehnen und nach der Regierungsvorlage anzunehmen und

den zweiten Teil, in dem es sich nur um die Verteilung zwischen dem

Einlagedeichverband und den Kampen handelt, nach den Kommissions-
beschliissen anzunehmen.
Präsident v. Kröchew Das Wort hat der Abgeordnete von

Oldenburg
v. Oldenburg, Abgeordneter (kons.): Nach den wiederholter Er-

klärungen vom Ministertifch, daß es der Königlichen Staatsregierung
nicht möglich ist, die Summe von rund 334000 Ri. zu übernehmen,
werden meine politischen Freunde, wenn auch sehr schweren Herzens,
für die Wiederherstellung der Regierungsvorlage im § 2 stimmen, weil



wir die Verantwortung für das Scheitern der Vorlage angesichts der

alljährlich wiederkehrenden schweren Gefahren des Eisganges nicht auf
uns nehmen können.

Präsident v. Kröchew Das Wort hat der Abgeordnete Graf
v. Kanitz.

Graf v. Kanitz, Abgeordneter (kons.): Jch gehöre auch zu den

Politischen Freunden des Herrn v. Oldenburg, werde aber trotzdem für
den Kommissionsbeschluß und gegen die Regierungsvorlage stimmen.
(H-:iterkeit.)
Präsident v. Kröchew Die Vesprechung ist g es eh l o f s e n. Wir

kommen zur Abstimmung.
Der Abs. 1 des §2 ist nicht angegriffen; er ist a ngen o mm en.

Nunmehr bitte ich, daß diejenigen Herren, welche vom Abs. Z

den ersten Teil bis einschließlich,,1000 000,00 M.« nach der Fassung
der Kommissionsbeschlüsseannehmen wollen, sich erheben. (Geschicht).
Das ist die Minderheit; er ist abg elehnt.

Jch darf nun ohne besondere Abstimmung feststellen, daß dieser
Teil des Abs. 2 nach der Fassung der Regierungsvorlage
angenommen ist.

Jch bitte jetzt, daß diejenigen Herren, welche den übrig bleibenden
Teil dieses Absatzes nach den Kommissionsbeschlüssenannehmen wollen,
sich erheben. (Geschieht.) Das ist die Mehrheit; der übrig bleibende

Teil ist nach den Kommissionsbeschlüsfen angenommen,
und ich stelle fest, daß der ganze § 2 in der Fassung, die er jetzt er-

halten hat. a n genommen ist.
Zu § 3 liegen vor die Anträge Nr. 602 der Abgeordneten von

Vrandenstein, Klocke und Lusensky (Hohensalza).
IsWortlant des Antrags:

an Stelle des § 3 folgende Bestimmungen anzunehmen:
3

Für Schäden, die durch die im F 1 bezeichneten Anlagen
trotz fehlerfreier Ausführung entstehen, ist insoweit Ersatz zu

leisten, als ohne die gesetzliche Ermächtigung zu den An-

lagen nach dem geltenden Rechte eine Ersatzpflicht bestehen
würde und die Billigkeit nach den Umständen eine Schadlos-
haltnng erfordert-

Ueber den Ersatzanspruch beschließt mit Ausschluß des

Rechtsweges endgültig der Bezirksausschuß
Der Ersatzanspruch erlischt, wenn er nicht vor dem Ab-

lanfe von fünf Jahren, bei Fischereischädenvor dem Ablaufe
von zehn Jahren nach der Ausführung des Teils der An-

lage, die den Schaden verursacht hat, geltend gemacht wird.

§ 3a
Die Ersatzpflicht liegt ob: ,

«

1. hinsichtlich der Schäden, die zu einem Deichverbande
gehörende Grundstückebetreffen, jedem Deichverbande
für sein Verbandsgebietz
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2. hinsichtlich der die Fischerei betreffenden Schäden
dem Staate ;

3. im übrigen den Vauherren, und zwar den als Bau-

herren beteiligten Deichverbänden den Geschädigten
gegenüber als Gesamtschuldnern, untereinander nach
Verhältnis der Beträge, die sie nach § 3 Abs. 2

aufzubringen haben.
Für Schäden, welche dem Staat oder Deichverbänden

als solchen entstehen, wirdbkeinErsatz geleistet.
3

Zum Ausgleich für die den Deichverbänden nach §3
obliegenden Verpflichtungen sowie für Maßnahmen, welche
die Beseitigung oder Verhütung von Schäden bezwecken, die

durch die im § 1 bezeichneten Anlagen entstehen können,
erhalten die Deichverbände aus den bereitgestellten Mitteln

folgende Beträge:
der Falkenauer Deichverband . . . . . 270000 M.
der Danziger Deichverband . . . . . . 330 000

»

und der Marienburger Deichverband . . 210000 »j
und Nr. 608 des Abgeordneten Meyer-Rottmannsdorf und sämtlicher
übrigen Mitglieder der freikonservativen Fraktion.

sWortlaut des Antrags:
im § 3 Abs. 8 statt »der Danziger Deichverband 830000 M.« —

zu setzen:
der Danziger Deichverband . . . . . . 2180 000 Nil

Jch eröffne die Besprechung. Das Wort hat der Abgeordnete
v. Brandenstein.

v. Brandenftein, Abgeordneter (kons.): Der§ Z der Regierungs-
vorlage war für uns unannehmbar, weil er einen Rechtsanspruch auf
Schadensersatz grundsätzlich verneinte und den Ersatz für Schaden dem

billigen Ermessen teils der betreffenden Deichverbände, teils der König-
lichen Staatsregierung überlassen wollte. Das schiert uns schon im

vorliegenden Falle unzulässig, um so mehr, als ja auch nach der

Regierungsvorlage Schäden von sehr namhaftem Betrage voranssichtlich
entstehen werden. Wir hatten aber ferner das Bedenken, daß es

prinzipiell sehr verhängnisvolle Folgen nach sich ziehen könnte, wenn

der Grundsatz festgestellt würde, daß in Fällen dieser Art das Recht

EinsSchadensersatzanspruch den Geschädigten direkt abgesprochen werden
«önnte.

,

Der vorliegende Antrag Rr. 602 enthält nach meinem Dafür-
halten im wesentlichen ein-e Verbesserung der Kommissionsbeschlüsse.
Wir hätten es zwar, wie schon erwähnt worden ist, lieber gesehen,
wenn die Entscheidung über ErsatzansprücheSchiedsgerichten statt den

Bezirksausschüssen überlassen worden wäre, müssen aber anerkennen,
daß in dieser Beziehung rechtliche Zweifel bestehen. Wir akzeptieren
deshalb den Bezirksausschuß. . .

Jm Gegensatz zu einem der Herren Vorredner muß ich bemerken,
daß die Bestimmung, nach welcher Schadensersatzansprüche nur binnen
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einer bestimmten Frist von 5 oder 10 Jahren, nachdem der betreffende
Teil der Anlage hergestellt ist, geltend gemacht werden können, uns als
eine durchaus praktische Maßregel erscheint. Schäden, die durch Wasser-
bauten entstehen, sind außerordentlich schwer nachzuweisen, und es ist
ebenso schwer, über solche Ansprüche zu entscheiden. Die Schwierig-
keiten wachsen mit der Länge der Zeit, die verflossen ist, seitdem die

betreffende Anlage hergestellt ist. Es ist im höchstenGrade wünschens-
wert, daß Uneinigkeiten und Streitigkeiten, die zwischen Deichverbänden
und ihren Angehörigen, auch zwischen Staat und der Fischerei, voraus-

sichtlich entstehen werden, nicht allzu lange hingezogen werden, sondern
sobald als möglich zur Ruhe kommen. Da auch die Königliche Staats-

regierung mit dem Inhalte des Antrags Nr. 602 sich einverstanden er-

klärt hat, kann ich nur befiirworten, den Antrag einstimmig anzunehmen.
Präsident v. Kröchem Das Wort hat der Abgeordnete Meyer-

Nottmannsdorf.
MepersRottmannSdorf, Abgeordneter (freikons.) : Meine politischen

Freunde wollen an meinem Antrage nach den Erklärungen der König-
lichen Staatsregier1mg, daß er unannehmbar ist nnd das Gesetz zu

Falle bringen würde, das Gesetz nicht scheitern lassen, nnd auch ich
Persönlich ziehe den Antrag zurück. Ich wäre dazu nicht in der Lage
gewesen, wenn ich nicht die entgegenkommende Erklärung des Herrn
Landwirtschastsministers erhalten hätte, und ich vertraue darauf, daß
Wohlwollen nnd Erwägungen der Billigkeit gegebenenfalls bei der

Königlichen Staatsregierung zum Ausdruck kommen werden. Jch hätte
gern den Danziger Verband noch etwas von seiner zu starken Belastung
befreit gesehen. Jch ziehe also meinen Antrag zurückund bitte, den

§ 2 in der Fassung des Antrages der Abgeordneten v. Braudeustein,
Klocke und Lusensky anzunehmen. (Bravol rechts.)
Präsident v. Kröchem Die Besprechungjst g es ch l os s e n. Wir

kommen zur Abstimmung.
Da der Antrag Nr. 603 zurückgezogen ist, so bitte ich, daß die-

fertigen Herren sicherheben, die den Antrag der Abgeordneten v. Branden-

stein, Klocke und Lusensky (Hohe11salza) auf Nr. 602 der Drucksachen
annehmen wollen. (Geschicht). Das ist die Mehrheit; der Antrag ist
angenommen und damit der § 3 in der Fassung der Kom-

mission beseitigt-
Es sind ferner angenommen §4, — 5, —- 6, —- 7, — 8,

——— 9, —- 10, — Ueberschrift und Einleitung.
Jch eröffne jetzt die Besprechnng über den Nesolntio ns -

an trag der Kommission auf Nr. 533 Seite 47 unter 2.

lsWortlaut des Antrages:
die Königliche Staatsregierung zu ersuchen, die nach Abschluß
der Nogat zur Offenhaltung des Pillauer Tiefs und Seegatts
in bisheriger Tiefe erforderlichen Beträge zur Herstellung, Unter-

haltnng nnd Benutzung von Baggergeräten, insoweit sie· nicht
nach vorliegendem Gesetze oder sonst zur Verfügung stehen,
rechtzeitig durch den Staatshaushaltsetat anzufordern.]



Das Wort wird nicht verlangt, Widerspruch wird nicht erhoben ;

auch dieser Antrag ist a ng eno mm en.

Jch eröffne jetzt die Vesprechung über die zu dem Entwurf ein-

gegangene Petition, hinsichtlich deren die Kommission auf Nr. 538

Seite 47 zu 3 einen Antrag gestellt hat.
lWortlaut des Antrags:

die Petition des Deichamts des Elbinger Deichverbandes zu

Elbing (Il 1048) um Festsetzung des Beitrages des Elbinger
Deichverbandes auf eine Million Mark und gesetzliche Ve-

stimmung der Höhe des dem Marienburger Deichverband zu

zahlenden Ablösungskapitals durch die Beschlußfassungüber die

Vorlage für erledigt zu erklären.] .

Es meldet sich niemand zum Wort; Widerspruch wird nicht er-

hoben. Auch dieser Antrag der Kommission ist angen o m m en.

Wir treten jetzt in die dritte L esung des Entwurfs ein.

Jch eröffne die allgemeine Besprechung. Das Wort

hat der Abgeordnete Wollkowski.
Wollkowski, Abgeordneter (kons.): Meine Herren, in Hinsicht auf

die Erklärung der Hohen Staatsregierung zugunsten des Danziger
Deichverbandes verzichte ich auf weitere Ausführungen und möchte nur

noch bemerken, daß zu den Antragstellern des zurückgezogenenAntrages
Nr. 603 auch mein Freund Karow und meine Wenigkeit gehören. Es

ist nur durch ein Mißverständnis unterblieben, unsere Namen mit unter

den hektographierten Abzug des Antrags zu setzen. Unter dem im

Druck erscheinenden Antrag werden auch unsere Namen erscheinen.
Präsident v. Kröchem Wir kommen jetzt zur Einzelbesprechu ng.

Z dZlurGeschäftsordnung hat das Wort der Abgeordnete Freiherr
v. e itz.

Frhr. v. Sedlitz und Neukirch, Abgeordneter (freikons.): Jch be-

antrage, den Gesetzentwurf en bloc anzunehmen.
Präsident v. Kröchew Sie haben den Antrag gehört; ein Wider-

sprnch dagegen erhebt sich nicht.
Ich bitte also diejenigen Herren, die die einzelnen Teile des Ent-

wnrfs en bloc annehmen wollen, sich zu erheben. (Geschieht.) Die

einzelnen Teile des Entwurfs sind ang eno m m en.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Entwurf im ganzen.

Jch bitte, daß diejenigen Herren sich erheben, die den Gesetzentwnrs
endgültig annehmen wollen. (Geschieht). Das ist die Mehrheit; der

Entwurf ist angenommen.

Einmalige Schlußberatung des Herrenhauses
über den Entwurf eines Gesetzes betreffend den Aogatabschlsuk

·

(Sitzung vom 16. Juni»1910.)
Verichterstatter· Graf Finck v. ItnckensteimSchönbergx Meine

Herren, ich möchte zunächst meinem lebhaften Bedauern darüber Ans-
druck geben, daß wir in die Lage versetzt sind, diesen hochwichtigen
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Gesetzentwurf hier durch einmalige Schlußberatung zur Berabschiedung
zu bringen. Es wäre äußerst wünschenswert gewesen, wenn wir Ge-

legenheit gehabt hätten, den Gesetzentwurf in der Kommission eingehend
durchzuberaten, unsere Anträge und Wünsche vorzutragen nnd Er-

klärungen der Königlichen Staatsregierung, wie sie im andern Hause
abgegeben worden sind, zu extrahieren. Bei der Geschäftslage ist es

ja leider nicht möglich, den Antrag zu stellen, den Gesetzentwurf in eine

Kommission zu verweisen, weil dann bedauerlicherweise der von vielen

sehnlichst erwartete Gesetzentwurf in dieser Session nicht mehr zur Ber-

abschiedung gelangen würde. Jch muß auch anerkennen, daß die Ber-

handlungen mit den Interessenten außerordentlich schwierig und sehr
langdauernd gewesen sind, und die Königliche Staatsregierung wohl
kaum in der Lage gewesen ist, den Gesetzentwurf eher einzubringen, als

sie es getan hat. Jch möchte der Königlichen Staatsregierung dafür
danken, daß sie den Gesetzentwurf überhaupt noch in dieser Session
eingebracht hat, damit nicht das wichtige Werk wieder ein Jahr ver-

schoben würde. Aber ich kann nicht nmhin zu sagen, daß des Andere

hans recht wohl etwas schneller hätte arbeiten können. Am 13. Mai

ist der Entwurf dort eingegangen und erst am 12. Juni hat die zweite
nnd dritte Beratung stattgefunden. Wäredort etwas schneller gearbeitet
worden. so wären wir wohl in der Lage gewesen, biet noch eine

Kommissionsberatung stattfinden zu lassen, was ich. Wie geftlgtp für
äußerst wünschenswert gehalten hätte.

Was den Entwurf selbst betrifft, so ist er der Abschluß eines

großartigen K.tlturtverks, das dazu dienen soll, die Berheernngen, die

seit Jahrhunderten die Weichfel in den Niederungen durch Hochwasfer
angerichtet hat, nach menschlichem Ermessen für immer uszthlktelL
Dank der Initiative der Königlicheu Staatsregierung, dank der Bereit-

willigkeit desLandtags in der Bewilligung der erforderlichen Gelder,
dank auch der Energie und Tatkraft der westpreußischenOberpräsidenten
und der ihnen unterstellten Beamten ist in dem letzten Jahrzehnt
schon unendlich viel Arbeit zur Regulierung der Weichsel nnd zur Ab-

wehr der Hochwasserschädeugeleistet worden. Durch das jetzige Gesetz
soll der Schlußsteiu zu den bisherigen Arbeiten gelegt werden.

·

Meine Herren, bei allen Projekten, bei allen Arbeiten ist der Ge-
danke der leitende gewesen, Mittel und Wege ausfindig zu machen,
um das in jedem Frühjahr-, wenn die Weichsel in ihrem Quellgebiet
auftaut, eintretende Hochwasser glatt durch die Weichsel bis zur

Niüudnng abzuführen. Zu diesem Zweck sind drei verschiedene Punkte
als notwendig erkannt worden. Das ist einmal die Verbesserung der

Mündung der Weichsel, zweitens die Herstellung eines etwa tausend
Nierer breiten Hochwasscrprofils in der Weichsel nnd drittens die Re-

gulierung des Abflusses der Nogat. Die beiden ersten Punkte haben
zu besonderen Schwierigkeiten im allgemeinen keinen Anlaß gegeben-
Sie sind durch die Gesetze vozt 1888 und 1900 zum größten Teil ans-

gesiihrt, indem man den Durchstich der Weichsel bei Schiewentht ge-

macht und der Weichsel bis fast zum Ausfluß der Avgat ein Hoch-
wasserprofil von tausend Metern gegeben hat. Der dritte Punkt- die



Regulierung der Nogat, hat stets zu großen Schwierigkeiten Anlaß
gegeben. Bereits im Entwurf von 1877 —- das ist der Entwurf, auf
dem die ganzen Arbeiten basieren —- war der vollständige Abschluß
der Nogat vorgesehen. Er kam aber nicht zum Vorschlag, weil seiner
Zeit die Akademie für Bauwesen sich dahin geäußert hatte, daß ein

Abschluß der Nogat schädlicheEinflüsse haben könnte, auch das Pillauer
Tief und die Königsberger Schiffahrt gefährdet werden könnte. Daher
ist im Gesetz von 1888 nicht der Abschluß der Nogat, sondern ein Eis-

wehr vorgesehen. Von der Ausführung dieses Eiswehrs hat man aus

verschiedenen Gründen Abstand genommen, weil man sich überzeugt
hatte, daß damit nicht der erhoffte Zweck erreicht werden könnte. Nun-

mehr hat die Akademie für Bauwesen im Jahre 1898 ihre Ansicht ge-
ändert. Sie hat gesagt, daß, wenn die beiden erst erwähnten Arbeiten,
Aenderung der Mündung der Weichsel und Durchführung des Hoch-
wasserprofils, ausgeführt werden, unter Berücksichtigung der jetzt vor-

handenen ganz vorzüglichen Bagger ein Abschluß der Nogat stattfinden
und dabei doch das Pillauer Tief so erhalten werden könnte, daß die

Schiffahrt nicht gefährdet wäre. Daraufhin hat sich die Königliche
Staatsregierung entschlossen, nunmehr mit dem Abschluß der Nogat
vor-zugehen Dieser Abschluß konnte auf verschiedene Weise ausgeführt
werden« Erstens war die Alöglichkeit gegeben, den Wasserzufluß über-
haupt abzuschneiden. Die Folge wäre gewesen, daß die Nogat aus-

getrocknet wäre, wodurch erhebliche Schädigungen für die angrenzenden
Besitzer entstanden wären; der Grundwassersviegel hätte sich vollkommen

verändert, und außerdem wäre die Möglichkeit, die Nogat schiffbar zu

erhalten, nicht mehr gegeben gewesen; auch die Fischerei hätte auf-
gehört. Die zweite Möglichkeit bestand darin, nur das Hochwasser ab-

zuhalten und das mittlere Wasser durch die Nogat fließen zu lassen.
Auch dieser Gedanke ist aufgegeben worden, weil man fürchtete, daß
dann das Weichselbett nicht die genügende Strommenge haben würde,
um in der Lage zu sein, im Frühjahr Hochwasser und Eis abzuführen.
Die dritte Möglichkeit, zu der die Königliche Staatsregierung jetzt den

«

Vorschlag gemacht hat, ist die, nur einen geringen Teil des Wassers
«

in die Nogat abfließen zu lassen, die Nogat selbst zu kanalisieren und

den Wasserstand durch Stauschleusen zu regulieren. Es wird dadurch
erreicht, daß das ganze Wasser den Weichselstrom entlang gehen kann.

Es wird zweitens erreicht, daß die Marienburger und Nogat-Niederung
vollkonnnen vor jedem Hochwasser geschütztsind, nnd drittens, daß die

Nogat schisfbar gemacht werden kann· Jch glaube wohl, daß diesem
Projekt von allen, die bisher aufgetaucht sind, entschieden der Vorzug
gegeben werden muß» und es läßt sich annehmen, daß, wenn es zur

Ausführung kommt, allen Interessenten am besten gedient ist«
Meine Herren, der Abschluß selbst soll, wie ich gesagt habe, durch

Anleguug eines Dammes erfolgen. Außerdem aber sind selbstredend
verschiedene Folgeeinrichtuugen notwendig Eine dieser Folge-
einrichtungen ist die Verlängerung der Dirschauer Brücke. Diese ist
erforderlich, weil der Deich an der Brücke einen Knick macht,—welcher
beseitigt werden muß. Fernere Folgeeinrichttmgen sind unter anderen



Veränderungen von verschiedenen Deichen in der Weichsel und die

Fortsetzung der Profilerweiterung der Weichsel bis zu dem jetzigen
Abschlußpunkte

Die Kosten dieses Vrojektes betragen 18 CMillionerr Hiervon hat
die Staatsregierung die Kosten für die Dirschauer Brücke im Betrage
von 6 Millionen Mark zu tragen übernommen, weil sie der Ansicht ist.
daß diese Erweiterung nicht im Landeskulturinteresse, sondern aus

sonstigen Umständen notwendig wird. Von den übrigen 11 Millionen
übernimmt die Staatsregierung zwei Drittel, die interessierten Deich-
verbände ein Drittel·

Mit den verschiedenen Deichverbänden haben nun

Beratnngen über die Höhe der Kosten stattgefunden. Zwei
Deichv»erbände,der Marienburger und der Einlager,haben
sich mit den auf siefallendenKosten einverstanden erklärt,
der Elbinger hat dies nicht tun zu können geglaubt. Jm
anderen Hause ist daraufhin im Interesse der Elbinger
Niederung ein Antrag gestellt worden, den Beitrag der

Elbinger Niederung um 300000 Mark zu ermäßigen. Der

Elbinger Deichverband behauptet, daß der Vorteil, den
er hätte, nicht so bedeutend wäre, namentlich nicht im

Verhältnis zu dem der übrigen Beteiligten. Er behauptet
ferner, daß ihm seinerzeit ein Eiswehr versprochen wäre,
wodurch der Nogatabschluß ohne weitere Kostenfür ihn er-

reicht sein würde. Er hat seine Zustimmung zu dem Ge-

setzentwurf davon abhängig gemacht, daß der von ihm zu

leistende Kostenbeitrag aus 1 Million festgesetzt würde.

Meine Herren, die Königliche Staatsregierung hat, ob-

wohl die Eingabe des Elbinger Deichverbandes im

anderen Hause von Herren, die mit den örtlichen Verhält-
nissen genau Bescheid wissen, sehr eingehend begründet
worden ist, doch geglaubt, darauf bestehen zu müssen, daß
vom Elbinger Deichverband die ganze Summe verlangt
wird, und dieses Verlangen in der Form gestellt, daß
sie sonst das Gesetz für nnannehmbar erklären würde-

Unter dem Druck dieser Erklärung hat dann das andere

Haus nachgegeben und es tritt nun der Zustand ein, daß
der Elbinger Deichverband durch ein Gesetz gezwungen
wird, die ganze Summe der Kosten aus sich zu nehmen.
Es ist das zweifellos recht bedauerlich, wenn bei einem

so großen Kulturwerk einer der Hauptinteressenten ge-

wissermaßen nicht freiwillig die Kosten übernimmt,
sondern durch das Gesetz dazu gezwungen werden muß.
Jch hätte, zumal als Westpreuße, gern gewünscht-, daß die

Regierung diese Kosten übernommen haben würde. Da

dies aber nicht möglich gewesen ist, kann auch ich mich der

Notwendigkeit nur fügen und auch Sie nur bitten, dem

Beschlusse des anderen Hauses beizutreten.



Außer der Geldfrage ist aber noch eine sehr wichtige Frage die
der Bauausführnng Die Königliche Staatsregierung stand auf dem

Standpunkt, daß, da es sich um ein Unternehmen im Interesse der

Landeskultur handelt, die Interessenten auch die Bauausführenden sein
müßten, und hat in diesem Sinne auch mit sämtlichen Interessenten
verhandelt. Die Interessenten waren aber nicht zu bewegen, als Bau-

herren dies Bauausführung zu übernehmen,und zwar weil sie befürchteten.
daß etwaige Entschädigungen, die später infolge der Ausführung des

Projektes zu zahlen wären, ihnen zur Last fallen würden, und weil sie
sich sagten, daß sie keine Möglichkeit hätten, die Schäden, die etwa ent-

stehen würden, selbst zu übernehmen. Daraufhin ist ihnen von der

Königlichen Staatsregierung klargelegt worden, daß die Entschädigung
für Schäden, die durch Arbeiten aus dem Gesetz entstehen würden,
überhaupt nicht zu zahlen sind, wie das ja nach der gleichmäßigen
Rechtsprechung der höchstenGerichte anerkannt worden ist. Darauf
haben die Interessenten aber entgegnet: ja, die Urteile der Gerichte
könnten sich ändern, und haben sich nach wie vor geweigert, die Bau-

herren fiir diese Bauten zu sein. Die Königliche Staatsregierung ist
dann weiter gegangen und hat, um den Widerstand der Interessenten
zu brechen, die Bestimmung in das Gesetz aufgenommen, daß eine

Schadeusersatzpflicht überhaupt nicht stattfindet. Das wäre vielleicht ein

Weg gewesen, der gangbar war, und die beteiligten Berbände haben
sich dann danach auch tatsächlichbereit erklärt, unter dieser Bedingung
als Banherren aufzutreten. Aber das andere Haus hat diesen Weg
wieder verlassen und gesagt, daß es doch nicht angängig sei, hier einen

Präzedenzfall zu schaffen und im Gesetz zu bestimmen, eine Entschädigung
für Eingriffe in Privatrechte, die aufgrund einer gesetzlichenErmächtigung
vorgenommen werden, solle nicht gewährt werden; das Nähere darüber
wird bei § 3 zur Besprechung gelangen. Die Von der Königlichen Staats-

regiernng geplante Regelung der Entschädigungsfrage konnte in der
Art auch nur vorgeschlagen werden, weil sonst im Gesetz schon aus-

reichend für Beseitigung jeden Schadens gesorgt ist, und zwar dadurch,
daß verschiedenen beteiligten Deichverbäuden für etwaige Schäden er-

hebliche Mittel bewilligt sind. Diese Mittel sind aber immerhin einzelnen
Verbänden nicht als ganz genügend erschienen. So hat der Danziger
Deichverband wiederholt die Regierung gebeten, die ihm bewilligte
Summe doch noch zu erhöhen. Meine Herren, es ist zwar nicht mög-
lich gewesen, dem Danziger Deichverband eine feste Zusicherung in

Gestalt einer bestimmten Stimme zu geben; es hat indessen der Ber-
treter des Herrn Ministers im Plenum des anderen Hauses eine Er-

klärung abgegeben, die die Danziger beruhigen kann und wohl auch,
wie ich höre, beruhigen wird.

Was nun die Borteile anlangt, welche dieses ganz bedeutende
Werk für die Anlieger hat, so sind sie ganz bedeutend. Ich will nur

einige kurz erwähnen. Der hochwasserfreie Abfluß der Nogat hält das

ganze Hochwasser künftig von der Nogatniedernng ab ; sie ist sicher,
niemals wieder Hochwasserzu bekommen. Sie braucht die Deiche, die

sie bisher unterhalten mußte, nicht mehr zu überwachen und zu unter-



halten. Der Grundwasserstand wird ein gleichmäßiger sein, sodaß die

Beackerung leichter wird Und die Böden an Güte gewinnen. Ferner
kommt die bessere Schiffbarmachung der Avgat hinzu, die für die An-

lieger auch von erheblichem Vorteil ist. Anderseits haben die, die an

der Weichsel liegende Ländereien besitzen, gleichfalls großenNutzen von

dem ganzen Werke.

Jch will noch kurz auf die Bedenken wegen der Fischerei und

wegen des Villauer Tiefs eingehen. Die Entschädigung der Fischerei
in der Nogat ist nicht vorgesehen, weil man ihre Schädigung nicht be-

fürchtet; wohl aber ist sie für das Haff in Aussicht genommen, und

zwar hat die Königliche Staatsregierung hierfür die Summe von

1100000 Mark eingestellt, welche nach Ansicht der betreffenden Sach-
verständigen genügen wird, um die beteiligten Interessenten bei etwaigem
Schaden zu entschädigen. Was das Villauer Tief betrifft, so sind die
Bedenken noch nicht ganz beseitigt. Es ist aber auch hier eine Er-

klärung der Königlicheu Staatsregierung abgegeben, die nach jeder
Richtung hin befriedigen kann, sodaß auch die Ostvreußen, glaube ich,
sich vollständig mit dem Projekt einverstanden erklären können, und sie
haben das auch bereits zum Ausdruck gebracht. Es ist natürlich von
großem Werte, daß bei diesem Werke auch keine Schädigung einer

Rachbarprovinz eintritt, und ich glaube, daß das auch in keiner Weise
der Fall sein wird.

·

Jch habe mir in ganz kurzen Worten erlaubt —- ich habe erst
gestern das Referat bekommen —, Jhnen im großen nnd Ganzen die

Gesichtspunkte, die maßgebend gewesen sind, vorzutragen. Jch kann
nur wiederholen, daß dieses Werk ein Kulturwerk ersten Ranges ist,
das zum Abschluß kommen soll, und ich kann nur die Hoffnung aus-

sprechen, daß alle die Erwartungen, — die von den Interessenten an das
Werk geknüpft werden, in voller Weise in Erfüllung gehen. Jch möchte
aber zugleich an die Königliche Staatsregierung die Bitte aussprechen,
daß sie die Zusicherungen, die sie gegeben hat, auch in loyalster Weise
in Erfüllung bringt. Jch glaube, daß dann das Werk allen zum

Segen gereichen wird. Jch kann Sie nur bitten, dem Gesetzentwurf in

der Form, wie er vom Abgeordnetenhaus zu uns gelangt ist, Jhre
Zustimmung zu geben.
Präsident: Jch eröffne die Generaldiskufsion und gebe das

Wort Herrn Bürgermeister Mertenx
Dr. Merten: Meine Herren, im Interesse der Anlieger der Nogat

ist es mit Freude zu begrüßen, daß die Verabschiedung dieses Gesetzes
noch in der laufenden Tagung erfolgen soll. Man mag es bedauern,
daß die Wünsche der Deichverbände bezüglich der Art der Verteilung
nicht allseitig in Erfüllung gegangen sind nnd daß die Königliche
Staatsregierung eine anderweitige Verteilung im Abgeordnetenhause
siir unannehmbar erklärt hat. Die Hauptsache bleibt aber doch, daß
das große Knlturwerk nun endlich ausgeführt wird, und ich wäre der

Königlichen Staatsregierung für eine Erklärung dankbar, binnen welcher
Frist die Ausführungsarbeiten vorgenommen werden sollen. Jedes
Jahr Verzögerung in der Ausführung beschwört große Gefahren für

l-
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das Gut und Blut der Riederungsbevölkerüng herauf, die durcheiue
schleunige Fertigstellung der Arbeiten jedenfalls vermindert werden.

Aber, meine Herren, in den Becher der Freude, welche die

Regulierung der Rogat in allen beteiligten Kreisen erweckt, fällt auch
ein bitterer Tropfen, herrührend von den an Handel und Schiff-
fahrt auf der Rogat interessierten Berbänden und Stiidten.- Diese
Kreise sind lebhaft beunruhigt durch einen kurzen Satz in der Be-
gründung der Gesetzesvorlage, der lautet: »Auf der kanalisierten Rogat
sollen Schiffahrtsabgaben erhoben werden« Meine Herren, ich will

heute nicht eine Debatte über die Zweckmäßigkeit oder Berechtigung
von Schiffahrtsabgaben im allgemeinen heraufbeschwören,aber ich kann

diese Absicht der Königlichen Staatsregierung im vorliegenden Falle
doch nicht unwidersprochen lassen. Einmal sind die Schiffahrtss
abgaben ihrem ganzen Wesen nach doch nur da berechtigt, wo es sich
um ein Unternehmen im Interesse der Schiffahrt handelt, wo die

Hebung der Schiffahrt der Zweck des Gesetzes und der Aufwendungen
ist. Jm vorliegenden Falle ergibt sich aber ans der Begründung des

Gesetzentwurfs selbst, daß das Regulierungswerk als ein im Landeskultur-

interesse liegendes Unternehmen, als ein »Deichs und Meliorationsnntew

nehmen« seitens der Königlichen Staatsregierung betrachtet wird, das
nur nebenher auch eine Förderung der Schiffahrt in sich schließt, inso-
fern als die zur Erhaltung und Regulierung des Grundwasferftandes
notwendige Herstellung von Staustufen in der Rogat gleichzeitig und

ohne besondere Aufwendungen die Wiederaufnahme der Schiffahrt er-

möglicht. Jst aber der ausgespro chene Zweck des Gesetzes der

Schutz der Anlieger vor Hochwasser und Eisgefahr, wie läßt es

sich dann rechtfertigen, daß fiir die Herstellung und Unterhaltung dieses
Schutzes von d ritte r Seite, von den Schiffahrttreibenden, Abgaben
erhoben werden sollen?

Es kommt hinzu, daß auch Gründe der Billigkeit gegen die Ab-

sicht der Königlichen Staatsregierung sprechen. Der bestehende Zu-
stand, der eine geordnete Schiffahrt fast zur Unmöglichkeit macht, ist
künstlichdurch die Maßnahmen der Königlicheu Staatsregierung in den

Jahren 18248 bis 1853 herbeigeführt worden« Jahrhundertelang war

der Zustand so, daß die Nogat ebensoviel oder mehr Wasser mit sich
führte als die geteilte Weichsel, sodaß Handel und Schiffahrt auf dieser
Strecke der Rogat sich ungehindert entfalten konnten. An diesem
natürlichen Zustande wurde erst durch die Regulierungsarbeiten
der vorgenannten Jahre etwas geändert, indem die Abzweigung der

Nogat um einige Kilometer nördlich verschoben und ein Kanal zwischen
Rogat und Weichsel hergestellt wurde. Die Befürchtungen, die damals

schon gegen diese Regulierung von den Schiffahrtsinteressenten erhoben
wurden, sind leider allzusehr in Erfüllung gegangen: es wird in der

Gesetzesbegründung zugegeben, daß die Schiffahrt nach und nach fast
gänzlich aufgehört hat, weil infolge der anderweiten Teilung der Wasser-
massen der Nogat zu wenig Wasser zugeführt wurdez Nun soll der

alte, der Schiffahrt günstige Zustand, wenn auch auf andere Weise,
wieder hergestellt, es soll Handel und Schiffahrt auf der Rogat wieder



ermöglichtwerden. Aber f·ürdie Wiederherstellung des alten Zustandes,
der seinerzeit nur unter Widerspruch der Schiffahrtsinteressenten und
unter beruhigenden Zusicherungen der Staatsregierung beseitigt worden

ist, dessen Beseitigung Handel und Schiffahrt in schwerster Weise ge-

schädigt hat, für diese Wiederherstellung sollen nun die Schiffahrts-
und Handelsinteressenten Schiffahrtsabgaben leisten. Jch glaube nicht,
daß dieses Ansinnen der vorgetragenen Sachlage der Billigkeit ent-

spricht. Auf die Borsteijässugender Elbinger Interessenten aus Handel und

Schiffahrt wurde sogar von der Regierung wiederholt die Zusicherung
abgegeben, daß die Schiffahrt aus der Nogat stets unbehindert bleiben
und auf die Interessen des Handels auch bezüglichder Abgaben stets
die größte Rücksichtgenommen werden sollte. Nun wird nach langem
Warten endlich die Schiffahrtsmöglichkeit selbst zwar wieder hergestellt,
aber leider wird die Freude durch die in Aussicht gestellten Schiffahrts-
abgaben sehr erheblich beeinträchtigt. Jch möchte darum die Bitte an

die Königliche Staatsregierung richten, von dieser Absicht Abstand zu

nehmen und jedenfalls bezüglich der Höhe der Schiffahrtsabgaben eine

beruhigende Erklärung abzugeben.
Präsiiiiesksx HEFT-EsTsiort hat der Herr Landwirtschaftsministen
Minksnr ««".««l» -s-«..c"s"i«:s:)irtschaft,Domänen und Forsten v. Arnim:

Jch bin dem ist-gen «:;E::r5chterstatterdankbar für die freundliche Kritik,
die er an dem Is.;-iourfe geübt hat. Nur in einem Punkte schien
er mir doch einen Its-sen Tadel in seine Kritik einzuslechten. Er meinte,
die Königliche Staatsregierung wäre wohl etwas hart mit dem Elbinger
Deichverband umgegangen. Meine Herren, das ganze Weichsels
regnlierungsimternehmen ist ein einheitliches Werk, das in drei Etappen
durchgeführt worden ist resp. werden wird, einmal durch das Gesetz
von 1888, dann durch das Gesetz von 1900 und schließlichdurch die

gejzenwärtige Vorlage. Es ist ein einheitliches Werk, dessen Wirkung
und dessen Kosten einheitlich beurteilt werden müssen-

Wie stellen sich nun die Beiträge der verschiedenen DeichverbändekZ
Meine Herren, der Elbinger Deichverband hat ein-: Fläche von 36000

Hektar mit einem Grundsteuerreinertrag von 35,18 Mark pro Hektar,
der Marienburger Deichverband hat eine Fläche von 68 000 Hektar —-

nicht ganz doppelt so viel — mit einem geringeren Grundsteuerreinertrag,
nämlich von nur 28,13 Mark pro Hektar. Demgegenüber stellen sich
nun die Beiträge, die zu dem Gesamtwerk aufgrund der drei Gesetze
seitens der Deichverbände aufzubringen sind, folgendermaßen: Der

Elbinger Deichverband hätte aufzubringen im ganzen 3430 000 Mark
—- ich nenne nur die runden Zahlen —, der Marienburger Deich-
verband, der nicht halb so groß ist und einen geringen Grundsteuers
reinertrag hat, 7 470 000 Mark, also über doppelt so viel. Meine

Herren, daraus ergibt sich schon, daß der Elbinger Deichverband nicht
in ungerechtfertigter Weise zu hoch belastet worden ist-—Außerdem bleibt
dem Marienburger Deichverband die Last der Erhaltung der Deiche an

der Weichsel. Dem Elbinger Deichverband wird eigentlich fast jede
Deichlast genommen. Seine Deiche liegen zum Teil am Haff, sind dort

aber verhältnismäßigniedrig und erfordern nur verhältnismäßigniedrige
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Unterhaltungskosten. Die Hanptdeiche liegen ander Nogatz das waren

Deiche, die stark gefährdet waren nnd immer erhebliche Unterhaltungss
kosten beanspruchten. Diese Deiche werden jetzt vollständig in Schlaf
gelegt, bedürfen also keiner Unterhaltungskosten mehr. Die Unter-

haltungskosten hierfür werden dem Elbinger Deichverband also ge-
nominen.

Wenn scheinbar —-—« und das ist ja auch in der Begründung ans-

geführt — die Mehrleist, die der Elbinger Deichverband zu tragen
haben wird, um 30 Pfennige höher ist als die Mehrleist, die dein

Marienburger Deichverband durch das letzte Gesetz auferlegt wird, so
ist das doch nur eine scheinbare Erhöhung. Es ist bei dieser Berechnung
nicht berücksichtigt,daß für den Elbinger Deichverband die gesamten
Deichnnterhaltungslasten an der Nogat in Zukunft fortfallen werden,
daß er also ganz erhebliche Ersparnisse machen wird, die diesen Mehr-
betrag wahrscheinlich weit übersteigen werden-

Dann hat der Herr Vorredner sich darüber beklagt, daß in der

Nogat Schiffahrtsabgaben in Aussicht genommen werden. Meine

Herren, das entspricht im allgemeinen den Beschlüssen,. die bezüglich
der Schiffahrtsabgaben in beiden Häusern gefaßt worden sind. Es

handelt sich hier um eine ganz erhebliche Verbesserung in der Schiff-
fahrt, und zwar nicht nur um eine Verbesserung des gegenwärtigen
Zustandes, sondern auch um eine Verbesserung des früheren Zustandes,
auf den der Herr Vorredner Bezug genommen hat. Aus diesen
Gründen ist die Erhebung einer Schiffahrtsabgabe durchaus gerecht-
fertigt. Jch glaube nicht, daß sie so hoch sein wird, daß der Elbinger
Handel damit irgendwie geschädigt werden wird.

.

Präsident: Das Wort wird nicht weiter verlangt; ich schließedie
G eneraldiskussion und frage den Herrn Verichterstatter, ob er

noch das Wort wünscht. --——- Der Herr Verichterstatter verzichtet.
Wir kommen nun zur Spezialdiskussion. §1.— Der

Herr Verichterstatter verzichtet· Jch eröffne die Diskussion — und

schließesie, da sich niemand zum Worte meldet. § 1 ist angenommen.
. Jch gebe dem Herrn Berichterstatter das Wort.

Verichterstatter Graf Finck von Finckenstein-Sch«o«nberg:Nieine

Herren, zu § 2 ist eine kleine Aenderung gegenüber der Regierungs-
vorlage im Abgeordnetenhause beschlossen worden« Die Summe von

494 000 Mark, die der EinlageDeichverband zu zahlen hat, ist in zwei
Summen geteilt, und zwar 444 000 Mark, die der Anlage-Deich-
verband, und 50 000 Mark, die die Zeyers Vorder- und Nieder-Kampen
zahlen sollen. Diese Teilung der Beiträge war zwischen den beiden

Verbänden bereits verabredet. Die Zehers Vorder- und Nieder-Kampen
haben sich bereit erklärt, dem EinlagesDeichverband die 50 000 Mark

zu zahlen, und es ist nur wünschenswert, daß dies auch in dem Gesetz
znm Ausdruck gekommen ist. Die Beteiligten sind mit diesen Summen

nach jeder Richtung hin einverstanden
Präsident: Jch eröffne die Diskussion — und schließesie, da sieh

niemand zum Worte meldet. § 2 ist angenommen.

§ 3. Der Herr Verichterstatter hat das Wort-



w724 —

Berichterstatter Graf Finck von Finckenftein-Sch6nberg: §3
regelt die Schadensersatzpflicht. Wie ich vorhin schon hervorgehoben
habe, war in der Regierungsvorlage ausgesprochen worden, daß eine

Ersatzpflicht überhaupt nicht bestehen solle. Das Abgeordnetenhaus
hat nun die Fassung so gewählt. daß es sagt: es ist insoweit Ersatz zu
leisten, als ohne die gesetzliche Ermächtigung zu den Anlagen nach dem

geltenden Recht eine Ersatzpslicht bestehen würde und die Billigkeit nach
den Umständen eine Schadloshaltung erfordert. Es hat dann neu hin-
eingebracht, daß über den Ersatzanspruch der Bezirksausschuß mit Aus-

schluß des Rechtsweges endgültig beschließt. Dieser Weg ist nicht von

allen als der beste bezeichnet worden; viele hätten gewünscht, daß ein

Schiedsgericht die Regelung dieser Ersatzansprüche treffen sollte. Jn-
dessen haben sich da rechtliche Bedenken entgegengestellt, und es ist
schließlichja der Bezirksausschuß auch eine Behörde, die mit den ört-

lichen Verhältnissen genau Bescheid weiß und von der anzunehmen ist,
daß sie unbillige Forderungen in der richtigen Weise abweisen wird-

Es ist neu hinzugekommen, daß der Erfatzanspruch erlöschen soll,
wenn er nicht vor dem Ablaufe von fünf Jahren, bei Fischereischäden
vor dem Ablaufe von zehn Jahren nach der Ausführung des Teiles
der Anlage, die den Schaden verursacht hat, geltend gemacht wird.

Meine Herren, das ist auch eine Bergünstigung, die den betreffenden
Deichverbänden zugute kommt, daß nach fünf Jahren weitere Ent-

schädigungsansprüchenicht mehr gestellt werden können, und ich glaube,
daß sich die betreffenden Interessenten auch mit diesen Bestimmungen
wohl einverstanden erklären können.

Präsident: Jch eröffne die Diskussion — und schließesie, da sich
niemand zum Worte meldet. § 3 ist angenommen.

§Zt. Der Herr Berichterstatter verzichtet. Jch eröffne die Dis-

kussion ——, schließesie, da eine Wortmeldung nicht erfolgt ist, und er-

kläre auch § Zl für angenommen.
Wir kommen zu § 5. Das Wort hat der Herr Berichterstatter.
Berichterstatter Graf Finck von Finckenftein-Sch6nberg: Meine

Herren, § 5 handelt über die Summen, die die betreffenden Deich-
verbände zum Ausgleich von Schäden erhalten sollen. Jch habe vor-

hin schon erwähnt, daß der Danziger Deichverband die Summen, die

er bekommen muß nach Anschlagen, die gemacht worden sind, aus
480000 Mark berechnet, während für ihn nur 330 000 Mark aus-

geworfen sind. Mit Rücksicht auf einen Antrag, die Summe ent-

sprechend zu erhöhen, ist im anderen Hause folgende Erklärung ab-

gegeben worden, die ich hier verlesen möchte, weil ich sie für außer-
ordentlich wichtig halte. Der Herr Regierungsvertreter hat erklärt:

Wenn die technischen Annahmen, welche der Berechnung der
- dem Danziger Deichverband zugebilligten Entschädigungssurnme

von 330 000 Mark zugrunde gelegt sind, wider Erwarten sich
als unzutreffend erweisen und der Danziger Deichverband in-

folgedessen mit dem gewährten Pauschbetrag auch bei spar-
samer und wirtschaftlicher Verwendung nicht auskommen sollte,
so würde die Staatsregierung bereit sein, die Gewährung eines
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angemessenen, der Leistungsfähigkeitdes DanzigerDeichverbandes
entsprechenden Zuschusses in Erwägung zu ziehen.

Meine Herren, auf Grund dieser Erklärung hat der Antragsteller
im andern Hause seinen Antrag zurückgezogen,und ich glaube, daß sich
auch der Danziger Deichverband bei diesem doch immerhin weiten Ent-

gegenkommen der KöniglichenStaatsregierung damit wird einverstanden
erklären können. Er wird jedenfalls unter allen Umständen davor ge-

sichert sein, daß er mehr bezahlt als. die 330000 Mark, die er bekommt.
—- Jch kann also nur bitten, diesen Paragraphen anzunehmen.
Präsident: Jch eröffne die Diskussion. —- schließe sie, da sich

niemand zum Wort meldet, und erkläre § 5 für angenommen.

§ 6. — Der Herr Verichterstatter verzichtet. Auch sonst wird das

Wort nicht verlangt. Jch erkläre § 6 für angenommen.
§ 7. Das Wort hat der Herr Berichterstatter.

Verichterstatter Graf Jinek von Finckenftein-Schänberg: Jm § 5

der ursprünglichen Regierungsvorlage war vorgesehen, daß der Damm,
durch welchen der Nogatabschluß bewirkt wird, von den verschiedenen
Deichvcrbänden unterhalten werden soll. Es ist im Abgeordneten-
hause beschlossen worden, daß diese Dammstrecke von 850 Metern vom

Staate zu unterhalten ist. Jch halte das für auserordentlich günstig
und wünschenswert, da doch der Staat allein in der Lage ist, das am

besten und sichersten zu machen. Jch kann also nur bitten, dieser
Aeuderung Jhre Zustimmung zu geben.
Präsident: Das Wort wird nicht weiter verlangt. Jch erkläre

§ 7 für angenommen.
§ 8. Der Herr Berichterstatter hat das Wort.

Verichterstatter Finck von Iinekenstein-Sehönberg: Jn § 8 war

die Aufhebung des § 1 des Gesetzes von 1888 nötig, weil dort die

Errichtung eines Eiswehrs beschlossen war. Das ist ja jetzt un-

möglich.
Präsident: Das Wort wird zu § 8 nicht weiter verlangt; ich er-

kläre § 8 für angenommen.
§ 9. Der Herr Berichterstatter — verzichtet. Zum Wort hat sich

zu § 9 niemand gemeldet. Jch erkläre § 9 für angenommen.

§ 10. Der Herr Verichterstatter hat das Wort.

Berichterstatter Graf Finck von Itnckenstein-Sch6nberg: Jm
§ 10 ist ein Zusatz gemacht worden, welcher lautet: ·

Behufs Beschaffung des Kostenbeitrages, den die Inter-
essenten nach §2 zu übernehmen haben, wird die Staats-

regierung ermächtigt,ein Darlehen bis zur Höhe der Interessenten-
beiträge (§ 2) herzugeben, das zu einem angemessenen Zins-
fuße zu verzinsen nnd mit ein Prozent zu tilgen ist.

Jch halte diesen Zusatz für unbedenklich und bitte ihn anzunehmen.
Präsident: Ich eröffne die Diskussion über § 10 — schließe sie

und erkläre § 10 für angenommen.

§ 11. Der Herr Verichterstatter — verzichtet. Da sich niemand

zum Worte gemeldet hat, erkläre ich § 11 für angenommen.

§ 12. Der Herr Berichterstatter hat das Wort.



Berichterstatter Graf Finck von Finckenstein-Schönberg: Zu
§ 12 möchte ich nicht als Berichterstatter, sondern als Mitglied des

Hauses eine Frage zur Sprache bringen. Es handelt sich um die

Ausführung der Dirschauer Brücke und um die notwendigen Arbeiten,
die da mit der Erneuerung der Nampe gemacht werden müssen. Jn
der Begründung ist gesagt, daß alle Chausseebauten und Ehaussees
1unbauten, die durch das Werk nötig werden. von den betreffenden
Interessenten zu tragen sind. Wäre dies der Fall, so würde die Pro-
vinz Westpreußen einen Betrag von 100 000 Mark aufwenden müssen,
um eine Ehaussee zu verlegen, die von dem Deich abgeschnitten wird,
und um eine neue Nampe anzulegen. Jch gebe wohl zu, daß es all-

gemeiner Rechtsgrundsatz ist, daß die Rampen von den Interessenten
hergestellt werden müssen. Jch möchte aber doch der Staatsregierung
zur Erwägung anheimstellen, daß der Fall hier besonders liegt und

möchte die Königliche Staatsregierung bitten, auch in diesem Falle, wie

sie ja in dem Gesetzentwurf oft entgegenkommend gewesen ist, sich der

Provinz weiter entgegenkommend zu zeigen. Jch möchte darauf hin-
weisen, daß auch ist vielen anderen Fällen, so bei der Veränderung
zur Brücke über die Weichsel und Nogat, die Kosten von der Staats-

regiernng getragen worden sind.
Präsident: Das Wort wird sonst nicht verlangt. Jch erkläre §

12 für angenommen.
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über Ueberschrift und

Einleitung. — Beides ist angenommen.

Nun würde die Gesamtabstimmung folgen. Jch bitte, daß die-

jeuigen Herren, die der Gesetzesvorlage ihre Zustimmung geben wollen,
sich von ihren Plätzen erheben. (Geschieht.) Das ist die grosze
Majorität Der G esetz entwurf ist ang eno mmen.

Entwurf des Gesetzes, betr. den Nogatabsehluß,
nach den Beschlüssen des Hauses der Abgeordneten und des

Herrenhauses.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen nsw.,

verordnen mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtags der

Monarchie, was folgt:
§ 1

Die Staatsregierung wid ermächtigt,zur Abwendung von Hoch-
wasser- und Eisgefahren

1. die Durchdeichung der Nogat bei Pieckel,
’2. die Erweiterung der Dirschauer Weichselbrücken

nach Maßgabe der von den zuständigenMinistern festzustellenden Ent-

würse, deren Kosten
zu 1. auf 11546000 M.

zu L. auf 6560000 ,,

berechnet sind, herbeizuführen
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.

§ 2

Die Herstellung der im § 1 bezeichneten Anlagen erfolgt:
im Falle der Nr. 1 durch den Marienburger, Elbinger nnd

Einlage-Deichverband,
im Falle der Nr. 2 durch den Staat

als Vauherren. »

Der Staat übernimmt auch die Vauaussührung der von den

Deichverbänden als Bartherren herzustellenden Anlagen gegen eine

Pauschalentschädigung von 3496 686,07 M» von welcher
der Marienburger Deichverband . . . 1667 77l,95 M.

der Elbinger Deichverband . . . . . 1334613,00 »

der Einlagc-Deichverband . . . . . 21443()1,12 »

die Zeyers Vorder- und NiederMampen 50 000,00 »

dem Fortschreiten der Arbeiten entsprechend aufzubringen haben·

§ si) -

Für Schaden, die durch die im § 1 bezeichneten Anlagen trotz
fehlcrfreier Ausführung entstehen, ist insoweit Ersatz zu leisten, als

ohne die gesetzliche Ermächtigung zu den Anlagen nach dem gelten-
den Rechte eine Grsatzpflicht bestehen würde und die Billigkeit
nach den Umständen eine Schadloshaltung erfordert.

Ueber den Grsatzanspruch beschließt mit Ausschluß des Rechts-
weges endgültig der Bezirlsausschuß.

Der Grsatzanspruch erlischt, wenn er nicht vor dem Ablaufe
von fünf Jahren, bei Fischereischäden vor dem Ablaufe von zehn
Jahren nach der Ausführung des Teiles der Anlage, die den

Schaden verursacht hat, geltend gemacht wird.

§ sit-)
Die Srsatzpflicht liegt ob:

i-. hinsichtlich der Schädem die zu einem Deichverbande ge-

hörende Grundstücke betreffen, jedem Deichverbande für
sein Oerbandsgebietz

2.

ginsichtlich
der die Iischerei betreffenden Schäden dem

taate;
Z. im übrigen den Bauherren und zwar den als Bauherren

beteiligten Deichverbänden den Geschädigten gegenüber als

Gesamtschuldnerm untereinander nach Verhältnis der Be-

träge, die sie nach § 2 Abs. 2 aufzubringen haben.
Für Schäden, welche dem Staat oder Deichverbänden als

solchen entstehen, wird kein Ersatz geleistet.

§ ös)
Zum Ausgleich für die den Deichverbänden nach § 3 ob-

liegenden Verpflichtungen sowie für Maßnahmcn, welche die Be-

seitigung oder Oerhütung von Schäden bezwecken, die durch die im

X
§§ 3, 4 und 5 angenommen gemäß Antrag v. BrandensteinsKlockes

Lusensky (hohensal3a) Nr. 602.
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§ 1 bezeichneten Anlagen entstehen können, erhalten die Deich-
verbäude aus den bereitgestellten Mitteln folgende Beträge:

der Falkenauer Deichverband . . . . . . 270000 M-
der Dauziger Deichverband . . . . . . . 330000 »

und der Marienburger Deichverband . . . 210 000 »

§ b
Der Staat hat die ihm gehörenden Grundstücke,welche zur Van-

ausführung erforderlich sind, unentgeltlich zur Verfügung zu stellen-

Jn gleicher Weise haben die Deichverbiiude die ihnen gehörenden,
zum Umbau oder zur Verlegung der Deiche erforderlichen Grundstücke.
ferner der Marienburger Deichverband die bei der Rückoerlegung des

Deiches gegenüber Dirfchau frei werdende, zur Vorlands-Regulieruug
erforderliche Deichfläche, der Marienburger, Elbinger und Einlages
Deichverband endlich die ihnen gehörenden, zur Herstellung der An-

lagen im Nogatgebiet, einschließlich der dort vorgesehenen Ent- und

Bewäfserungsanlagen, erforderlichen Grundstücke zur Verfügung zu
stellen.
Für die anderen zur Vauausführung erforderlichen eingedeichteu

Grundstücke und Vorländer gehen die den Deichverbändeu nach § 20 des

Deichgefetzes vom 28. Januar 1848 (Gesetzfanuul. S. 54) zustehenden
Rechte auf den Staat über; die dort der Deichbehörde beigelegte Ve-

fugnis, die Abtretung von Grund und Boden und die Ueberlasfung
von Materialien anzuordnen, steht der mit der Ausführung des Baues

beauftragten Staatsbehörde zu.

§ 7
Von den nach § 1 herzuftelleuden Anlagen liegt die Unterhaltung

der neuen Weichfeldeichftrecke, die die Nogat abschließt, dem Staate ob-
Die Unterhaltung:
t. derjenigen Deichstrecken der Deichverbände, welche umgebaut

oder verlegt werden,
2. der Ent- und Vewäfseruugsgräben

liegt
zu Nr. 1 den bisher unterhaltungspflichtigen Deichverbänden,
zu Nr. Z, soweit sie nicht von Wassergenosfenschaften oder

sonstigen öffentlichen Verbänden übernommen wird, den

Deichverbänden, in deren Vorlande oder Verbandsgebiete
die Gräben sich befinden,

ob.
Alle übrigen Anlagen sind vom Staate zu unterhalten.
Den Deichverbänden und dem Staate steht das Eigentum der

hiernach von ihnen zu unterhaltenden Anlagen, einschließlichdesGruud
und Bodens, auf dem sie hergestellt sind, zu. Soweit der Grund und

Boden vom Staate oder von den Deichverbänden nach §«6 Abf. 1

zur Vauausführung zur Verfügung gestellt ist, geht das Eigentum mit

der Fertigstellung der Anlagen auf den Unterhaltuugspflichtigen über.

Den Zeitpunkt, in welchem die Anlagen als .fertiggeftellt"gelten, be-

stimmt der Oberpräsident.

xt

Jx
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§ 8

§ 1 des Gesetzes, betreffend die Regulierung der Stromverhält-

nisse in der Weichsel und Nogat, vom 20. Juni 1888 (Gesetzsamml.
S. 251) wird aufgehoben, soweit er die Herstellung eines Eiswehrs
bei Kittelsfähre betrifft

(Buchstabe§e3.
Die Ausführung der Anlagen, die in dem Gesetze, betreffend die

Regulierung des Hochwasserprofils der Weichsel von Gernlitz bis

Pieckel, vom 25. Juni 1900 (Gesetzsamml. S. 249) vorgesehen sind,
unterbleibt, insoweit an deren Stelle anderweite Bauausführungen auf
Grund des vorliegenden Gesetzes erfolgen. Dementsprechend werden

die im § 2 des Gesetzes vom 25. Juni 1900 festgesetzten Zuschüsse
um insgesamt

125313,93 M.
und zwar:

1. des Marienburger Deichverbandes um

73918,75 M.
2. des Danziger Deichverbandes um

39 204,17 M.
Z. des Falkenauer Deichverbandes um

5120,83 M.
4. des Elbinger Deichverbandes um

7070,18 M.

ermäszigi. Diese Deichverbände haben aber die vorgenanuten Beträge
als Jnteressentenbeitrag zur Ausführung der im § 2 Nr. 1 bezeichneten
Anlagen an den Staat vorab zu entrichten.

§ 10

.

Die Staatsregierung wird ermächtigt, zur Deckung der im§ l

erwähnten Kosten, soweit diese nicht durch die Pauschalentsehädiguug
nach § 2 und den Jnteressentenbeitrag nach§ 9 aufzubringen sind,
Staalsschuldverschreibungen auszugeben.

An Stelle der Schuldverschreibungen können vorübergehend
Schatzanweisuugen ausgegeben werden. Der Fälligkeitstermin ist in

den Schatzanweisungen anzugeben. Die Staatsregierung wird er-

mächtigt,die Mittel zur Einlösung dieser Schatzauweisungen durch Aus-

gabe von neuen Schatzanweisungen und von Schuldverfchreibungen in

dem erforderlichen Nennbetrage zu beschaffen. Die Schatzanweisungen
können wiederholt ausgegeben werden.

Schatzcmweisungen oder Schuldverschreibungen, die zur Einlösung
von fällig werdenden Schatzaruveisungen bestimmt sind, hat die Haupt-
verwaltung der Staatsschulden auf Anordnung des Finanzministers
vierzehn Tage vor dem Fälligkeitstermine zur Verfügung zu halten-
Die Verzinsung der neuen Schuldpapiere darf nicht vor dem Zeit-
punkte beginnen, mit dem die Verzinsung der einzulöseudenSchatz-
anweisungen aufhört.

Behufs Beschaffung des Kostenbeitrages, den die Interessenten
nach § 2 zu übernehmen haben, wird die Staatsregierung er-

mächtigt, ein Darlehen bis zur Höhe der Interessentenbeiträge
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(§ 2) herzugebem das zu einem angemessenen Singfuße zu ver-

zinsen und mit ein Prozent zu tilgen ist.
11

Wann, durch welche Stelle und in welchen Beträgen, zu welchem
Zinsfuße, zu welchen Bedingungen der Kündigung und zu welchen
Kursen die Schatzanweisungen und die Schuldverschreibungeu veraus-

gabt werden sollen (§ 10), bestimmt der Finanzministen --

Jm übrigen kommen wegen Verwaltung und Tilgung der Anleihe
die Vorschriften des Gesetzes vom 19. Dezember 1869, betreffend die

Konsolidation Preußischer Staatsanleihen (Gesetzsamml. S. 1197), des

Gesetzes vom 8. März 1897, betreffend die Tilgung von Staats-

schulden (Gesetzsamml. S. Zis) und des Gesetzes vom Z. Mai 1903,
betreffend die Bildung eines Ausgleichsfonds für die Eisenbahn-
verwaltung (Gesetzsamml. S.

155)§
zur Anwendung-
12

Die Ausführung dieses Gesetzes ist den zuständigen Ministern
übertragen.

Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift und bei-

gedrucktem Königlicheu JnsiegeL
Gegeben usw«

Resolution
(in der zweiten Beratung endgültig angenonmien).

Die Königliche Staatsregierung zu erfnchen, die

nach Abschluß der Angat zur Offenhaltnng des

Pillauer Tiefs und Seegatts in bisheriger Tiefe
erforderlichen Beträge zur Herstellung, Unter-—-

haltung und Benutzung von Baggergeräten, ins-

soweit sie nicht nach vorliegendem Gesetze oder

sonst zur Verfügung stehen, rechtzeitig durch den

Staatshanshaltsetat anzufordern.
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